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AbschlieRender Beschluss (5.610)

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit

26.05.2015 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung

15.06.2015 Bauausschuss Offentlich zur Vorberatung

16.06.2015  Ausschuss fur Umwelt, Sicherheit und Offentlich zur Vorberatung
Ordnung

23.06.2015 Hauptausschuss Offentlich zur Vorberatung

25.06.2015 Burgerschaft der Hansestadt Libeck Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Die wahrend der 6ffentlichen Auslegungen nach § 3 (2) des Baugesetzbuches (BauGB)
und der Behdrdenbeteiligungen nach § 4 (2) BauGB sowie zur eingeschrankten Beteili-
gung der betroffenen Offentlichkeit und der beriihrten Behérden nach § 4a (3) Satz 4
zum Entwurf der 114. Anderung des Flachennutzungsplanes und zum Entwurf des Be-
bauungsplanes 32.13.00 — Godewind / Am Fahrenberg — abgegebenen Stellungnahmen
der Offentlichkeit, der Behdérden und der sonstigen Trager dffentlichen Belange hat die
Birgerschaft der Hansestadt Libeck mit den in dem beiliegenden Prif- und Abwa-

gungsbericht (Anlage 1) dargelegten Ergebnissen gepriift.
Dieser Bericht wird in der beigefiligten Fassung (Anlage 1) gebilligt.

Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, diejenigen, die eine Stel-

lungnahme abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Griinde in Kenntnis

ZuU setzen.

2. Die 114. Anderung des Flachennutzungsplanes wird in der vorliegenden Fassung (An-
lage 3) beschlossen.

Die zugehdrige Begrindung wird in der vorliegenden Fassungen (Anlage 4) gebilligt.
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3. Der Blrgermeister wird beauftragt, die Anderung des Flachennutzungsplanes dem Innen-
ministerium des Landes Schleswig-Holstein nach § 6 Abs. 1 BauGB zur Genehmigung
vorzulegen und danach die Erteilung der Genehmigung nach § 6 Abs. 5 BauGB
ortsiiblich bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist anzugeben, wo der Ande-
rungsplan mit Begrindung und zusammenfassender Erklarung wahrend der Sprech-

stunden eingesehen und Uber den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

4. Auf Grund des § 10 BauGB wird der Bebauungsplan 32.13.00 — Godewind / Am Fahren-

berg — in der vorliegenden Fassung (Anlage 5) als Satzung beschlossen.
5. Die zugehorige Begriindung wird in der vorliegenden Fassung (Anlage 8) gebilligt.

6. Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, den Beschluss des Bebau-
ungsplanes durch die Burgerschaft nach § 10 BauGB ortslblich bekannt zu machen. In
der Bekanntmachung ist anzugeben, wo der Plan mit Begriindung und zusammenfas-
sender Erklarung wahrend der Sprechstunden eingesehen und Uber den Inhalt Auskunft

verlangt werden kann.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Die nachfolgend genannten Bereiche wurden
im Rahmen der Behérdenbeteiligung nach
§ 4 Abs. 2 BauGB um Stellungnahme gebe-
ten und im Rahmen der 6ffentlichen Ausle-
gung nach § 3 Abs. 2 BauGB beteiligt:

1.201 Haushalt und Steuerung

2.280 Wirtschaft und Liegenschaften

2.830 Kurbetrieb Travemuinde

3.370 Feuerwehr

3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucher-

schutz

3.700 Entsorgungsbetriebe

4.491 Archaologie und Denkmalpflege

5.651 Gebaudemanagement

5.660 Stadtgrin und Verkehr

. 5.691 Lubeck Port Authority

Ergebnis:
Uberwiegend zustimmend; die vorgebrachten
Anregungen und Bedenken sind gepruft und
in die Abwagung eingestellt worden (siehe
beiliegenden Auswertungsbericht)
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt: X | Nein

Begriindung: Kinder und Jugendliche wurden im Rahmen
der Offentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1
BauGB beteiligt. Eine darlber hinausge-
hende besondere Beteiligung gemal § 47 f
GO wurde dabei nicht durchgefihrt, da die
Belange von Kindern und Jugendlichen durch
den aufzustellenden Bebauungsplan nicht in
besonderem Malde beruhrt werden.

Die MalRnahme ist: neu
freiwillig
X | vorgeschrieben durch: BauGB

Finanzielle Auswirkungen: X | Nein

Ja (Anlage 1

Zu den mittelbaren Kosten siehe Pkt. 9 der
Begriindung zum Bebauungsplan.

Begriindung:
Siehe Anlagen 4 und 8

Anlagen:
1 Pruf- und Abwagungsbericht
1a Auswertungsbericht zu den im Rahmen der Behdrdenbeteiligung nach § 4 Abs. 2
BauGB eingegangener Stellungnahmen
1b Auswertungsbericht zu den im Rahmen der 6ffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2
BauGB eingegangener Stellungnahmen
1c Nach der éffentlichen Auslegung erfolgte Anderungen
Ausschnitt aus dem geltenden Flachennutzungsplan fiir den Teilbereich der 114. Anderung
114. Anderung des Flachennutzungsplanes, Entwurf zum abschlieenden Beschluss /
Entwurf zur Berichtigung
Begriindung zur 114. Anderung der Flachennutzungsplanes, Entwurf zum abschlieBenden
Beschluss
Bebauungsplan 32.13.00, Entwurf zum Satzungsbeschluss (Planoriginal)
Teil A - Planzeichnung mit Legende (verkleinerter Planauszug im DIN-A3-Format)
Teil B - Text (DIN-A4-Druckfassung)
Begrindung zum Bebauungsplan 32.13.00, Entwurf zum Satzungsbeschluss

A~ WN

0 ~NO O

Senator F. - P. Boden

Seite: 3/3



Bebauungsplan 32.13.00 Godewind/ Am Fahrenberg und 114. Anderung Flachennutzungsplan
Stellungnahmen der Behdrdenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB
und der erneuten Behdrdenbeteiligung nach § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB,
Abwagungsempfehlung und Beschlussvorschlag

Anlage 1a

Lfd. Nr. | Ubersicht der zu beriicksichtigenden Stellungnahmen Seite
1. Hansestadt Libeck, 3.390 Untere Naturschutzbehodrde 1
1.1 Landschaftsplanung 1
1.2 Erhalt Baumbestand Fehlingstral3e, Steenkamp 1
1.3 Neupflanzung von Baumen Am Fahrenberg 1
1.4 Neupflanzung von Baumen Godewind 3
1.5 Eingriffe in die Natur 3
1.6 Hochwasserschutz 4
1.7 Dachbegrinung 4
1.8 Fernwéarmeleitung 4
1.9 Eingriffs-/Ausgleichsregelung 4
1.10 Bebauungsplan/ Karte: Darstellung von Baumen 5
1.11 Darstellung und Durchfiihrung von Pflanzgeboten 6
1.12 Artenschutz 7

2. Hansestadt Liibeck, 3.390 Untere Boden- und Abfallentsorgungsbehdrde 9
2.1 Altlasten — Kontaminationsbedingte Mehrkosten 9
2.2 Altastenverdacht Fehlingstral3e 11
2.3 Kampfmittelverdacht 12

3. Hansestadt Libeck, 3.390 Untere Immissionsschutzbehdrde 12
3.1 MaRnahmen zum Schallschutz 12
4, Hansestadt Liibeck, 3.390 Untere Wasserbehdrde 13
4.1 Behandlung des Regenwassers vom Parkhaus 13
4.2 Minderung der Auswirkungen von Starkregenereignissen 13

5. Hansestadt Libeck, 5.660 Stadtgriin und Verkehr 14
5.1 Anbindung der ErschlielBungsachse an 6ffentliche Stralienverkehrsflachen 14
5.2 Korrektur Umweltbericht 15




5.3 Parkhaus: Zeitliche Realisierung 15
5.4 Parkhaus: Anzahl der Stellplatze 16
5.5 Parkhaus: Breite der Stellplatze 16
5.6 ErschlieBung des Parkhauses 16
5.7 Mittige Uberfahrt zur StraRBe Am Fahrenberg 16
5.8 Parkplatze Gastronomie/ Wellness 17
5.9 Kosten der Unterhaltung 17
6. Hansestadt Libeck, 1.201 Haushalt und Steuerung 17
6.1 Haushaltsmafige Ordnung 17
7. Hansestadt Libeck, 2.530, Gesundheitsamt 18
7.1 Keine Bedenken 18
8. Hansestadt Libeck, 3.370 Feuerwehr 18
8.1 Sicherstellung der Erreichbarkeit im Notfall 18
8.2 Sicherstellung der Léschwasserversorgung 18
9. Hansestadt Libeck, 3.700 Lubeck Entsorgungsbetriebe 19
9.1 Keine Bedenken 19
9.2 Darstellung Gelandehdhe 19
9.3 Teil B Text zu Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 19
9.4 Offentliche Regenwasserleitung 19
9.5 Schmutz- und Regenwasserentsorgung 20
9.6 Bemessungswert 20
9.7 Abfallentsorgung 20
9.8 Anschlussbeitrage 20
10. Hansestadt Libeck, 4.491 Arché&ologie und Denkmalpflege 21
10.1 114. Flachennutzungsplanédnderung 21
10.2 Denkmalrechtlicher Genehmigungsvorbehalt 21
10.3 Denkmal Autohaus Gebaudehdhe; Dachgeschosse 21
10.4 Denkmal Autohaus tberbaubare Grundstticksflachen 22
10.5 Denkmal Autohaus Vorplatz 22
10.6 Berilicksichtigung des Denkmalschutzes im Rahmen der erneuten Beteiligung 22
11. Deutsche Telekom 23




111 Keine Bedenken 23
12. Schleswig-Holstein Netz AG 23
12.1 Keine Bedenken 23
13. IHK zu Libeck 23
13.1 Keine Bedenken 23
14, Landeskriminalamt Schleswig-Holstein 23
14.1 Kampfmittel 23
15. Polizeidirektion Libeck 24
15.1 Keine Bedenken 24
16. Kabel Deutschland 24
16.1 Telekommunikationsanlagen 24
17. KWL 24
17.1 Parkhaus/ Parkflachen 24
18. Landesamt fir Landwirtschaft und landliche Raume, Regionaldezernat Sidost 25
18.1 Keine Bedenken 25
19. Landesamt fur Landwirtschaft und landliche Raume, techn. Umweltschutz 25
19.1 Schallimmissionen 25
20. Landesbetrieb fir Kiistenschutz, Nationalpark und Meeresschutz 25
20.1 Belange des Hochwasserschutzes 25
21. Beirat fir Seniorinnen und Senioren 28
21.1 Bedurfnisse alterer Menschen 28
22. Stadtverkehr Libeck 28
22.1 | Anbindung an den OPNV 28
22.2 Anbindung an die 6ffentliche Stral3enverkehrsflache 28
22.3 Liniennetz des Stadtverkehrs Libeck 29
23. Stadtwerke Libeck 29
23.1 Bertcksichtigung von Larmimmissionen des vorhandenen Blockheizkraftwerks (BHKW) 29
23.2 Warmeversorgung der neuen Wohnbebauung 34
23.3 Zufahrten und Kranstellflachen 34
23.4 Festsetzungen zur Sicherung des BKHW 39
24. Netz Libeck GmbH 39




24.1 Festsetzung Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 39
25. Gemeinde Timmendorfer Strand 40
25.1 Keine Bedenken 40
26. NABU Schleswig-Holstein 40
26.1 Keine Bedenken 40




Inhalt der Stellungnahme und vorgebrachte Argumente

Prufung Abwéagung

Beschlussvorschlag

Nr.1 Hansestadt Liubeck, 3.390 Untere Naturschutzbehérde, vorgebracht mit Schreiben vom 20.08.2014

1.1 Landschaftsplanung

Aus landschaftsplanerischer Sicht bestehen weiterhin keine
grundsatzlichen Bedenken zum o.g. Vorhaben (s. Begrun-
dung der Stellungnahme der unteren Naturschutzbehoérde
vom 20.12.2013 zum Verfahrensstand gem. § 4 Abs. 1
BauGB).

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen

Zur Kenntnis zu nehmen

1.2 Erhalt Baumbestand FehlingstraRe, Steenkamp

Es wird begrtisst, dass die vorhandenen Baumreihen entlang
der Fehlingstral’e und der Stralte ,Steenkamp® von der Pla-
nung nicht betroffen sind. Wegen der besonderen Bedeutung
fur das Ortsbild sollten sie im B-Plan als zu erhalten festge-
setzt werden.

Eine Festsetzung der Stralkenbaume im Bebauungsplan er-
folgt regelmafig nicht, da davon ausgegangen wird, dass
der StralBenbaulasttrager seine Malinahmen mit der UNB
abstimmt.

Nicht zu bertcksichtigen

1.3 Neupflanzung von Baumen Am Fahrenberg

Entlang der Stralle ,Am Fahrenberg“ sollte ebenfalls eine
durchgangige Baumreihe planerisch bertcksichtigt und fest-
gesetzt werden: Es ist nachvollziehbar, dass die vorh. Grof3-
baume wegen der hier gepl. Fernwarmetrasse nicht zu erhal-
ten seien. Die neue Fernwarmeleitung sollte in der Ortlichkeit
so platziert und technisch so ausgefiihrt werden, dass ein
ausreichender Wurzelraum entweder fir die vorh. oder fiur
nachzupflanzende groRRkronige StralRenbdume ermdglicht
wird. Auf der Gesamtlange von ca. 250 m sollten insgesamt
mind. 25 Baume festgesetzt werden, um den Charakter einer
geschlossenen Baumreihe herzustellen. Baumreihen sind
ein wesentliches Instrument zur Entwicklung eines win-
schenswerten ,griinen Ortsbildes®, vor allem auch im Hin-
blick auf die touristische Bedeutung des Seebades. Die ab-
schnittsweise dargestellte ,Anpflanzflache fir Baume und
Straucher® ist in dieser Hinsicht zu unbestimmt und sollte zu-

Die Baume entlang der StralRe Am Fahrenberg konnen auf-

grund der Fernwarmeleitung nur zu einem geringen Teil er-

halten werden.

Folgende Baumgruppen und Einzelbdume koénnen vor-

aussichtlich erhalten bleiben:

e Baumgruppen und Einzelbdume am westlichen Ende der
StralRe Am Fahrenberg (Baum-Nr. 45, 46),

e eine Baumgruppe am 0stlichen Ende der Strale Am
Fahrenberg (Baum-Nr. 22, 23, 24),

e Einzelbdume im Bereich des BHKWs und der Privatgar-
ten (Baum-Nr. 58, 70, 71, 72),

e Einzelbdume im Ubergang zu den privaten Grundstii-
cken (Baum-Nr. 60-69),

Ein Grofiteil der Bdume an der Stralle Am Fahrenberg kann

nicht gehalten werden, da sie innerhalb oder zu nah an der

geplanten, zu verlegenden Fernwarmetrasse liegen. Im

Teilweise zu berticksich-
tigen
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Inhalt der Stellungnahme und vorgebrachte Argumente

Prufung Abwéagung

Beschlussvorschlag

gunsten der konkreten Festsetzung einer Baumreihe entfal-
len.

Rahmen der Bebauungsplanung wurden andere Trassenva-
rianten gepruft, die allerdings ausscheiden: Eine Verlegung
der Fernwarmeleitung unter Gebauden ist auszuschliel3en.
Eine Verlegung in den Straflenraum ,Am Fahrenberg“ ist
aus Platzgrinden nicht mdglich.

Zudem werden die stralRennahen Grundstlcksbereiche im
Zusammenhang mit der Neubebauung teilweise angeschit-
tet, um mit den einzelnen GebaudeerschlieRungen anndhernd
das Straflenniveau zu erreichen. Im Rahmen der Ausflih-
rungsplanung wird bei genauerer Héhenplanung geprtft, in
wieweit einzelne Baume an der Stralde erhalten bleiben kon-
nen. Die Bilanzierung geht vom schlechtesten Fall aus, d.h.
dass keine Baume an der StralRe bis auf die oben genannten
erhalten bleiben.

Entlang der Strale Am Fahrenberg sind auf den mit ,(a)"
bezeichneten Flachen mindestens 15 mittel- bis grof3kroni-
ge, einheimische Laubbdume neu zu pflanzen. Hiermit kann
ein Teilausgleich fir die im Plangebiet zu fallenden Baume
geschaffen werden und eine stral’enbegleitende Begriinung
sichergestellt werden. Die Bdume sind in einem maximalen
Abstand von 15 m zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu
erhalten. Bei Abgang von neu angepflanzten Baumen sind
diese gleichwertig zu ersetzen. Da die Baume bzw. die Be-
pflanzung zum Steenkamp und zum Godewind durch ein
Erhaltungsgebot gesichert sind, reduziert sich die Lange der
neu zu bepflanzenden Flache und somit die Mindestanzahl
der neu zu pflanzenden Baume.

1.4 Neupflanzung von Bdumen Godewind

Entlang der StralRe ,Godewind”, dem ,Entree“ des Bau-
gebietes, sollten grof3kronige Baume, hier in Gruppen ge-
pflanzt, Bertcksichtigung finden. Die Baumgruppen in ei-
nem landschaftlich aufgelockertem Vorfeld wiirden mit de-

Zum Schutz des Stadtbilds sowie zum Erhalt der 6kologi-
schen Funktion wird im nordwestlichen Bereich des Plange-
biets, an der Ecke Steenkamp / Am Fahrenberg, eine Flache
zum Erhalt von Baumen und Strauchern festgesetzt.

Teilweise zu berlicksich-
tigen

Bebauungsplan 32.13.00 — Godewind / Am Fahrenberg — 114. Anderung des Flachennutzungsplans — Abwiagung — Stand: 07.05.2015




Inhalt der Stellungnahme und vorgebrachte Argumente

Prufung Abwéagung

Beschlussvorschlag

nen des gegenuber liegenden ,Godewind-Parkes” korres-
pondieren und zu einem harmonischen Ortsbild an dieser
Stelle beitragen, nicht zuletzt, um der (werbewirksamen)
Bezeichnung des Baugebietes ,Wohnen am Kurpark® zu
entsprechen. Ausreichende Flachen fiir Anpflanzungen wa-
ren anstatt der an der Strale ,Godewind“ vorgesehenen
Kfz-Stellplatzflachen in ausreichendem Umfang vorhanden.
Die Erforderlichkeit der Einrichtung von Kfz-Stellplatzen an
dieser Stelle ist in Anbetracht des gepl. Parkhauses mit ei-
ner Kapazitadt von 350 Stellplatzen nicht nachvollziehbar.
Der B-Plan sollte entspr. Festsetzungen aufnehmen.

Es werden drei ortsbildpragende Baume an der Ecke Am
Fahrenberg / Godewind zum Erhalt festgesetzt.

Die gekennzeichneten Einzelbdume sowie der flachig fest-
gesetzte Baum- und Geholzbestand sind zu pflegen und
dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind Baume und Geholze
gleichwertig zu ersetzen.

Dem Platz vor dem ehemaligen Autohaus kommt im Zu-
sammenhang mit dem Denkmal und dem gegeniiberliegen-
den Kurpark eine besondere stadtebauliche Bedeutung zu.
Die Gestaltung muss verschiedene Funktionen und Nutzun-
gen ermdglichen: reprasentativer Wirkraum flir das Denkmal,
Zu- und Abfahrtsméglichkeiten fir die Gaste der Ferienwoh-
nungen, Zugange fir Shops/ Gastronomie, ggf. AulRensitz-
platze, Sichtbeziehungen zum Park etc. Der Charakter des
Platzes wird eher steinern sein. Um eine gewisse Begrinung
des Platzes zu gewahrleisten, sollen mind. 3 Laubbdume
gepflanzt werden. Aus denkmalpflegerischen Griinden sollte
die Pflanzung im Randbereich des Platzes erfolgen, um den
Blick auf das Denkmal nicht zu verstellen.

1.5 Eingriffe in die Natur

Die Bebauungsplanung wird erhebliche Eingriffe in den
vorhandenen Baum- und Strauchbestand zulassen, zahlrei-
che Grollbaume missen gefallt werden, 102 der insgesamt
125 vorkommenden Baume sind von der Uberplanung be-
troffen. In Anbetracht der hier insgesamt sinnvollen Innen-
entwicklung im zentralen Bereich von Travemunde wird der
baulichen Verdichtung dennoch im Grundsatz zugestimmt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Zur Kenntnis zu nehmen

1.6 Hochwasserschutz

In der Begrindung ist fur die tiefer gelegenen B-Plan-
Bereiche der in Aufstellung befindliche thematische Land-
schaftsplan ,Anpassung an den Klimawandel“ korrekt zitiert:
.Siedlungsflachen (Wohnen) in Hochwasser angemessen

Die Begrindung wurde zur erneuten Auslegung entspre-
chend erganzt.

Zu berucksichtigen
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Inhalt der Stellungnahme und vorgebrachte Argumente

Prufung Abwéagung

Beschlussvorschlag

schitzen, i. d. R. keine Neubebauung zulassen®.

Es ist zu begrinden, warum in diesem Fall dennoch im
hochwassergefahrdeten Bereich gebaut werden soll. Im B-
Plan ist auch darzustellen, welche ,geeigneten Malinahmen
zum Hochwasserschutz” (S. 7 Begriindung B-Plan) erforder-
lich sind.

1.7 Dachbegriinung

Die geplanten Dachbegriinungen sind sehr sinnvoll, die
Durchflhrung der Malinahmen ist zu gewahrleisten.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Zur Kenntnis zu nehmen

1.8 Fernwarmeleitung

Durch die geplante Fernwarmeleitung entlang der Stralle Am
Fahrenberg muss eine grélRere Anzahl Baume gefallt wer-
den. Es ist zu begrinden, warum die Leitung nicht zum
Schutz der Baume in der Fahrbahn verlegt werden kann. Ist
eine solche Begrindung nicht zwingend moglich, ist diese
Variante zum Schutz der Baume erforderlich und im B-Plan
entsprechend darzustellen.

Vgl. Nummer 1.3

Teilweise zu berticksich-
tigen

1.9 Eingriffs- / Ausgleichsregelung

Der vorgelegten Eingriffsbeurteilung und den geplanten
AusgleichsmalRnahmen wird im Grundsatz zugestimmit.
Allerdings ist zusatzlich zu berucksichtigen, dass fur die Be-
reiche, in denen der langfristig mittlere natlrliche Flurab-
stand des Grundwassers weniger als einen Meter betragt,
Flachen von besonderer Bedeutung gemal ,Baurechtser-
lass“ (Anlage, Nr. 3.1) vorliegen. Die Bilanzierung ist fur
diese Bereiche entsprechend zu aktualisieren.

Ebenfalls zusatzlich zu berlcksichtigen ist, dass in diesem
Gebiet offenbar ,Regenklar- und Regenrickhaltebecken
nicht naturnah gestaltet oder gering verschmutztes Nieder-
schlagswasser nicht versickert werden“ kénnen (Nr. 3.1 a
der Anlage Baurechtserlass).

Daher sind andere Malinahmen zum Ausgleich zu prifen.

Der Sachverhalt wurde folgendermaRen in der Uberarbei-
tung des landschaftsplanerischen Fachbeitrags bertcksich-
tigt:

Beide Aspekte Grundwasser und Regenriickhaltung stehen
in inhaltlichem Zusammenhang. Aus dem geringen Flurab-
stand gem. Baugrundgutachten (,Im Rahmen der Erkun-
dung wurde Grundwasser oberflachennah in einer Tiefe
von im Mittel 1,0 m unter Gelandeoberkante angetroffen.
Die Flachen mit einem Flurabstand von uber einem 1m
bzw. unter 1m lassen sich allerdings nicht flachenscharf
voneinander abgrenzen.“) resultiert eine nur sehr geringe
Versickerungsfahigkeit der Boéden im Plangebiet. Infolge-
dessen und aufgrund der Platzknappheit (Tiefgarage) kon-
nen naturnahe Regenrickhalte- und/oder Versickerungs-

Zu berucksichtigen

Bebauungsplan 32.13.00 — Godewind / Am Fahrenberg — 114. Anderung des Flachennutzungsplans — Abwiagung — Stand: 07.05.2015




Inhalt der Stellungnahme und vorgebrachte Argumente

Prufung Abwéagung

Beschlussvorschlag

Der Umfang wird dabei errechnet im Verhaltnis 1:0,1 zu den
versiegelten Flachen bzw. 1:0,05 zu den teilversiegelten FIa-
chen.

moglichkeiten (Versickerungsmulden, Rigolen etc.) in den
Grun- und Freiflachen im Plangebiet nicht umgesetzt wer-
den. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass durch die
Festsetzung der o.g. extensiven und intensiven Dachbe-
grinungen fur alle Gebdude und Tiefgaragenflachen eine
nicht zu unterschatzende Rickhaltung, Versickerung und
Verdunstung des Oberflachenwassers (klimatische Wir-
kung) sowie eine verzogerte Ableitung erreicht wird, die das
insgesamt zu bewirtschaftende Oberflachenwasser rein
quantitativ deutlich reduziert. Auch die nachgeschalteten
Entwasserungssysteme konnen dadurch minimiert werden.
Dies entspricht dem Ruickhalte- und Versickerungsgebot
des Baurechtserlasses. Es wird daher vorgeschlagen, dass
der von der UNB genannte Ausgleichsfaktor im Hinblick auf
das Schutzgut Wasser fiir beide Teilaspekte (grundwasser-
nahe Béden und dezentrale naturnahe Regenwasserbe-
wirtschaftungsmafRnahmen) gemeinsam veranschlagt wird.

1.10 Bebauungsplan/ Karte: Darstellung von Bdumen

Im Geltungsbereich des B-Planes sind Baume vorhanden,
die der Baumschutzsatzung der Hansestadt Libeck (BSS)
unterliegen. Im neu aufzustellenden B-Plan muss eine Aus-
sage enthalten sein, wie mit Baumen zu verfahren ist, die der
Baumschutzsatzung unterliegen.

Dazu gibt es folgende Mdoglichkeiten:

1. Baume, die eindeutig erhalten bleiben sollen, sind als "zu
erhalten" festzusetzen.

Folge: Baume sind durch B-Plan und durch BSS geschutzt.
2. Baume, die zweifelsfrei beseitigt werden muissen, sind als
"nicht zu erhalten" in Karte und/oder Text zu kennzeichnen,
Folge: Fur das Fallen dieser Baume findet die BSS im wei-
teren Verfahren keine Anwendung, weil diese Baume ge-
mafl § 3 Abs. 2 Nr. 4 der Baumschutzsatzung nicht bzw.

Alle Baume sind im grunordnerischen Fachbeitrag inklusive
Bestandsplan und Baumliste dargestellt. Auf eine Kenn-
zeichnung in der Planzeichnung wird auf Grund der besse-
ren Lesbarkeit verzichtet.

Zur Kenntnis zu nehmen
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nicht mehr geschiitzt sind und der B-Plan flr die Beseiti-
gung schon einen entsprechenden Ausgleich festgesetzt
hat.

Die Ersatzpflanzung ist ggf. im Baugenehmigungsverfahren
zusatzlich baurechtlich festzusetzen.

3. Baume, deren Erhalt von weiteren Planungen und Verfah-
ren abhangig ist, sind weder der einen noch der anderen o.
g. Stufe zuzuordnen.

Zur Klareren Darstellung konnten diese Baume als "Bestand"
dargestellt werden.

Folge: Die BSS findet weiterhin Anwendung, d.h. dass hierfur
im Bedarfsfall Fallantrage bzw. Antréage auf Ausnahmen oder
Befreiungen nach § 5 der Baumschutzsatzung zu stellen sind
und der Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz tber
die Erteilung einer Genehmigung nach Prufung des jeweiligen
Einzelfalls zu entscheiden hat.

In diesem B-Plan empfiehlt die UNB, die oben genannten
wegfallenden Baume als ,nicht zu erhalten” zu kennzeichnen
und die im Text als zu erhalten benannten Baume entspre-
chend als zu erhalten festzusetzen.

Die ortsbildpragenden Baumreihen an der Fehlingstra’e und
am Steenkamp sollten ebenfalls als zu erhalten festgesetzt
werden.

1.11 Darstellung und Durchfiihrung von Pflanzgeboten

Die geplanten Pflanzgebote mit den Buchstaben a) bis d)
sind in der Planzeichnung schwer zu erkennen; sie sind
deutlicher darzustellen.

Da die Pflanzvorschlage nicht flachenscharf dargestellt sind,
kann diese Festsetzung nur wirken, wenn die Bepflanzungen
zusammenhangend von einem Vorhabentrager geplant und
durchgeflihrt werden.

Dies ist durch geeignete vertragliche Vereinbarungen zu ge-

Die Pflanzgebote betreffen nur Flachen, die bei der Hanse-
stadt Lubeck (HL) verbleiben oder Flachen eines Investors,
die er von der HL bzw. von privat erwirbt. Die Zuordnung ist
unstrittig.

Zur Kenntnis zu nehmen
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wahrleisten.

Sinngemal} gleiches gilt fur den Fall, dass nicht alle im B-
Plan geplanten Ersatzpflanzungen mdéglich sein sollten (sie-
he S. 38 Umweltbericht).

1.12 Artenschutz

Damit die Umsetzung der Planungen nicht zu Verstdien ge-
gen artenschutzrechtliche Verbote gemafl § 44 Abs. 1 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) fuhrt, ist sicher zu stellen,
dass die entsprechend der "Faunistischen Potenzialabschat-
zung und artenschutzfachlichen Betrachtung" (LUTZ
18.11.2013) artenschutzrechtlich erforderlichen Vermei-
dungs- und KompensationsmalRnahmen (Kap. 4.3, S 19 ff.)
vollstandig und rechtzeitig umgesetzt werden. Diese sind fol-
gendermalden zu konkretisieren:

1. Die Rodung von Geholzen und der Beginn der Bauarbei-
ten ist nur zuldssig in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 14.
Marz.

2. Der Abriss der Siidfassade der ehemaligen Werkstatt ist
nur zulassig in der Zeit vom 1. Dezember bis 28. Februar.
Diese Beschrankung kann entfallen, wenn das Gebaude
vorher durch eine sachverstandige Person (Biologe/in; Fle-
dermausexperte/in) auf das Vorhandensein von Fledermau-
sen Uberprift werden und der Nachweis des Nichtvorhan-
denseins von Fledermausen erbracht und der unteren Na-
turschutzbehorde vorgelegt wird.

3. Es sind 2 kiinstliche Fledermausquartiere an Baumen des
Plangebietes anzubringen (Fledermaushdhle FLH oder Fle-
dermausgroRraumhohle FGRH der Firma Hasselfeld oder
Fledermaushohle 2F oder Fledermaus-Grofiraumhdhle 1FS
der Firma Schwegler).

In unmittelbarer Nahe jedes Fledermausquartiers ist zusatz-
lich jeweils eine Nisthdhle fur hohlenbritende Singvogel

Die Festsetzung zu Nistkasten wurden in den Text des Be-
bauungsplans aufgenommen; die Vorgaben zur Rodung
und Baufeldfreimachung wurden in die Hinweise aufge-
nommen.

Zu berucksichtigen
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(Nisthohle U-Oval 30/45 von Hasselfeld oder Nisthéhle 2GR
— Oval von Schwegler) anzubringen. Die Ersatzquartiere
missen spatestens zum Zeitpunkt der Rodung der Geholze
funktionsfahig sein.

Dartber hinaus sind 2 kinstliche Fledermausquartiere an
den neu fertig gestellten Gebduden des Plangebietes anzu-
bringen (Fassadenquartier TWQ oder Einbauquartier 1Wi
der Firma Schwegler oder Fledermauseinbausteine der Fir-
ma Hasselfeld).

Die Ersatzquartiere mussen unmittelbar nach Fertigstellung
der neuen Gebaude funktionsfahig sein.

Die MalRnahmen sind durch eine sachverstandige Person
(Biologe/in; Fledermausexperte/in) zu planen und zu beglei-
ten.

Die Vermeidungsmaflinahmen 1 und 2 (Bauzeitenbeschran-
kungen) sind im Text des B-Plans unter "Hinweise" zu er-
ganzen.

Die artenschutzrechtliche Ausgleichmalinahme 3 (Bereitstel-
lung von Fledermausersatzquartieren) ist verbindlich in den
"Planungsrechtlichen Festsetzungen" aufzunehmen. Die An-
zahl der bereit zu stellenden Fledermausersatzquartiere und
die Erganzung zusatzlicher Vogelnisthéhlen zur Vermeidung
von Fehlbelegungen der Fledermauskasten durch Vogel ori-
entiert sich an den in Schleswig-Holstein anzuwendenden
Standards (LBV-SH 2011).

Uber die oben aufgefilhrten artenschutzrechtlich erforderli-
chen Ausgleichsmalinahmen hinaus waren weitere freiwillige
MalRnahmen zur Férderung der Stadtvogel und Fledermause
durch die Installation weiterer kinstlicher Nisthilfen und
Quartiere an Gebauden oder in bestehen bleibenden Bau-
men sinnvoll.

Entsprechend der Empfehlung des Artenschutzgutachten
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sind dafir folgende Nisthilfen und kiinstliche Fledermaus-
quartiere geeignet:

www.hasselfeldt-naturschutz.de:

Fir Vogel: Nisthohle U-Oval 30/45, NischenbriiterhoANhle
NBH, Sperlingsmehrfachquartier SPMQ;

FUr Fledermause: Fledermaushdhle FLH, Fledermausgrof3-
raumhohle FGRH, Fledermauseinbausteine.
www.schwegler-natur.de

Fir Voégel: Nisthdhle 2GR — Oval, NischenbriiterhoANhle
Typ 1N, Sperlingskolonie 1 SP.

Fir Fledermause: Fledermaushohle 2F, Fledermaus-
Groliraumhohle 1FS, Fassadenquartier TWQ, Einbauquar-
tier TWI.

Nr.2 Hansestadt Libeck, 3.390 Untere Boden- und Abfallentsorgungsbehdérde, vorgebracht mit Schreiben vom 25.08.2014 u. 22.04.2015

2.1 Altlasten - Kontaminationsbedingte Mehrkosten

Wie im Begrindungstext zum B-Plan (Fassung vom
04.03.2015), Abschnitt Altlasten ausgeflhrt, sind fir die Fla-
che des ehemaligen Autohauses sowie flr den bisherigen
Parkplatzbereich orientierende Altlastenuntersuchungen er-
folgt, die gemalR fachgutachterlicher Bewertung jeweils keine
schadlichen Bodenveranderungen bzw. keine Altlasten mit
Gefahrenabwehrbedarf ergeben haben.

Aufgrund der diffusen Bodenbelastungen mit PAK in den
Auffullungen insbesondere des Parkplatzbereiches (im Mittel
ca.0,7 bis 1Tm machtig, mit wechselnden Anteilen an Bau-
schutt- oder Ziegelresten) ist allerdings mit verunreinigungs-
bedingten Mehrkosten bei Bodenaushub im Rahmen der
vorgesehenen Baumalinahmen zu rechnen. Hierzu liegt mit
einem Gutachten vom 09.01.2014 ,Orientierende Altlasten-
untersuchung zur Ermittlung kontaminationsbedingter Mehr-
kosten® bereits eine Kostenvorabschatzung vor (vgl. auch
Liste der Fachgutachten im Begrindungstext zum B-Plan),

Der Sachverhalt ist dem Grundstlckeigentimer/ Vorha-
bentrager bekannt und in der Begrindung zum Bebau-
ungsplan dargelegt.

Zur Kenntnis zu nehmen
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wobei zur Ermittlung anfallender Aushubvolumina in den ge-
planten Gebaudebereichen Aushubtiefen von 1m, in den Be-
reichen spaterer Freiflachen (Grunanlagen) 0,5m Aushubtie-
fe festgelegt wurde.

Die vorliegenden Bodenanalysen beziehen sich auf den ge-
samten Auffullungshorizont, der gemaf vorgenanntem Gut-
achten nahezu komplett ausgehoben bzw. ausgetauscht (vor
allem im spateren Freiflachenbereich) werden soll. Sollte im
spateren Freiflachenbereich entgegen den bisherigen Pla-
nungen doch kein Bodenaustausch erfolgen, waren Boden-
untersuchungen zum Oberboden-Horizont (Direktkontakt
Boden — Mensch) bzw. den Beurteilungshorizonten geman
Anhang 1, Tabelle 1 der Bundes-Bodenschutz- und Altlas-
tenverordnung (BBodSchV) fir die Freiflachen nachzuliefern,
fachgutachterlich zu bewerten und der unteren Boden-
schutzbehoérde unaufgefordert vorzulegen.

Die BodenaushubmafRnahmen bzw. der Bodenaustausch ist
durch einen altlastenerfahrenen Fachgutachter zu begleiten
und zu dokumentieren, damit vor Ort insbesondere die ab-
fallrechtlich ordnungsgemafle Trennung/Analytik und der
ordnungsgemale Verbleib des Aushubmaterials (betr. z.B.
Abfalldeklaration) sichergestellt werden kann.

Bei Durchflihrung von Tiefbauarbeiten (z.B. Parkhaus) bzw.
Bodenaushub ist mit dem Antreffen von belasteten Boden zu
rechnen, hierlber ist die untere Abfallentsorgungsbehoérde
unverzuglich zu unterrichten und der Entsorgungsweg darzu-
legen. Die Verwertung bzw. Entsorgung des belasteten Aus-
hubs ist durch Vorlage von Begleit- oder Ubernahmeschei-
nen nachzuweisen.

Bei (Teil-)Abriss vorhandenen Gebauden (Teile des ehema-
ligen Autohauses am Godewind ) ist aus abfallrechtlicher
Sicht folgendes zu beachten :
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Der Abbruch ist derart zu gestalten, dass die anfallenden
Abbruchmaterialien einer Wiederverwertung oder stofflicher
Verwertung zugefihrt werden kdnnen. Nicht verwertbare
Materialien bzw. schadstoffverunreinigte Teile sind als Abfal-
le ordnungsgemaln zu beseitigen.

Sollten im Gebaude asbesthaltige Materialien vorhanden
sein, so ist dies umgehend dem Landesamt fir Landwirt-
schaft, Umwelt und landliche Rdume des Landes Schleswig-
Holstein / Fachbereich Technischer Umweltschutz, Regio-
naldezernat Sudost, in der Schwartauer Landstrale 11 in
23554 Libeck schriftlich oder unter der Telefonnummer
4706-272 anzuzeigen. Die ordnungsgemafie Entsorgung der
asbesthaltigen Materialien ist der unteren Abfallentsor-
gungsbehdrde durch Vorlage geeigneter Nachweise (z.B.
Wiegenoten, etc.) zu belegen.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass Altfenster und
Haustlren als besonders Uberwachungsbedirftiger Abfall
gelten (EAK-Code 170204) und einer energetischen Nutzung
in Verbrennungsanlagen nach dem technischen Standard
der 17. BImSchV in dafur speziell zugelassenen Anlagen zu-
zufiihren sind.

2.2 Altlastenverdacht FehlingstralRe

Die im Begriindungstext zum B-Plan erwahnte historische
Kurzrecherche zur Altlastensituation im B-Planumgriff, die
fur die Grundsticke Fehlingstralle 67 und 71b gemal Be-
grindungstext weiteren Untersuchungsbedarf ergeben hat,
liegt der unteren Bodenschutzbehdrde bislang nicht vor, so
dass hierzu bislang nicht Stellung genommen werden kann
(z.B. zu Art und Umfang des weiteren Untersuchungsbe-
darfs an den dortigen Standorten).

Das Gutachten wird nachgereicht. Es hatte bereits im Zuge
der ersten o6ffentlichen Auslegung angefordert werden kon-
nen, eine Liste der verfugbaren Gutachten ist der Begrin-
dung sowie der Veroffentlichung im Internet beigeflgt.

Zu berlcksichtigen

2.3 Kampfmittelverdacht
Auf die potenzielle Kampfmittelbelastung und den sich hier

Der Sachverhalt ist dem Grundstiickeigentimer/ Vorha-

Zur Kenntnis zu nehmen
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ergebenden Handlungsbedarf ist im Begriindungstext zum
B-Plan hingewiesen worden.

bentrager bekannt. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen.

Nr.3 Hansestadt Libeck, 3.390 Untere Immissionsschutzbehdrde, vorgebracht mit Schreiben vom 17.04.2015

3.1 MaBRnahmen zum Schallschutz

Nach Sichtung der ergdnzenden schalltechnischen Unter-
suchung von 09/2014 (Schallschutzmallnahmen BHKW) ist
es aus Sicht des Immissionsschutzes/gesundheitlichen

Umweltschutzes sehr zu empfehlen, vor dem eigentlichen

Satzungsbeschluss einen stadtebaulichen Vertrag zwi-

schen der Hansestadt Lubeck und dem Investor der neuen

Wohnbebauung zu schlieRen, der die erforderlichen

SchallminderungsmafRnahmen am BHKW regelt.

Des Weiteren halten die Einwender folgende Erganzungen

in der planungsrechtlichen Festsetzung fiir sinnvoll, um ge-

sunde Wohn- und Lebensverhaltnisse im Plangebiet dauer-
haft zu gewahrleisten:

* Die Gebaude sind so auszurichten, dass jede Wohnein-
heit Gber eine larmabgewandte Seite verfugt.

* Aufenthaltsraume, insbesondere Schlafraume und Kin-
derzimmer, sind moglichst an den larmabgewandten
Gebaudeseiten anzuordnen. Sollte das nicht fur alle Auf-
enthaltsrdume maoglich sein, so sind die AuRenbauteile
an den betroffenen Fassaden gemafR den Larmpegelbe-
reichen Ill — IV der DIN 4109 zu schitzen. Fir Schiaf-
raume und Kinderzimmer sind zudem schallgedampfte
Liftungsanlagen vorzusehen.

* AuRenwohnbereiche von Wohnungen sind vorzugswei-
se an den larmabgewandten Gebaudeseiten anzuord-
nen. Sollte das nicht fir alle Auflenwohnbereiche mog-
lich sein, so sind bauliche Schallschutzmalinahmen
(z.B. verglaste Loggien oder Wintergarten) mit teilgeoff-

Die Umsetzung der erforderlichen Schallminderungsmalf3-
nahmen am BHKW wird vor Satzungsbeschluss durch ei-
nen Vertrag gesichert.

Ausweislich des Gutachtens sind nach Umsetzung dieser
Malnahmen an der Emissionsquelle keine weiteren Schall-
schutzmalRnahmen notwendig. Auf weitere Festsetzungen
zum Schutz vor Gewerbelarm, zusatzlich zu den bereits ge-
troffenen Festsetzungen zum passiven Schallschutz in
Larmpegelbereichen, kann daher verzichtet werden.

Teilweise zu berlicksich-

tigen
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neten Bauteilen vorzusehen.

Nr. 4 Hansestadt Liibeck, 3.390 Untere Wasserbehorde

, vorgebracht mit Schreiben vom 25.08.2014 und 22.04.2015

4.1 Behandlung des Regenwassers vom Parkhaus

Soll zukinftig die Entwasserung des Parkhauses in ein Ge-
wasser stattfinden, z.B. Versickerung in das Grundwasser,
so ist eine Behandlung erforderlich.

HierfUr ware eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich.

Die Notwendigkeit einer Behandlungsanlage fiir Regenwas-
ser wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ge-
klart. Im Sondergebiet ,Parken/ Parkhaus® sind ausreichend
Flachen vorhanden, so dass das Vorsehen einer entspre-
chenden Anlage moglich ist. Weitergehende Regelungen ob-
liegen dem Baugenehmigungsverfahren bzw. der wasser-
rechtlichen Erlaubnis.

Zur Kenntnis zu nehmen

4.2 Minderung der Auswirkungen von Starkregenereig-
nissen

Das Gebiet des derzeitigen Parkplatzes Godewind soll Gber-
baut werden.

Die untere Wasserbehorde weist darauf hin, dass sich das
zur Uberplanung vorgesehene Gebiet in einer Senke liegt,
die sich bei Starkregenfallen oder anhaltenden Niederschla-
gen in eine offene Wasserflache verwandelt.

Bei einer Bebauung muss das Niederschlagswasser schad-
los abgefiihrt werden.

Die hohen Grundwasserstande werden bei den zu errich-
tenden Bauten bautechnische Vorkehrungen gegen eindrin-
gendes Grundwasser erforderlich machen.

Kinftig zunehmende Starkregenfalle sowie bei Hochwasser-
situationen steigende Grundwasserstande sollten bei der
Bebauung berlcksichtigt werden.

Die Tiefgaragen sind gegen eindringendes Wasser zu si-
chern um Umweltschaden durch wassergefahrdende Stoffe
zu vermeiden.

Notwasserwege und Retentionsflachen, die bei Starkregen
zur Minimierung von Schaden beitragen, sind im B-Plan

Zur Minderung des Oberflachenwasserabflusses wird in den
neu zu bebauenden Bereichen des Plangebiets flachende-
ckend eine extensive bzw. intensive Dachbegriinung festge-
setzt.

Des Weiteren wird das Gelande durch die geplante Tiefga-
rage aufgehoht, so dass die Erdgeschosse der Neubauten
aulerhalb des hochwassergefahrdeten Bereiches liegen.
Beim Bau der Tiefgarage sind die genannten Vorkehrungen
zu treffen. Die Malnahmen sind im Rahmen des Bauan-
tragsverfahrens zu bestimmen.

Zu berucksichtigen
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nicht ausgewiesen.

Die beabsichtigte Férderung der Grundwasserbildung durch
Versickerung des Wassers von Wege und Verkehrsflachen
wird die Grundwassersituation verscharfen.

Dachbegriinung sollte soweit wie maoglich festgesetzt wer-
den, um die abzuleitende Wassermenge zu verringern.

Es sollen keine wassergefahrdenden Stoffe in den tieflie-
genden und somit Uberschwemmungsgefahrdenden Berei-
chen gelagert werden.

22.04.2015

Nr.5 Hansestadt Libeck, 5.660 Stadtgriin und Verkehr, vorgebracht mit Schreiben vom 20.08.2014 / 26.08.2014 und vom 21.04.2015/

5.1 Anbindung ErschlieBungsachse an offentliche Stra-

Renverkehrsflachen

Die Festsetzung der neuen ErschlieBungsstralle als private
Stichstralle im Sondergebiet Parken wird ausdricklich be-
gruft. Die Zufahrt zum Parkhaus Uber die vorhandene Ein-
fahrt und die Ausfahrt Giber die private StichstralRe reduziert
die Anzahl der Gehweglberfahrten in die Stralke Am Fah-
renberg auf das Notwendige.

In diesem Zusammenhang ist im weiteren Verfahren unbe-
dingt zuerst die Finanzierung und der Bau der StichstralRe
zu klaren, bevor das notwendige Entwidmungsverfahren fir
die jetzigen Parkplatzflachen, die zukilnftig bebaut werden
sollen, weiter betrieben werden kann. Bei den zu erwarten-
den Einsprichen wird zuerst die Frage nach verbleibenden
offentlichen Parkplatzen und die Erreichbarkeit der Hinter-
lieger auftauchen.

Sollte sich herausstellen, dass kein Investor flr das Park-
haus gefunden wird und es deshalb entgegen der jetzigen
Festsetzung als Parkhaus nur einen ebenerdigen Parkplatz
geben soll, ist die Frage der Widmung dieses Parkplatzes
neu zu betrachten.

In der Sitzung am 29. Januar 2015 hat die Blrgerschaft zu
Punkt 15.1.1 TO mit VO Nr. 2326 (Verkauf des Grund-
stiicks Am Fahrenberg) den interfraktionellen Antrag der
SPD- und der CDU-Fraktion angenommen, der besagt,
dass als Ersatz fiur die am Standort ,Am Fahrenberg® in
Travemiinde wegfallenden Parkplatze der Bau einer Park-
palette am Standort — hilfsweise am Lotsenberg - vorzuse-
hen ist. Investor und Betreiber soll die KWL GmbH sein. Die
KWL erhalt einen einmaligen Investitionszuschuss in Hohe
des verbleibenden Verkaufserldses aus dem Grundstick
»LAm Fahrenberg“. Die Umsetzung ist bis spatestens 2016
sicherzustellen. Der Bau des Parkhauses/ Parkpalette be-
dingt die Entwidmung der Flache.

Zur Kenntnis zu nehmen
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5.2 Korrektur Umweltbericht

Die Dachbegrinung ist falschlich auch unter dem Punkt
.Pflanzung von Baumen, Straduchern und Hecken im Plange-
biet” genannt.

Der Umweltbericht wurde zur erneuten Auslegung entspre-
chend korrigiert.

Zu berucksichtigen

5.3 Parkhaus: Zeitliche Realisierung

Aufgrund der verkehrlichen Infrastruktur ist es zwingend er-
forderlich, das geplante Parkhaus als erstes zu bauen.
Gemaly Stadtteilentwicklungskonzept Traveminde, das am
25.03.2010 von der Burgerschaft der HL beschlossen wurde,
soll auf der Flache des jetzigen Parkplatzes Godewind ein
Parkhaus mit 550 Parkplatzen entstehen. Der vorliegende B-
Plan weicht bereits von diesem Ziel ab, indem nunmehr 350
Parkplatze in dem Parkhaus realisiert werden sollen. Der Be-
reich Stadtgrin und Verkehr kritisiert, dass sowohl in der
Begrindung als auch in den Planzeichnungen keine eindeu-
tige Vorgabe zur tatsachlichen Realisierung dieses Parkhau-
ses getroffen wird. Vielmehr heif3t es in der Begrindung un-
ter Pkt. 5.2.1.2 ,Zunachst ist vorgesehen, ca. 100 Stellplatze
als offener, ebenerdiger Parkplatz zu schaffen. Perspektivi-
sch schafft der Bebauungsplan die Voraussetzungen fir die
Errichtung eines Parkhauses/ einer Parkpalette mit bis zu
350 Parkplatzen.” Im Langsschnitt unterhalb der Planzeich-
nung ist ein Parkplatz mit 123 Parkplatzen dargstellt. Das
Parkhaus wird lediglich als ,optional” aufgefuhrt.

Diese Ausflhrungen lassen vermuten, dass einem zuklnf-
tigen Investor suggeriert wird, der Bau des Parkhauses hat-
te keine Prioritdt. Dem herrschenden Parkdruck in Trave-
minde wird mit der ausschlieBlichen Herstellung eines
Parkplatzes mit ca. 100 Stellplatzen definitiv nicht entge-
gengewirkt.

Der Bereich Stadtgriin und Verkehr fordert, die tatsachliche
Realisierung des geplanten Parkhauses im B-Plan festzu-

Der Bebauungsplan schafft die planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen zur Realisierung des Parkhauses. Im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens werden zum Zeitpunkt
der Realisierung keine Vorgaben getroffen.

Es handelt sich bei dem vorliegenden Bebauungsplanver-
fahren nicht um einen vorhabenbezogenen Plan, sondern
um einen projektbezogenen Angebotsbebauungsplan, in
dem keine Vorgaben zum Zeitpunkt der Realisierung getrof-
fen werden.

Eine solche Regelung ist auch nicht erforderlich, da die
KWL mit der Durchfihrung der Ma3nahme betraut ist und
die Flache bei der HL verbleibt. Zur Realisierung gibt es
mittlerweile einen Blrgerschaftsbeschluss (s. Pkt. 5.1) und
die KWL ist mit der Durchfuhrung befasst.

Bezuglich der Anzahl der Stellplatze wurde im Bauaus-
schuss ein Konzept zum Parkraum in Traveminde disku-
tiert, welches belegt, dass die Anzahl der vorgesehenen
Stellplatze ausreichend bemessen ist. Mit dem Entwurf zum
.Parkraumkonzept Traveminde“ hat der Bereich Stadtpla-
nung und Bauordnung ein Konzept vorgelegt, aus dem sich
ergibt, wie sich der ruhende Verkehr in Travemunde unter
Bertlicksichtigung des Wegfalls bzw. der Kapazitatsreduzie-
rung mehrerer groRerer offentlicher Parkplatze in Zukunft
organisieren lasst.

Nicht zu bertcksichtigen
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setzen, damit in der Folge mit einem Investor eine zeitlich
angemessene Frist hierfur vertraglich vereinbart werden
kann

5.4 Parkhaus: Anzahl der Stellplatze

Es sind dabei 350 Stellplatze vorzusehen, da mittelfristig der
Parkplatz Leuchtenfeld entfallen soll.

Der Bebauungsplan schafft die planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen fur die Errichtung eines Parkhauses mit bis
zu 350 Parkplatzen.

Zu berucksichtigen

5.5 Parkhaus: Breite der Stellplatze

Die Breite der einzelnen Stellplatze soll mind. 2,50 m betra-
gen, wie dies bei offentlichen Stellplatzen der Fall ist, um den
gangigen Fahrzeugbreiten Rechnung zu tragen.

Die konkrete Planung des Parkhauses ist nicht Gegenstand
des Bebauungsplanverfahrens. Dieser legt lediglich die
Uberbaubaren Grundstucksflachen fest.

Nicht zu bertcksichtigen

5.6 ErschlieBung des Parkhauses

Die Ein- und Ausfahrt des Parkhauses soll ausschliefllich
uber die StraRe Am Fahrenberg erfolgen. Dies wird kritisch
gesehen, da der Bereich vor dem Parkhaus als Aufstellfla-
che nicht lang genug ist, um bei starkem Parkhausverkehr
weder einen Rickstau auf die Fahrbahn Am Fahrenberg
noch im Parkhaus zu verhindern. Dies ist in einem Ver-
kehrsgutachten zu untersuchen. Unter Umstanden ist eine
Trennung von Ein- und Ausfahrt zu erwagen.

Es wird vom Bereich Stadtgriin und Verkehr eine erganzen-
de bzw. korrigierte Verkehrstechnische Untersuchung be-
zuglich der Abwicklung des prognostizierten Verkehrsauf-
kommens dringendst empfohlen, da bereits zum jetzigen
Zeitpunkt aus fachplanerischer Sicht absehbar ist, dass die
derzeit angedachten Zu- und Ausfahrtsituationen zum Park-
haus und zur Tiefgarage Uberlastete Knotenpunkte und un-
zumutbare Ruckstauldngen zur Folge haben.

Der Bebauungsplan legt die Ein- und Ausfahrten nicht ver-
bindlich fest. Es ist moglich, die Ein- und Ausfahrten inner-
halb des Sondergebiets ,Parken/Parkhaus® so zu organisie-
ren, dass ausreichende Aufstellflachen vorgehalten werden.
Ein gesondertes Verkehrsgutachten wird fur das Bebau-
ungsplanverfahren fur nicht erforderlich gehalten. Im Rah-
men der Genehmigungsplanung kann dann eine vertiefen-
de Untersuchung angezeigt sein. Da die Projektierung und
Realisierung des Parkhauses durch die KWL erfolgen wird
und die Flache bei der HL verbleibt, kann die detailgenaue
Planung der Zu- und Abfahrtsituation ohne Risiken nach
Abschluss des Bebauungsplanverfahrens erfolgen. Da die
umliegenden Stral3en bisher den zu- und abflieRenden Ver-
kehr des Godewind Parkplatzes aufnehmen konnten, steht
die grundséatzliche Mdoglichkeit der Bewaltigung des Ver-
kehrs nicht in Frage.

Nicht zu bertcksichtigen

5.7 Mittige Uberfahrt zur Strale Am Fahrenberg

Aufgrund des dort vorhandenen Ho&henunterschieds von
10% und der nur kurzen ebenen Aufstellflache werden beim

Im Rahmen der Ausflihrungsplanung sind die Details zur
Planung zu klaren. Die KWL wird die Planung durchfiihren.

Zur Kenntnis zu nehmen
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Ausfahren bei starkerem Verkehrsaufkommen Konflikte
durch den Ruckstau gesehen. Die Sichtbeziehungen
(Sichtdreiecke) im Uberfahrtsbereich werden als unginstig
eingestuft, das Ein- und Ausfahren groferer Fahrzeuge
wird aufgrund des Hohenunterschiedes problematisch ge-
sehen. Auch diese Punkte sind im Verkehrsgutachten zu
klaren.

Die Flachen verblieben bei der HL, da die Hauptfunktion die
ErschlieBung des BHKW ist.

5.8 Parkplatze Gastronomie/ Wellness

Fir die im Hauptgebaude (ehem. Autohaus) vorgesehene
Gastronomie/ Wellness sind zeitlich begrenzte Parkplatze in
ausreichender Zahl vorzusehen.

Im Bereich des Sondergebiets ,Ferienwohnen® sind an der
Ecke Godewind/ Am Fahrenberg entsprechende Stellplatze
berucksichtigt.

Zu bertucksichtigen

5.9 Kosten der Unterhaltung

In der Begrindung wird unter Pkt. 9.2 erlautert, dass der HL
auf Dauer die Kosten der Unterhaltung der 6ffentlichen Er-
schlieBungsanlagen entstehen. Der Bereich Stadtgrin und
Verkehr geht, auch in Anlehnung seiner schriftlichen Stel-
lungnahme vom 20.08.2014, davon aus, dass die neuen
ErschlieBungswege nicht offentlich, sondern privat werden.
Die Ausfihrungen unter Pkt 5.4.1 Absatz 3 der Begriindung
bestatigen diese Annahme.

Der Bereich Stadtgriin und Verkehr fordert die Ausweisung
der neuen ErschlielBungswege als private Wege.

Die Kosten der Unterhaltung beziehen sich nur auf die im
Plangebiet befindlichen offentlichen Erschlielungsanteile
und nicht auf den internen Erschliellungsweg, der nicht 6f-
fentlich gewidmet werden soll.

Zur Kenntnis zu nehmen

Nr. 6 Hansestadt Libeck, 1.201 Haushalt und Steuerung, vorgebracht mit Schreiben vom 04.08.2014 und 09.04.2015

6.1 HaushaltsméaRige Ordnung

Aus der Sicht des Bereichs Haushalt und Steuerung kénnen
keine konkreten Anmerkungen aus haushaltsrechtlicher und
finanzwirtschaftlicher Sicht gemacht werden, da die Kosten
betragsmafig nicht aufgefihrt sind.

Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass die haushalts-
mafRige Ordnung flir mogliche Ertrage/Einzahlungen und
Aufwendungen/Auszahlungen herzustellen ist.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Zur Kenntnis zu nehmen
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Mégliche Einzahlungen und erforderliche Investitionen wer-
den im Rahmen des regularen Haushaltsplanaufstellungs-
verfahrens unter Beachtung der jeweils aufgestellten Vorga-
ben anzumelden sein. Eine Aufnahme in den Finanzplan/das
Investitionsprogramm erfolgt dann im Rahmen der finanzier-
baren Mdglichkeiten.

Nr.7 Hansestadt Libeck, 2.530, Gesundheitsamt, vorgebracht mit Schreiben vom 19.08.2014

7.1 Keine Bedenken

Nach Prifung des vorgelegten Entwurfs bestehen aus Sicht
des Gesundheitsamts keine Bedenken zur Durchfihrung.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Zur Kenntnis zu nehmen

Nr. 8 Hansestadt Liibeck, 3.370 Feuerwehr — vorbeugender Brandschutz, vorgebracht mit Schreiben vom 05.08.2014 und 30.03.2015

8.1 Sicherstellung der Erreichbarkeit im Notfall

Fir die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sind zur Sicherstel-
lung von Ldsch- und RettungsmafRnahmen die uneinge-
schrankte Erreichbarkeit des Heizkraftwerkes, aber auch der
neu geplanten Gebaude sicherzustellen. Die hierfur erforder-
lichen Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflachen, missen
mind. den Anforderungen der Muster-Richtlinie Gber Flachen
fur die Feuerwehr (Fassung Februar 2007) entsprechen.

Die Flachenzuschnitte der Erschlielungsachse, festgesetzt
als Geh-, Fahr- und Leitungsrecht, und der das BHKW um-
gebenden Flachen sichern die Erreichbarkeit des Heizwer-
kes. Die Belange der Feuerwehr und der Stadtwerke sind in
Bezug auf Schleppkurven u.a. bereits berlcksichtigt. Im
Zuge der Genehmigungsplanung ist die die Einhaltung der
genannten Richtlinien im Detail nachzuweisen. Dies obliegt
der weiteren Ausflhrungsplanung durch die KWL.

Zu berucksichtigen

8.2 Sicherstellung der Loschwasserversorgung

Fir die Sicherstellung der erforderlichen Loschwasserver-
sorgung des geplanten Bebauungsgebietes ist auf Grund-
lage des DVGW-Arbeitsblattes W 405 und der im B-Plan
vorgegebenen Geschossflachenzahl (GFZ) von 1,2 ein
Léschwasserbedarf als Grundschutz von 96 m%h (ber ei-
nen Zeitraum von 2 Stunden erforderlich. Dabei sind die er-
forderlichen Hydrantenabstédnde so zu wahlen, dass sich in
unmittelbarer Nahe des geplanten Bebauungsgebietes ge-
eignete Loschwasserentnahmestellen befinden.

Die erforderliche Loschwasserversorgung ist im Rahmen
der Genehmigungsplanung nachzuweisen.

Zur Kenntnis zu nehmen
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Nr.9 Hansestadt Libeck, 3.700 Lubeck Entsorgungsbetriebe, vorgebracht mit Schreiben vom 13.08.2014 und 21

.04.2015

9.1 Keine Bedenken

Die Entsorgungsbetriebe haben keine Bedenken hinsichtlich
der 114. Anderung des Flachennutzungsplanes.

Auch hinsichtlich des Bebauungsplanes wurden die Belange
der Entsorgungsbetriebe berucksichtigt.

Hier gibt es lediglich noch einige Anmerkungen bzw. Hinwei-
se.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Zur Kenntnis zu nehmen

9.2 Darstellung Gelandeh6he

In der Planzeichnung sollte die 3,50 NHN-Linie eingetragen
werden, um darzustellen in welchen Bereichen die Hoch-
wassergefahr vorhanden ist und Vorkehrungen getroffen
werden missen.

Eine Aufnahme dieser Héhenlinie erfolgt nicht, da die Ge-
landehohe durch die geplanten BaumalRnahmen grof}fla-
chig verandert wird und eine Festsetzung entsprechend
den vorhandenen Geldndehdhen keinen Sinn machen wir-
de. Durch die groRflachige Anhebung des Gelandes wird
den Belangen des Hochwasserschutzes bereits Rechnung
getragen. Ergdnzende bauliche MalRhahmen sind im Bau-
genehmigungsverfahren zu prifen.

Nicht zu bertcksichtigen

9.3 Teil B - Text zu Geh-, Fahr- und Leitungsrechten

Punkt 4, 4.1 GFL 1

Hier sind nach Erachten des Einwenders die Flursticke
nicht richtig wiedergegeben: statt 41/15 miuissten die
Flurstiicke 61/15 und 61/16 beglnstigt werden. Es wird ge-
beten, das noch einmal zu prifen.

Nach erneuter Prifung wird die Festsetzung aufrecht erhal-
ten. Das Flurstick 41/15 ist Teil der Vorhabenflache zur
Neubebauung. Die ErschlieBung der Grundsticke 61/15
und 61/16 im Eigentum der Stadtwerke ist bereits durch die
Aufnahme der Stadtwerke in die textliche Festsetzung 4.1
gesichert.

Nicht zu bertcksichtigen

9.4 Offentliche Regenwasserleitung
Folgende Festsetzung ist aus Sicht der EBL zu erganzen:

Bis zur Fertigstellung der Trennkanalisation in den Stralen
Am Fahrenberg und Steenkamp ist der Betrieb der Uber
das Plangebiet verlaufenden Regenwasserleitung zwischen
Steenkamp und Godewind in gesamter Lange aufrecht zu
halten. ( §9(2) Absatz 2 BauGB)

Eine Festsetzung nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB ist zwar
theoretisch denkbar, aber rechtlich nicht erforderlich. Eine
Sicherung des bis zur Fertigstellung der Trennkanalisation
bestehenden, Teilstlicks der bestehenden kann auch ver-
traglich gesichert werden. Die Abstimmung der Baumal-
nahmen zur Sicherstellung der internen Erschliefung be-

Nicht zu bertcksichtigen
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dingt entsprechende Regelungen.

9.5 Schmutz- und Regenwasserentsorgung

Im Generalentwasserungsplan der Hansestadt Libeck ist
die Flache mit einem Abflussbeiwert von 0,85 berlicksichtig.
Da die geplante GRZ, mit Ausnahme des Mischgebietes 2,
zwischen 0,3 und 0,6 geplant ist, kann das Niederschlags-
wasser ohne Ruckhaltung abgeleitet werden.

Der Hinweis wird entsprechend in die Begrindung uber-
nommen.

Zu berucksichtigen

9.6 Bemessungswert
In die Begrundung Ubernehmen:

Da das Plangebiet unterhalb des Bemessungswertes fur
das hundertjahrige Hochwasser (3,50 m NHN) liegt, wird im
Bebauungsplan eine Festsetzung

Die Begriindung wird angepasst.

Zu bertcksichtigen

9.7 Abfallentsorgung

Auflerdem ist zu ergénzen, dass die Abfallentsorgung durch
die Entsorgungsbetrieb erfolgt. Die Behalter sind am Tage der
Abfuhr an der 6ffentliche Stral3e bereitzustellen.

Der Sachverhalt ist nicht relevant flir das Bebauungsplan-
verfahren.

Nicht zu bertcksichtigen

9.8 Anschlussbeitrage

Fir das Bebauungsplangebiet fallen gemal Beitragssat-
zung zur Entwasserungssatzung der Hansestadt Lubeck
noch Anschlussbeitrage fir Schmutzwasser an. Die Héhe
der Beitrage flir Schmutzwasser ergibt sich aus der bebau-
baren Flache und der anzurechnenden Geschosszahlen.
Dabei wird auch das SO Parken/ Parkhaus in die Beitrags-
pflicht einbezogen. Bei einer GH von 16,00 m ergeben sich
4,57, also 4 Vollgeschosse. Hier ist eventuell die Festset-
zung auf 1 Geschoss zu andern.

Die Festsetzung wird nicht geandert, da sie aus stadtebau-
lichen Grinden erfolgt und das Parkhaus mehr als 1 Ge-
schoss umfassen soll.

Nicht zu bertcksichtigen

Nr. 10 Hansestadt Liubeck, 4.491 Archéologie und Denkmalpflege, vorgebracht mit Schreiben vom 14.08.2014 und

09.04.2015

10.1 114. Flachennutzungsplananderung

Gegen die 114. Anderung des Flachennutzungsplanes der
Hansestadt Libeck bestehen in denkmalpflegerischer Hin-

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Zur Kenntnis zu nehmen

Bebauungsplan 32.13.00 — Godewind / Am Fahrenberg — 114. Anderung des Flachennutzungsplans — Abwiagung — Stand: 07.05.2015

20



Inhalt der Stellungnahme und vorgebrachte Argumente

Prufung Abwéagung

Beschlussvorschlag

sicht keine Bedenken. Bedenken zum daraus entwickelten
Bebauungsplan 32.13.00 - Godewind / Am Fahrenberg — Lu-
beck-Travemunde werden dort geltend gemacht.

10.2 Denkmalrechtlicher Genehmigungsvorbehalt

Das als Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung in das
Denkmalbuch der Hansestadt Libeck eingetragene Ge-
baude Godewind 5 (ehemaliges Autohaus) ist nachrichtlich
ubernommen worden ( ,D“ mit Grenzen in der Planzeich-
nung). Es ist zu vermerken, dass bauliche Anderungen am
Kulturdenkmal und in seiner unmittelbaren Umgebung
(Uberbauung, Vorfeld zur Strale Godewind) jeweils einer
denkmalrechtlichen Genehmigung bedurfen.

Der Hinweis auf den fachrechtlichen Genehmigungsvorbe-
halt findet sich in Kap. 5.6 der Begriindung.

Zu berucksichtigen

10.3 Denkmal Autohaus Gebaudehdhe; Dachgeschosse

Zur Sicherung des Erscheinungsbildes des Kulturdenkmals,
seiner Erlebbarkeit und Ausstrahlung (Umgebungsschutz)
sind folgende Anderungen im Teil B Planungsrechtliche
Festsetzungen des Bebauungsplanes vorzunehmen: Die
entsprechenden Absatze in der Begrindung zum Bebau-
ungsplan sind zu erganzen bzw. zu andern.

Die geforderten Anderungen unter den Punkten 2 a — e
dienen der Sicherung des Kulturdenkmals, insbesondere
des Erscheinungsbildes des Kulturdenkmals, seiner Erleb-
barkeit und Ausstrahlung in die Umgebung (wesentliche
Sichtachsen) und dienen damit dem gesetzlich festgelegten
Umgebungsschutz fir das Kulturdenkmal und der Abwehr
von Gefahren fir den Denkmalwert des Kulturdenkmals (§
7 Abs. 1 DSchG S.-H.).

Fir das Gebaude im Sondergebiet ,Ferienwohnungen® ist
festzusetzen, dass die festgesetzten Gebaudehdhen nicht
durch technische Aufbauten, Treppenhauser, Aufzugsiber-
fahrten und Dachterrassen Uberschritten werden durfen.
Zusatzliche Nicht-Vollgeschosse oder Staffelgeschosse

Aufgrund von denkmalpflegerischen Belangen wurde die
Planung folgendermallen angepasst; das Staffelgeschoss
im Sondergebiet ,Ferienwohnungen“ wurde zurtickgenom-
men

Auf dem Dach im Sondergebiet ,Ferienwohnungen® ist wei-
terhin eine teilweise Nutzung als Dachterrasse geplant. Aus
stadtebaulichen und denkmalpflegerischen Grinden soll
dieser Bereich in Bezug auf das zu iberbauende Denkmal
von den Strallen Am Fahrenberg und Godewind so wenig
wie mdglich einsehbar sein. Daher wird der Bereich, in dem
eine Dachterrassennutzung zulassig ist, im Bebauungsplan
zeichnerisch gesondert festgelegt (mit ,(t)* bezeichnete
Flache). Eine Dachterrassennutzung soll sich damit auf die
nicht-einsehbaren, rickwartigen Bereiche beschranken.
Uberschreitungen der festgesetzten Gebaudehdhe fiir
technische Aufbauten etc. werden ebenfalls auf den rick-
wartigen, mit ,(t)* bezeichneten Teil beschrankt. Damit er-
gibt sich keine Beeintrachtigung des Denkmals. Damit

Teilweise zu berticksich-
tigen
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sind oberhalb der festgesetzten Vollgeschosse (Gebaude-
héhe 16,00) unzuldssig.

Die Dachflachen der obersten Vollgeschosse sind als
Flachdacher oder flach geneigte Dacher herzustellen und
zu 100 vom Hundert zu begrinen.

Das Gleiche gilt fur das Gebaude im Ml 1 (GH 14,0 m Il)

Dachterrassen moglich werden, ist es erforderlich, dass
nicht 100 % des Daches begriint werden, sondern nur min-
destens 40 %.

Im Mischgebiet Ml 1 am Godewind wird der Anregung fol-
gend die Uberschreitung fir technische Aufbauten und eine
Dachterrassennutzung ausgeschlossen.

10.4 Denkmal Autohaus Uberbaubare Grundstlicksflachen

Fir das Gebaude im Sondergebiet ,Ferienwohnungen® ist
ferner festzusetzen, dass auf der Seite zur StralRe Gode-
wind Uberschreitungen der Baugrenzen fiir Terrassen und
fur untergeordnete Bauteile wie Vordacher, Balkone und
Erker nicht zulassig sind. Balkone sind in den Baukdrper zu
integrieren und durfen nicht vorspringen.

Das Gleiche gilt fir das Gebaude im Ml 1.

Zur Berucksichtigung der Anregung wurde im Bebauungs-
plan festgesetzt, dass im Sondergebiet Ferienwohnungen
und im Mischgebiet 1 Balkone und Erker nur innerhalb der
Uberbaubaren Grundstucksgrenzen zuldssig sind.

Zu berucksichtigen

10.5 Denkmal Autohaus Vorplatz

Im Sondergebiet ,Ferienwohnungen® ist der Vorplatz vor
dem Kulturdenkmal freizuhalten. Die geforderte Anpflan-
zung von 3 Laubbdumen darf nicht vor der Fassade des
Kulturdenkmals erfolgen. Der genaue Standort ist noch ab-
zustimmen und denkmalrechtlich genehmigen zu lassen.

Zur Berucksichtigung der Anregung wurden Nebenanlagen
auf dem Vorplatz des Denkmals ausgeschlossen.

Die Baumpflanzung auf dem Vorplatz wird in Abstimmung
mit dem Denkmalamt erfolgen.

Zu berucksichtigen

10.6 Berucksichtigung des Denkmalschutzes im Rahmen
der erneuten Beteiligung

Die vom Denkmalamt am 14.08.2014 formulierten Belange
bezogen auf die erstmalige Behoérdenbeteiligung im B-
Planverfahren wurden nur zum Teil Gbernommen.

Mit den nun getroffenen Festlegungen wird aber in ausrei-
chendem Mal} den aufgestellten Belangen des Denkmal-
schutzes entsprochen, so dass deren verhaltnismalige Be-
einflussung — beispielsweise durch Dachaufbauten unter-
schiedlicher Art — im Verlauf der weiteren Planung erneut
und konkreter geprtift werden kann.

Seitens der Abteilung des Einwenders gibt es daher keine

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Zur Kenntnis zu nehmen
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weiteren Anmerkungen und der vorliegenden Aufstellung
des Bebauungsplans kann ohne weitere Bedenken zuge-
stimmt werden.

Nr. 11 Deutsche Telekom, vorgebracht mit Schreiben vo

m 21.08.2014 und 02.04.2015

11.1 Keine Bedenken

Es bestehen keine Bedenken, weitere Hinweise zum Aus-
bau der TK Infrastruktur sind den Schreiben zu entnehmen.

Der Hinweis zur TK Infrastruktur ist nicht relevant fur das
Bebauungsplanverfahren, wurde aber an den Investor wei-
tergeleitet.

Zur Kenntnis zu nehmen

Nr. 12 Schleswig-Holstein Netz AG, vorgebracht mit Sch

reiben vom 11.08.2014

12.1 Keine Bedenken

Die Planung berthrt keine von der Schleswig-Holstein Netz
AG wahrzunehmenden Belange des 110-kV Netzes. Es ist
keine Planung eingeleitet oder beabsichtigt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen

Zur Kenntnis zu nehmen

Nr. 13 Industrie- und Handelskammer IHK zu Libeck, vo

rgebracht mit Schreiben vom 18.08.2014 und 14.04.2015

13.1 Keine Bedenken

Es werden keine Bedenken bezlglich der Planungen er-
hoben.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen

Zur Kenntnis zu nehmen

Nr. 14 Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, vorgebracht mit Schreiben vom 13.04.2015

14.1 Kampfmittel
In dem Gebiet sind Kampfmittel nicht auszuschlieRRen.

Vor Beginn von ErschlieBungsmalRnahmen wie z.B. Kanali-
sation/ Gas/ Wasser/ Strom und Stra3enbau ist die Flache
gem. Kampfmittelverordnung des Landes Schleswig-
Holstein auf Kampfmittel untersuchen zu lassen.

Die Untersuchung wird auf Antrag durch das Landeskrimi-
nalamt, Sachgebiet 323, Mduhlenweg 166, 24116 Kiel
durchgeflhrt.

Es wird gebeten, die Bautrager darauf hinzuweisen, dass
sie sich fruhzeitig mit dem Kampfmittelrdumdienst in Ver-

Der Hinweis wurde an den Vorhabentrager weitergeleitet
und in die Begriindung zum Bebauungsplan aufgenommen.

Zu berucksichtigen
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bindung setzen sollten, damit Sondier- und Raummafnah-
men in die Baumalinahmen einbezogen werden kdnnen.

Nr. 15 Polizeidirektion Libeck, vorgebracht mit Schreiben vom 07.04.2015

15.1 Keine Bedenken

Aus verkehrlicher Sicht bestehen von Seiten der Polizeidi-
rektion LUbeck keine Bedenken.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Zur Kenntnis zu nehmen

Nr. 16 Kabel Deutschland, vorgebracht mit Schreiben vom 06.08.2014

16.1 Telekommunikationsanlagen

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen
des Einwenders, deren Lage aus den beiliegenden Be-
standsplanen ersichtlich ist. Es wird darauf hingewiesen,
dass die Anlagen bei der Bauausflihrung zu schiitzen bzw.
zu sichern sind, nicht (berbaut und vorhandene Uberde-
ckungen nicht verringert werden durfen. Sollte eine Umver-
legung der Telekommunikationsanlagen erforderlich werden,
bendtigen die Einwender mindestens drei Monate vor Bau-
beginn den Auftrag, um eine Planung und Bauvorbereitung
zu veranlassen sowie die notwendigen Arbeiten durchflihren
zu kénnen.

Die Telekommunikationsanlagen befinden sich grofitenteils
innerhalb der o6ffentlichen Stralenverkehrsflachen. Eine
Leitung liegt im Bereich des Vorplatzes des Autohauses,
inwieweit eine Verlegung erforderlich ist, wird sich aus der
Ausflihrungsplanung ergeben.

Zur Kenntnis zu nehmen

Nr. 17 KWL, vorgebracht mit Schreiben vom 28.08.2014

17.1 Parkhaus/ Parkflachen

Zu dem neuen Parkhaus/ den Parkflachen dufern sich die
Einwender wie folgt:

Aus Sicht der KWL muss bei Wegfall des grofden, ebener-
digen Parkplatzes Am Fahrenberg sichergestellt sein, dass
sich die Parkplatzsituation in Travemlnde nicht verschlech-
tert und nicht kompensierbare Parkmdéglichkeiten wegfallen.
Insbesondere ist sicherzustellen, dass sich die neuen Park-
platzflachen in das in Abstimmung befindliche Parkierungs-
konzept Travemundes einordnen.

Mit dem Entwurf zum ,Parkraumkonzept Travemiinde“ hat
der Bereich Stadtplanung und Bauordnung bereits ein Kon-
zept vorgelegt, wie sich der ruhende Verkehr in Travemiin-
de unter Berlicksichtigung des Wegfalls bzw. der Kapazi-
tatsreduzierung mehrerer groRerer offentlicher Parkplatze
in Zukunft organisieren lasst. Im Rahmen der Beschluss-
fassung zum Grundsticksverkauf (29.01.2015, TO Pkt.
15.1.1, VO Nr. 2326) wurde entschieden, dass als Ersatz
fur die am Standort ,Am Fahrenberg® in Travemiinde weg-

Zur Kenntnis zu nehmen
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fallenden Parkplatze, eine Parkpalette am Standort — hilfs-
weise am Lotsenberg gebaut werden soll.

Nr. 18 Landesamt fur Landwirtschaft und landliche RAume, Regionaldezernat Stidost, vorgebracht mit Schreiben

vom 20.08.2014

18.1 Keine Bedenken

Aus den Bereichen Landwirtschaft und landliche Entwick-
lung wird mitgeteilt, dass zu der Planabsicht der Hansestadt
LUbeck keine Anregungen und Bedenken vorzutragen sind.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen

Zur Kenntnis zu nehmen

04.08.2014 und 01.04.2015

Nr. 19 Landesamt fur Landwirtschaft, Umwelt und landliche Raume —technischer Umweltschutz, vorgebracht mit

Schreiben vom

19.1 Schallimmissionen

Es wird empfohlen, gutachterlich feststellen zu lassen, wie
hoch die Schallimmissionen in der Nachbarschaft beim Be-
trieb der gewerblichen Anlagen sein werden. Schadliche
Schallimmissionen duirfen nicht hervorgerufen werden.

Entsprechende Schallschutzgutachten lagen bereits vor,
vermutlich wurden die Ausfuhrungen zum Umgang mit den
Schallimmissionen in der Begrindung zum Bebauungsplan
ubersehen.

Zur Kenntnis zu nehmen

Nr. 20 Landesbetrieb fur Kistenschutz, Nationalpark und Meeresschutz, vorgebracht mit Schreiben vom 07.08.20

14 und 17.04.2015

20.1 Belange des Hochwasserschutzes

Aus Sicht des Kiisten- und Hochwasserschutzes bestehen
keine grundsatzlichen kistenschutzrechtlichen Bedenken.

Entsprechend dem Sachstand zur Umsetzung der "Richtli-
nie Uber die Bewertung und das Management von Hoch-
wasserrisiken" - Hochwasserrichtlinie - 2007/60/EG sind al-
le Bereiche unter NHN + 3,00 m entsprechend Art. 5 der
Richtlinie als potenziell signifikantes Hochwasserrisikoge-
biet ausgewiesen. In den nicht durch Landesschutzdeiche
geschitzten potenziell signifikanten Hochwasserrisikoge-
bieten sollen gemal Generalplan Kustenschutz des Landes
Schleswig-Holstein, Fortschreibung 2012 folgende Grund-
satze eingehalten werden:

* Verkehrs- und Fluchtwege auf mind. NHN + 3,00 m,
* Radume mit Wohnnutzung auf mind. NHN + 3,50 m,

Da das Plangebiet unterhalb der Bemessungsgrenze fur
das hundertjahrige Hochwasser (3,50 m Uber Normalho-
hennull) liegt, wird im Bebauungsplan eine Festsetzung
aufgenommen, die vorschreibt, dass bei Wohnungen die
Oberkante des Erdgeschossfullbodens (OKFF EG) mindes-
tens 3,50 m Gber Normalhdéhennull (i NHN) betragen muss.

Die weiteren Hinweise sind dann im Rahmen der Hoch-
baumafRnahmen zu beachten.

Zu berucksichtigen

Bebauungsplan 32.13.00 — Godewind / Am Fahrenberg — 114. Anderung des Flachennutzungsplans — Abwiagung — Stand: 07.05.2015

25



Inhalt der Stellungnahme und vorgebrachte Argumente

Prufung Abwéagung

Beschlussvorschlag

* Rdume mit gewerblicher Nutzung auf mind. NHN+ 3,00 m,

» Lagerung wassergefahrdender Stoffe auf mind. NHN +
3,50 m.

Die Niederungsgebiete unter NHN + 3,00 m im Uberplanten
Bereich sind, soweit dies aus den vorliegenden Karten er-
sichtlich ist, als potenziell signifikantes Hochwasserrisikoge-
biet ausgewiesen. Entsprechende Darstellungen sollten im
B-Plan Ubernommen werden, die obigen Grundsatze ent-
sprechend eingehalten werden.

Empfehlungen

Bei Unterschreitung einer Hohe von NN + 3,50 m schlagen
die Einwender im Weiteren beispielhaft folgende Festset-
zungen vor:

\ entsprechende Vorgaben fiir Sockel-, Briistungs- oder
Schwellenhéhen, Liftungseinrichtungen, Lichtschachte,
etc. .

\ Vorkehrungen zur Sicherung gegen Auftrieb bei Lagerbe-
haltern, Bauwerken, etc. oder Mdglichkeiten zur Flutung

\ besondere SicherungsmaRnahmen oder Ausschluss von
Haustechnikanlagen und Hausanschliissen

\ Einrichtungen gegen Riickstau in Ver- und Entsorgungs-
anlagen

< Anordnung von Massivbauweisen und Ringankern

' Vorkehrungen fiir AbwehrmaRBnahmen (Abschotten von
Tiefgaragen, Eingangen, Kellern oder anderen tiefer lie-
genden Bereichen durch mobile Hochwasserschutzwan-
de,Dammbalken, Sandsacke, etc.)

' Vorkehrungen gegen Wellenschlag, Eisgang und Unter-
spulung insbesondere bei Glasfassaden, etc.

\ Anhebung von ErschlieBungsstraen nach ihrem Niveau
auf mindestens NN + 3,00 m
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Daruber hinaus sollte jederzeit die rechtzeitige zentrale
Alarmierung und Evakuierung von gefadhrdeten Personen
durch organisatorische und technische Vorsorgemalinah-
men seitens der Gemeinde und Dritter sichergestellt wer-
den. Die Verfugbarkeit und der Einsatz von Geraten zur
Raumung von Gefahrenzonen und gefahrlichen, oder ge-
fahrdeten Gitern sollte entsprechende Berlicksichtigung
finden.

Hinweise: Eine rechtskraftige Bauleitplanung, die unter Be-
teiligung der zusténdigen Kustenschutzbehdrde aufgestellt
wurde, ersetzt nicht fir den Einzelfall erforderliche kisten-
schutzrechtliche Genehmigungen nach dem Landeswas-
sergesetz. Auf Grund dieser Stellungnahme kénnen Scha-
densersatzanspriche gegen das Land Schleswig-Holstein
nicht geltend gemacht werden. Eine gesetzliche Verpflich-
tung des Landes zum Schutz der Kiste vor Abbruch und
Hochwasserschutz besteht nicht und kann aus dieser Stel-
lungnahme nicht abgeleitet werden. Bei Ausweisung von
Baugebieten in gefahrdeten Bereichen bestehen gegen-
Uber dem Land Schleswig-Holstein keine Anspriche auf Fi-
nanzierung oder Ubernahme notwendiger Schutzmafnah-
men.

Nr. 21 Beirat fur Seniorinnen und Senioren der Hansestadt Liibeck, vorgebracht mit Schreiben vom 19.08.2014

21.1 Bedilrfnisse alterer Menschen

Insgesamt ist der Anderung des Flachennutzungsplans und
dem entsprechenden Bebauungsplan zuzustimmen.

Auf der Seite 10 wird auf die Bedurfnisse alterer Menschen
hingewiesen. Dementsprechend ist bei der exakten Bau-
planung darauf zu achten, dass die Hauser und auch das
Parkhaus Fahrstlhle erhalten und es auch fir altere Men-
schen mit wenig Einkommen bezahlbare Wohnungen ge-
ben wird.

Die genannten Hinweise kénnen in der Ausfuhrungspla-
nung bertcksichtigt werden.

Zur Kenntnis zu nehmen
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Nr. 22 Stadtverkehr Lubeck, vorgebracht mit Schreiben vom 28.07.2014 (11.12.2013) und 01.04.2015

22.1 Anbindung offentlicher Nahverkehr

Die Ausfuihrungen in der Begrindung zum Bebauungsplan
zur Anbindung an den 6ffentlichen Nahverkehr (OPNV)“ sind
richtig.

Die Linie 35 befahrt die Stral’enziige ,Am Fahrenberg und
Fehlingstralte“ von montags bis samstags. Ab dem Strand-
bahnhof verkehren die Linien 30, 31 (nur zeitweise) und 40
bis nach Libeck sowie die Linie 33 Uber Kicknitz nach Bad
Schwartau.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

zur Kenntnis zu nehmen

22.2 Anbindung an die offentliche StralRenverkehrsflache

Fir die Anbindung an die offentliche StralRenverkehrsflache
ware es sicher von Vorteil, wenn der Fachgutachter nicht nur
eine verkehrstechnische Stellungnahme zur Anbindung an
die Strale ,Am Fahrenberg“, sondern auch eine Anbindung
an die Straflle ,Godewind” erstellen wirde.

Die beiden Straflten ,Am Fahrenberg und Godewind® sind die
Hauptverbindungsstrallen von/ zum Strandbahnhof sowie
zur Travemunder Altstadt.

Im Bebauungsplan werden an der Strale ,Godewind“ Fla-
chen fir ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der
Stadtwerke sowie fir die Entsorgungsbetriebe und die Zu-
fahrt zu einer Parkplatzanlage mit maximal 13 Stellplatzen
planungsrechtlich gesichert. Der durch diese Nutzungen zu
erwartende Verkehr wird als gering eingestuft, so dass eine
verkehrstechnische Betrachtung der Anbindung an die
StralRe ,Godewind“ als nicht erforderlich betrachtet wird.

Nicht zu bertcksichtigen

22.3 Liniennetz des Stadtverkehrs Liubeck

Die Bebauungsgrenzen liegen aullerhalb der Strallenziige
und die Haltestellen in diesem Bereich sind nicht von den
Baumalinahmen betroffen, daher werden keine Auswirkun-
gen auf das Liniennetz des Stadtverkehrs Libeck und der
Libeck-Travemunder Verkehrsgesellschaft gesehen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

zur Kenntnis zu nehmen

Nr. 23 Stadtwerke Lubeck, vorgebracht mit Schreiben vom 20.08.2014 und 21.04.2015

23.1 Berucksichtigung von Larmimmissionen des vorhan-
denen Blockheizkraftwerkes (BHKW)

Die Stadtwerke Libeck GmbH haben erhebliche Bedenken

Der Betrieb des BHKW darf durch die geplante Wohnbe-

zu berilcksichtigen
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gegen die derzeitige Planung der Hansestadt Lubeck, ins-
besondere der Ausweisung des allgemeinen Wohngebiets
in unmittelbarer Nachbarschaft des vorhandenen Block-
heizkraftwerkes (nachfolgend "BHKW") der Stadtwerke LU-
beck GmbH.

Bekanntermalien betreibt die Stadtwerke Libeck GmbH
seit Langerem auf den Flursticken 61/15 und 61/16 in LU-
beck-Travemiinde in unmittelbarer Nachbarschaft des von
der Hansestadt Libeck geplanten allgemeinen Wohnge-
biets ein BHKW. Dieses weist aktuell eine thermische
Nennleistung von insgesamt 12.060 kW und eine elektri-
sche Nennleistung von 1.998 kW auf. Erst im Jahre 2013
hat die Stadtwerke Libeck GmbH das BHKW mit einer Mil-
lioneninvestition durch den Austausch neuer Motoren des
Herstellers Caterpillar Energy Solutions GmbH aus Mann-
heim auf den neuesten technischen Stand, insbesondere
im Hinblick auf die Effizienz und Umweltvertraglichkeit, ge-
bracht.

Durch dieses BHKW werden grof3e Teile an Geschafts- und
Wohngebauden in Lidbeck-Traveminde mit Warme ver-
sorgt. Hierzu zahlen namentlich die Hotels Arosa,
Columbia und Maritim, die Pflegeeinrichtung der Vorwerker
Diakonie am Dreilingsberg, die Praxisklinik Gneversdorfer
Weg und die gesamte Einfamilienhaussiedlung Gnevers-
dorfer Weg. Diese langfristig vertraglich gebundenen Fern-
warmekunden der Stadtwerke Libeck GmbH, fur die teil-
weise seit den 1990er Jahren umfassende Warmelieferun-
gen aus dem BHKW erfolgen, verfligen gerade nicht tber
alternative Energieversorgungsnetze, sind also insbesonde-
re nicht an das Gasnetz der Netz Libeck GmbH ange-
schlossen. Bei einer Einstellung des Betriebes des BHKW
bliebe diesen derzeitigen Nutzern voraussichtlich nichts an-
deres uUbrig, als kurzfristig auf dlversorgte dezentrale Hei-

bauung nicht eingeschrankt werden. Zur Berucksichtigung
der Stellungnahme wurden larmtechnische Untersuchun-
gen erstellt und Abstimmungsgesprache mit allen Beteilig-
ten, insbesondere mit den Stadtwerken und dem Investor
gefuhrt. Es liegen folgende larmtechnische Untersuchungen
vor, die im Einzelnen im Bereich Stadtplanung und Bauord-
nung eingesehen werden kénnen:

e Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan
32.13.00 Godewind/ Am Fahrenberg der Hansestadt Lu-
beck — Teil 2: Gewerbegerdusche, ALN Akustik Labor
Nord, Kiel 03/2014

e Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan
32.13.00 Godewind/ Am Fahrenberg der Hansestadt Lu-
beck- Teil 3: SchallschutzmaRnahmen am BHKW, ALN
Akustik Labor Nord, Kiel 09/2014

Die Inhalte der larmtechnischen Untersuchungen sind in der
Begrindung zum Bebauungsplan dargelegt. Die Untersu-
chung zum Gewerbelarm beinhaltet die Beurteilung der Im-
missionen, die aus dem BHKW resultieren. Danach kommt
es an den nachstgelegenen Immissionsorten der geplanten
Neubebauung im allgemeinen Wohngebiet ,WA 1“ tags zu
Richtwertlberschreitungen von 2 - 7 dB und in der Nacht zu
Uberschreitungen von 9 - 19 dB. Die Uberschreitungen er-
fordern entsprechende SchutzmalRnahmen In Abstimmung
mit den Beteiligten wurde der Vorschlag des Gutachters
aufgegriffen, diese in Form von schallmindernden Malf3-
nahmen am BHKW, also direkt an der Gerauschquelle, vor-
zunehmen.

Zur genaueren Bestimmung der Dimension der Malinah-
men, Schallddmpfer an der Abgasmindung und Absorbie-
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zungen zurick zu greifen, was aus Effizienz- und Umwelt-
grinden in keiner Weise flr Traveminde und die Nutzer
tragbar ware.

Wie die Einwender bereits im Rahmen der frihzeitigen Be-
teiligung gemall § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom
19.12.2013 mitgeteilt haben, liegen die Gerauschemissio-
nen durch das BHKW im Bereich des Bebauungsplans,
insbesondere im Bereich des geplanten allgemeinen
Wohngebiets, tber 40 dB. Genaue Daten fiir etwaige Emis-
sionspunkte im neuen allgemeinen Wohngebiet liegen der
Stadtwerke Libeck GmbH nicht vor.

Aufgrund der TA Larm sind in allgemeinen Wohngebieten
bekanntermalien am Tage Gerauschpegel von 55 dB und
in der Nacht von 22.00 bis 06.00 Uhr lediglich mit einem
Wert von 40 dB zuldssig. Der zuletzt genannte Grenzwert
fur die Nacht wird daher voraussichtlich durch das BHKW
an der nachstgelegenen geplanten Wohnbebauung im
neuen allgemeinen Wohngebiet Uberschritten.

Gemal Seite 26 der Begrindung zum Bebauungsplan
32.13.00 in der Fassung vom 12.06.2014 hat es eine der
Stadtwerke Libeck GmbH im Einzelnen nicht bekannte
schalltechnische Untersuchung durch das ALN Akustiklabor
Nord in 2014 gegeben. An einem der Stadtwerke Libeck
GmbH nicht bekannten Emissionspunkt hat die ALN eine
Uberschreitung der zulassigen Larmpegel um 9 dB festge-
stellt. Einzelheiten sind der Stadtwerke Libeck GmbH hier-
zu nicht bekannt.

Es steht daher zu vermuten, dass die ALN an dem néachst-
gelegenen Wohngebdude des neuen allgemeinen Wohn-
gebiets im Bereich des Bebauungsplans 31.13.00 von ei-
nem nachtlichen Wert des BHKW von 49 dB ausgeht. Die-
sen Wert kann die Stadtwerke Libeck GmbH nach bisher
vorgenommenen eigenen Messungen zwar nicht verifizie-

rung der tieffrequenten Gerdusche wurde eine weiterge-
hende schalltechnische Untersuchung anhand von Mes-
sungen vor Ort durchgefihrt.

Im Ergebnis zeigt sich, dass gesunde Wohn- und Arbeits-
verhaltnisse gewahrleistet werden kdénnen, wenn die ent-
sprechenden SchallminderungsmaRnahmen am BHKW
umgesetzt werden.

Zur Sicherstellung der Umsetzung der erforderlichen
SchallminderungsmaRnahmen am BHKW wird ein stadte-
baulicher Vertrag zwischen der Hansestadt Libeck und
dem Investor der neuen Wohnbebauung abgeschlossen,
der parallel zum Satzungsbeschluss vorliegen muss und
den politischen Gremien zur Kenntnis gegeben wird. Der
stadtebauliche Vertrag beinhaltet die Verpflichtung zur
Durchfihrung der Malnahmen vor Bezug der geplanten
Wohngebaude und die Verpflichtung zu einer vertraglichen
Regelung mit den Stadtwerken Liibeck bezliglich der Moda-
litdten zur Umsetzung der Malinahmen.

Diese Vorgehensweise wurde mit den Stadtwerken abge-
stimmt.
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ren. Andererseits muss nach der Abwagung in der schriftli-
chen Begriindung des Bebauungsplans vom 12.06.2014
durch die Stadtwerke Libeck GmbH mit diesem Wert pla-
nerisch gerechnet werden.

Die derzeitig malRgebenden Grenzwerte fir das vorhande-
ne Mischgebiet, die in der Nacht bei 45 dB liegen, halt das
BHKW an den Messpunkten der vorhandenen Wohnbe-
bauung, insbesondere im Steenkamp ein.

Die von der Hansestadt Lubeck geplante "herannahende
Wohnbebauung" gefahrdet ohne planerische Festsetzun-
gen im Bebauungsplan den Betrieb des vorhandenen und
fur die Warmeversorgung in Travemunde unerlasslichen
BHKW erheblich, auch wenn sich dieses selbst derzeit und
auch zukunftig in einem Mischgebiet im Sinne des § 6
BauNVO befindet.

Entsprechende planerische Festsetzungen, die den Betrieb
des BHKW der Stadtwerke Libeck GmbH trotz der heran-
nahenden Wohnbebauung durch die Ausweisung eines
neuen allgemeinen Wohngebiets langfristig sichern, sind den
bisherigen Ausfiihrungen der Begriindung zum Bebauungs-
plan 32.13.00 vom 12.06.2014 nicht zu entnehmen. Es sind
entsprechende konkrete Vorkehrungen im Bebauungsplan
vorzusehen, um Immissionskonflikte zu vermeiden, die da-
durch entstehen kénnen, dass sich Bewohner der zukinftig
herannahenden nachst gelegenen Wohnbebauung wegen
der méglichen Uberschreitung der Werte nach der TA-Larm
im allgemeinen Wohngebiet gegen den Betrieb des BHKW
wenden kdnnen.

Sofern im Bebauungsplan keine schitzenden Festsetzungen
hinsichtlich des ungestorten (Weiter-) Betriebes des BHKW
erfolgen, ist eine nachtragliche Anordnung seitens der zu-
stdndigen BImSchG-Behdrden zur Einschrankung oder gar
Einstellung des Betriebes des BHKW nach § 17 Abs. 1 oder §
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24 Satz 1 BImSchG auf entsprechende Eingaben von Be-
wohnern der neuen Gebadude in unmittelbarer Nachbarschaft
zum BHKW nicht auszuschlieRen. Denn jede Uberschreitung
der Grenzwerte der TA Larm im neuen Allgemeinen Wohnge-
biet wird regelmafig als schadliche Umwelteinwirkungen im
Sinne des § 3 BImSchG aufgefasst, die ein behdrdliches Ein-
schreiten ungeachtet vorhandener behdrdlicher Genehmigun-
gen auch nachtraglich erfordern. Inwieweit es rechtlich per se
ausgeschlossen ist, dass sich herannahende Wohnnutzer ge-
gen bestehende Gewerbebetriebe bei Uberschreitung der TA
Larm wenden kdnnen, ist rechtlich - soweit ersichtlich - gerade
noch nicht hdchstrichterlich entschieden. Daher muss die
Stadtwerke Libeck GmbH rechtlich bereits durch den neuen
Bebauungsplan abgesichert werden, dass der Betrieb des
BHKW nicht nachtraglich durch eine Uberschreitung der Wer-
te nach der TA Larm im zukunftigen allgemeinen Wohngebiet
eingeschrankt oder gar ganz unterbunden wird.

Bereits die zu beflirchtende, jedenfalls nicht auszuschlie-
Rende behoérdenseitig zu verfigende Einschrankung des
Betriebes des BHKW in den Nachtstunden von 22:00 Uhr
bis 06:00 Uhr durch eine in dieser Zeit vorzunehmende Ab-
schaltung der Module im BHKW wiirde dazu fiihren, dass
das BHKW keinesfalls mehr wirtschaftlich betrieben werden
konnte.

Vorrangig bietet es sich nach Auffassung der Stadtwerke
Libeck GmbH an, schalltechnische MalRnahmen beim
BHKW vorzusehen, um den derzeit vorhandenen Schall-
leistungspegel entsprechend auf die Grenzwerte der TA
Larm abzusenken.

Abstrakt sind Moglichkeiten des Immissionsschutzes aber
grundsatzlich in zweierlei Hinsicht zu prifen, was aber nach
der textlichen Begrindung zum Bebauungsplan vom
12.06.2014 bisher noch nicht stattgefunden hat.
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Einerseits sind schalltechnische SchutzmalRnahmen bei
den zu errichtenden Gebduden im neuen Allgemeinen
Wohngebiet in unmittelbarer Nachbarschaft planerisch vor-
zusehen. Andererseits sind schallreduzierende Mal3nah-
men an dem BHKW technisch und kostentechnisch im Ein-
zelnen zu prufen und vorzugeben. Diesbeziglich sind ge-
Zielte Festsetzungen im Bebauungsplan vorzusehen und
dem Investor des neuen Wohngebietes verbindlich auf-
zugeben.

Aufgrund der bestehenden Genehmigungen ist die Stadt-
werke Libeck GmbH unter keinem denkbaren Gesichts-
punkt verpflichtet, selbst entsprechende schalltechnische
Maflnahmen an dem BHKW vorzunehmen und die damit
verbundenen Kosten zu tragen.

Die Stadtwerke Libeck GmbH ist selbstverstandlich bereit,
alle technischen Zuarbeiten zu leisten, damit seitens des
Investors sachverstandig schalltechnische, nachhaltige und
umsetzbare Mallnahmen zur Reduzierung des derzeitigen
Larmpegels vorgeschlagen werden kdnnen.

Gleichzeitig muss aber seitens der Hansestadt Lubeck dem
Investor verbindlich aufgegeben werden, diese sachver-
standig vorgeschlagenen Malnahmen, soweit sie einer
technischen Uberpriifung der Stadtwerke Liibeck GmbH
standhalten, noch vor Beginn der Bezugsfertigkeit der
Wohnbebauung in unmittelbarer Nachbarschaft des BHKW
hinsichtlich der Kosten allein zu tragen.

23.2 Warmeversorgung der neuen Wohnbebauung

Wie die Stadtwerke Libeck GmbH in den bereits gefiihrten
Gesprachen angeboten hat, bieten diese gerne an zu pri-
fen, inwieweit und zu welchen Konditionen noch vorhande-
ne Kapazitaten des BHKW fur eine Warmeversorgung der
geplanten neuen Wohnbebauung eingesetzt werden kon-
nen. Erforderlich hierflr ist, dass der Investor einmal die

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und das
Angebot an den Inverstor weitergeleitet.

Zur Kenntnis zu nehmen
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von ihm geplanten Parameter der Warmeversorgung der
Stadtwerke Lubeck GmbH aufgibt, so dass diese dann gern
einen verbindlichen und langfristigen Warmevertrag mit
dem Investor, auch zugunsten seiner Rechtsnachfolger,
abschlief3t.

23.3 Zufahrten und Kranstellflachen

Nicht berlcksichtigt hat die Hansestadt Lubeck zudem die
bereits im Rahmen der friihzeitigen Behdrdenbeteiligung
seitens der Stadtwerke Lubeck GmbH im Schreiben vom
19.12.2013 aufgezeigten Anforderungen an Zufahrten und
Kranstellflachen zum und fur das BHKW.

Dies gilt vor allem hinsichtlich erforderlicher Rettungswege
fur die Feuerwehr im Schaden- oder Brandfall. Hierfur ist es
notwendig, die Zufahrt von der StraRe Am Fahrenberg so
auszugestalten, dass auch Feuerwehrfahrzeuge mit den
entsprechenden Radien zumindest aus einer Richtung in
die Zufahrt zum neuen Wohngebiet und auch zum BHKW
einbiegen konnen. Die Stadtwerke gehen aufgrund der ge-
ringen Breite der Stralle Am Fahrenberg davon aus, dass
die derzeit geplante Zufahrt zu eng ist und wohl mindestens
12 bis 15 m an der Einmindung breit sein muss, um ein
Einbiegen von Feuerwehrfahrzeugen zu ermdglichen. Zu-
dem ist das Gefalle der Zufahrtsstralle zum neuen Wohn-
gebiet und zum BHKW so auszugestalten, dass es von
Ldschzugen der Feuerwehr genutzt werden kann. Diesbe-
zuglich regt die Stadtwerke Libeck GmbH dringend eine
gesonderte Fachplanung unter Beteiligung der Feuerwehr
an. Ohne eine ausreichende Feuerwehrzufahrt ist der
Weiterbetrieb des BHKW nicht moglich.

Hinzu kommt der spezifische LKW-Verkehr zum BHKW.
Regelmalig muss das BHKW mit einem Tanklastzug mit
einem beladenen Gesamtgewicht von ca. 30 bis 40 Tonnen
angefahren werden, um insbesondere Heiz- und Schmierdl

Die Planzeichnung wird angepasst, indem die geforderten
Abstande, Stellplatze und Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
vollstandig in den Plan Ubernommen werden. Es handelt
sich um unbebaute stadtische Flachen. Die Flachen fir
Stellplatze bzw. die Bauflache fur das Parkhaus werden ge-
ringflgig zurtickgenommen, stattdessen wird das Geh-,
Fahr- und Leitungsrecht entsprechend der Bedurfnisse der
Stadtwerke ausgeweitet.

Die Schleppkurven des privaten Erschliefungswegs sowie
die Fahrbahnbreiten wurden bereits im Entwurf zur erneu-
ten offentlichen Auslegung an die Anforderungen der
Stadtwerke angepasst.

Zu berucksichtigen
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fur das BHKW anzuliefern und Altdl und sonstige Stoffe ab-
zupumpen.

Darlber hinaus sind die beiden Motoren des BHKW alle
60.000 Betriebsstunden general zu Uberholen. Zu diesem
Zweck mussen diese Motoren mittels eines Kranes ausge-
baut, in das Motorenwerk transportiert, dort Uberholt und
dann wieder zum BHKW zurlck gefahren werden. Dieser
vorgeschriebene Inspektionsrhythmus ist etwa alle acht bis
zehn Jahre einzuhalten. Die Kessel missen im Haveriefall
oder alle 20 Jahre ausgetauscht werden.

Weiterhin missen auch sonstige Reparatur-, Instandhal-
tungs- oder Modernisierungsmallnahmen an dem BHKW
maoglich sein, so dass Lkw und Kranwagen auch unvorher-
gesehen eine ausreichende Zufahrt und eine ausreichende
Arbeits- und Rangierflache haben mussen. Der Schwerlast-
kranwagen hat ein Eigengewicht von ca. 30 bis 35 Tonnen
und ein Sattelauflieger ein Gesamtgewicht bis zu 40 Ton-
nen.

Zum Rangieren und flr den Kranausleger bendétigt der
Kranwagen in westlicher und sudlicher Umfahrung des
BHKW zudem eine Fahr- und Rangierbreite von mindes-
tens 12 m. Die Kranstellflache an der sudlichen und westli-
chen Seite des BHKWGebaudes muss eine unverbaubare,
von der Stadtwerke Libeck GmbH jederzeit nutzbare Fla-
che bis zur Grenze des Flurstiicks 113 aufweisen. Dies ist
besonders bei der Ausweisung der von der Hansestadt LU-
beck westlich des BHKW-Gebdudes geplanten Pkw-
Parkplatze zu beriicksichtigen.

Zur Verdeutlichung der entsprechenden Anforderungen aus
der Sicht der Stadtwerke Libeck GmbH fiigen wir eine
Skizze (Anlage) bei, die grob deutlich machen soll, welche
Zufahrts- und Stellplatzflichen aus den vorgenannten
Grinden fir erforderlich erachtet werden. Diese flhrt nach
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unserer Einschatzung dazu, dass die Zufahrten geandert
und einige Stellplatzflachen mit dem Ziel gestrichen werden
mussen, der Stadtwerke Libeck GmbH einen ungehinder-
ten Zugang zum BKW zu ermdglichen. Eine fachplaneri-
sche genaue Festlegung im Detail wird als erforderlich an-
gesehen.

Die Stadtwerke Libeck GmbH sieht sich aufgrund des Aus-
legungsbeschlusses zum Bebauungsplan 32.13.00 -
Godewind / Am Fahrenberg veranlasst, nochmals und mit
Nachdruck unten stehende Bedenken vorzubringen. Diese
hatten sie auch bereits in der Stellungnahme vom
20.08.2014 formuliert, die aber bedauerlicherweise im Rah-
men der textlichen Festlegungen und vor allem in den plane-
rischen Darstellungen im Entwurf zur erneuten offentlichen
Auslegung vom 02.02.2015 keine ausreichende Bericksich-
tigung gefunden haben.

Die Stadtwerke hatten ausdricklich in ihrer Stellungnahme
vom 20.08.2014 darauf hingewiesen, dass zum Rangieren
und fur den Kranausleger der Kranwagen und fur den Tank-
lastzug in westlicher und sudlicher Umfahrung des BHKW
eine Fahr- und Rangierbreite von mindestens 12 m bendtigt
wird (vgl. Seite 6 unserer Stellungnahme vom 20.08.2014,
dort 1. Absatz). Der Planzeichnung vom 02.02.2015 ist zwar
zu entnehmen, dass bis zu den Parkflachen bzw. dem Park-
haus in westlicher Richtung des BHKW nunmehr ein Ab-
stand von 12 m vorgesehen ist. Allerdings fehlt diesbezuglich
eine Ausweisung und Festsetzung dieser Flache in der Brei-
te von 12 m im Bebauungsplan als erforderliches Geh- und
Fahrrecht zugunsten der Stadtwerke Lubeck GmbH im Sinne
des § 9 Abs. 1 Ziffer 21 BauGB.

Auch hatten die Stadwerke darauf hingewiesen, das Flur-
stick 113 im sudwestlichen Bereich zum Blockheizkraftwerk
fur eine jederzeit nutzbare Fldche insbesondere fir den Kran
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als Wende- und Rangierflache zu bendtigen. Insofern muss
auch diesbezuglich ein Geh- und Fahrrecht zugunsten der
Stadtwerke Libeck GmbH zwingend als Festsetzung im Be-
bauungsplan im Sinne des § 9 Abs. 1 Ziffer 21 BauGB vor-
gesehen werden. Zur Verdeutlichung wird eine weitere Skiz-
ze der erforderlichen Steil und Rangierflachen fur die Kran-
wagen (gekennzeichnet mit dem Wort" Kran") als Anlage 1
dieser weiteren Stellungnahme beigefiigt. Da die Stell- und
Rangierflache fur Kranwagen in langeren, mehrjahrigen Ab-
standen nur flir wenige Tage genutzt wird, ist es aus der
Sicht der Stadtwerke Libeck GmbH mdglich, diese Flachen
grundsatzlich durch die KWL als Stellflachen zu nutzen. Nur
ausnahmsweise in mehrjahrigen Abstdanden muss dann der
Stadtwerke Libeck GmbH fiir wenige Tage die Mdglichkeit
und das Recht eingerdaumt werden, die Stellplatze nach vor-
heriger Ankiindigung und Abstimmung mit der KWL fur einen
Kranwagen abzusperren und als Stell- und Rangierflache zu
nutzen.

Nach Ziffer 4.4 des Textes zum Bebauungsplan 32.13.00
sollen des Weiteren die mit "GF 1" bezeichneten Flachen mit
einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Eigentumer der
Flursticke 112 und 133 belastet werden. Diese Flachen des
Geh- und Fahrrechts sollen unmittelbar westlich und stdlich
des BHKW verlaufen. Dadurch wird der Stadtwerke Libeck
GmbH die Moglichkeit genommen, auf dem eigenen Grund-
stick mit der Flurstiicksbezeichnung 61/16 Stellplatze fur
das Wartungs- und Bedienungspersonal bereit zu halten und
Zu nutzen.

Auf diese jederzeit erreichbaren Stellplatze flir das War-
tungs- und Bedienungspersonal ist die Stadtwerke Liibeck
GmbH jedoch in jedem Fall angewiesen. Stellplatze im ein-
gefriedeten Bereich des Flursticks 113, die von der KWL be-
trieben werden sollen, erméglichen gerade nicht den jeder-
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zeit erforderlichen ungehinderten Zugang fir das Wartungs-
und Bedienungspersonal zum BHKW.

Die vorhandenen Stellplatze dOstlich des BHKW-Gebaudes
sind als Ausgleichsflachen durch eine Baulast zugunsten
Dritter gebunden und kénnen daher ebenfalls nicht durch
das Wartungs- und Bedienungspersonal des BHKW genutzt
werden. Der Vorschlag der Stadtwerke Lubeck GmbH geht
daher dahin, das als "GF 1" gekennzeichnete Geh- und
Fahrrecht westlich des BHKW unmittelbar an die Grenze des
geplanten Parkhauses zu verlegen und 6stl ich neben diesen
Flachen des Geh und Fahrrechts, direkt an der Westseite
neben dem BHKW auf dem Grundstiick der Stadtwerke LU-
beck GmbH mit der Flurstlicksbezeichnung 61/16, drei Stell-
platze gemal’ der Ausweisung in der als Anlage 1 beigeflg-
ten Skizze (Stellplatze "P 1, P2 und P3 ") vorzusehen.

Im Falle der nicht ausreichend vorgesehenen und rechtlich
gesicherten Rangierflachen und Stellflachen fir Krane,
Tanklastziige und Fahrzeuge des Wartungs- und Bedie-
nungspersonals zum BHKW ist ein Betrieb des BHKW vor
allem langfristig nicht sicher zu stellen, da erforderliche War-
tungs- und Reparaturarbeiten bis hin zum Austausch einzel-
ner Komponenten, auf die sie in der Stellungnahme vom
20.08.2014 ausdrlcklich hingewiesen haben, praktisch und
vor allem nicht rechtssicher durchgefuhrt werden kdnnen.

Nochmals betonen sie ihre Bereitschaft, in der Sache recht-
lich verbindliche Losungswege mit der Hansestadt Libeck
und dem Vorhabentrager zu erdértern und zu gehen. Hierfur
bedarf es allerdings der Berlcksichtigung der Erfordernisse
der Stadtwerke Lubeck GmbH zur Aufrechterhaltung des Be-
triebes des BHKW im Rahmen der Aufstellung des Bebau-
ungsplans 32.13.00.

23.4 Festsetzungen zur Sicherung des BKHW
Die Stadtwerke Liibeck GmbH sehen sich zu dieser umfas-

Die Eintragung der geforderten Zufahrt und Arbeitsflachen

Zur Kenntnis zu nehmen
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senden Stellungnahme veranlasst, um rechtssicher und
langfristig den Betrieb des BHKW fortsetzen zu kénnen, der
fur die Warmeversorgung in Travemuinde unverzichtbar ist.
Diesbeziglich bedarf es nach Auffassung der Stadtwerke
Libeck GmbH verbindlicher Festsetzungen bereits im Be-
bauungsplan 32.13.00, da nach der Verabschiedung des
Bebauungsplans in der jetzt vorliegenden Fassung keine
Rechtssicherheit fiir den Betrieb des BHKW im Mischgebiet
neben dem geplanten allgemeinen Wohngebiet und hin-
sichtlich der Zufahrt und der Arbeitsflachen besteht.

wird vor Satzungsbeschluss in den Bebauungsplan Uber-
nommen. (Vgl. vorstehende Abwagungen)

Nr. 24 Netz Lubeck GmbH, vorgebracht mit Schreiben vom 20.08.2014 und 17.04.2015

24 1 Festsetzung Geh-, Fahr- und Leitungsrecht

Innerhalb der Flurstiicke 61/11, 578/61 und 133, Flur 3, der
Gemarkung Travemiinde befinden sich in Betrieb befindli-
che Kabel der Elektrizitdtsversorgung (s. Anlage). Es wird
gebeten, die Trassen bestandsgerecht mit einem Geh-,
Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten der Stadtwerke Liibeck
GmbH im B-Plan zu erfassen. Die Schutzstreifenbreite be-
tragt 2,0 m.

Da die Trassen, flr die ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
zugunsten der Stadtwerke Lubeck GmbH notwendig ist sei-
tens der Planverfasser unklar sind, wird ein Bestandplan-
ausschnitt beigefligt, welcher die betreffenden Abschnitte
(s. gelbe Markierung) beinhaltet. Es wird um entsprechende
Berucksichtigung gebeten.

Die genaue Lage der Trassen ist als Leitungsrecht mit der
Bezeichnung GFL 4 in den Bebauungsplan ibernommen
worden.

Zu bertcksichtigen

Nr. 25 Gemeinde Timmendorfer Strand, vorgebracht mit

Schreiben vom 05.08.2014 und 24.03.2015

25.1 Keine Bedenken

Die Belange der Gemeinde Timmendorfer Strand werden
durch die Planungsabsichten nicht berthrt.

Anregungen und Bedenken gegen die beabsichtigte Pla-
nung werden daher nicht vorgebracht.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Zur Kenntnis zu nehmen
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Nr. 26 NABU Schleswig-Holstein, vorgebracht mit Schreiben vom 21.08.2014

26.1 Keine Bedenken

Aus naturschutzfachlicher Sicht ergeben sich keine Ein-
wande gegen das Vorhaben. Anregungen werden nicht

vorgebracht.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Zur Kenntnis zu nehmen
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Anlage 1b

Bebauungsplan 32.13.00 Godewind/ Am Fahrenberg und 114. Anderung Flachennutzungsplan
Stellungnahmen der Beteiligung der Offentlichkeit (8 3 Abs. 2 BauGB) und der erneuten Beteiligung der Offentlichkeit
nach § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. 8 3 Abs. 2 BauGB, Abwagungsempfehlung und Beschlussvorschlag

Inhalt der Stellungnahme und vorgebrachte Argumente

Prifung und Abwagung

Beschlussvorschlag

1. Am Fahrenberg 9, 23570 Libeck, vorgebracht mit Schreiben vom 19.08.2014 und 21.04.2015

1.1

Baumerhalt Am Fahrenberg

Die Einwender schreiben, dass leider ihre Einwénde zur
118. FNP-Anderung zu dem folgenden Detail nicht
bericksichtigt wurde. Daher bitten sie um nachfolgend
vorgeschlagene Korrektur.

Planausschnitt zum Einspruch

Heutiger Status: Der Bereich gegeniiber Am Fahrenberg 7
— heutige obere Einfahrt zum Parkplatz — ist beidseitig
durch grof3e hochwertige Baume (siehe folgendes Foto:
keine Pappeln!!) begleitet.

Die Baume entlang der Stra3e Am Fahrenberg kénnen
aufgrund der Fernwé&rmeleitung nur zu einem geringen Teil
erhalten werden.

Folgende Baumgruppen und Einzelbaume kénnen vor-
aussichtlich erhalten bleiben:

e Baumgruppen und Einzelbdume am westlichen Ende der
Stral3e Am Fahrenberg (Baum-Nr. 45, 46),

e eine Baumgruppe am 6stlichen Ende der StraRe Am
Fahrenberg (Baum-Nr. 22, 23, 24),

e Einzelbdaume im Bereich des BHKWs und der
Privatgarten (Baum-Nr. 58, 70, 71, 72),

e Einzelbdume im Ubergang zu den privaten
Grundsticken (Baum-Nr. 60-69),

Ein Grof3teil der Baume an der Stralle Am Fahrenberg kann

nicht gehalten werden, da sie innerhalb oder zu nah an der

geplanten, zu verlegenden Fernwérmetrasse liegen. Im

Rahmen der Bebauungsplanung wurden andere

Trassenvarianten gepruft, die allerdings ausscheiden: Eine

Verlegung der Fernwarmeleitung unter Geb&uden ist

auszuschlie3en. Eine Verlegung in den StralRenraum ,Am

Fahrenberg* ist aus Platzgriinden nicht moglich.

Zudem werden die stralRennahen Grundstiicksbereiche im

Zusammenhang mit der Neubebauung teilweise

angeschittet, um mit den einzelnen Gebaudeerschlie-

Rungen annahernd das StralRenniveau zu erreichen. Im

Rahmen der Ausfihrungsplanung wird bei genauerer

Nicht zu bertcksichtigen
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Doppelreihige
Baumreihe zum
Fahrenberg

Dieser Baumbestand wird bei der vorgelegten B-Planung
nicht geschutzt. Er wird zur Abholzung freigegeben! Diese
Baume Uben eine wichtige Funktion

« fUr die Luftqualitét in dem Bereich,

« fr die anteilige Kompensation der Emissionen durch den
Individualverkehr,

« fir den sommerlichen Warmeschutz und

« fir den Larmschutz der vorhandenen Anlieger aus.

« Der Erhalt dieser Baumreihen wirde das Projekt
flachenmaRig wenig einschrénken, aber den
Erholungsbeitrag stéarken!

Daher muss deren Bestand sichergestellt werden. Eine
Ersatzpflanzung kann auf Grund der Grél3e der heute
vorhandenen Baume nicht als ausreichender Ersatz
erwogen werden. U.a. weil die Ersatzpflanzungen nicht in
Traveminde und nicht im Kurbereich erfolgen wirden.
Auf diesen Einwand der Birger zur FNP-Anderung ist im B-
Plan-Entwurf nicht eingegangen worden!

Héhenplanung geprift, in wieweit einzelne Baume an der
Stral3e erhalten bleiben kdnnen. Die Bilanzierung geht vom
schlechtesten Fall aus, d.h. dass keine Baume an der
Stral3e bis auf die oben genannten erhalten bleiben.
Entlang der Strale Am Fahrenberg sind auf den mit ,(a)"
bezeichneten Flachen mindestens 15 mittel- bis
grol3kronige, einheimische Laubbaume neu zu pflanzen.
Hiermit kann ein Teilausgleich fur die im Plangebiet zu
féallenden Baume geschaffen werden und eine
stra3enbegleitende Begriinung sichergestellt werden. Die
B&ume sind in einem maximalen Abstand von 15 m zu
pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang
von neu angepflanzten Baumen sind diese gleichwertig zu
ersetzen.

1.2

Larmimmissionen Am Fahrenberg

Aus dem nicht vorliegenden Schallschutzgutachten wird
zusammengefasst (Hervorhebung durch die Einwender):
.Im Ergebnis stellt der Gutachter fest, dass in einem rund

Die prognostizierten Beurteilungspegel liegen unterhalb der
Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung. Dennoch werden zur
Minderung der Beeintrachtigungen Schutzmaf3nahmen
erforderlich. Aktive Schallschutzmal3nahmen wie

Nicht zu bertcksichtigen
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Prifung und Abwagung

Beschlussvorschlag

8 m tiefen Streifen entlang der Strallen Am Fahrenberg und
Godewind die Orientierungswerte der DIN 18005
Uberschritten werden. An den zur Stral3e Am Fahrenberg
zugewandten Baugrenzen werden bei freier Schallaus-
breitung, d.h. ohne Beriicksichtigung geplanter Gebéaude,
Beurteilungspegel von bis zu 67 dB(A) am Tage und bis zu
56 dB(A) in der Nacht prognostiziert, d.h. Uberschreitungen
von bis zu 12 dB gegeniber den fiir allgemeine
Wohngebiete geltenden Orientierungswerten von 55 dB(A)
tags und 45 dB(A) nachts.”

Schallschutzwande scheiden aufgrund der stadtebaulichen
Situation (verdichteter Stadtraum, Platzmangel, H6he der zu
schitzenden Gebaude, gestalterische Aspekte) aus. Der
erforderliche Schallschutz kann durch passive Malnahmen
am Geb&ude, insbesondere durch besondere
Fensterkonstruktionen, sichergestellt werden. Zu
bertcksichtigen ist ferner, dass die Schall-
immissionsprognose mit einer freien Schallausbreitung
gerechnet hat und die geplanten Gebaude nicht
bertcksichtigt hat. In der Umsetzung der Planung ist zu
erwarten, dass durch die Bebauung entlang der StralRen Am
Fahrenberg und Godewind eine gewisse abschirmende
Wirkung flr die dahinter liegende Bebauung erzielt werden
kann; mindestens aber wird so je Gebaude eine dem Larm
abgewandte Gebaudeseite entstehen kénnen. In der
Umsetzung der Planung ist es dann moglich, besonders
schutzbedurftige RAume wie Schlafraume oder auch Aul3en-
wohnbereiche (Garten, Balkone) bevorzugt zu dieser
larmabgewandten Seite anzuordnen. Werden Aul3en-
wohnbereiche von Wohnungen larmzugewandt orientiert, so
sind bauliche Schallschutzmaflinahmen wie verglaste
Loggien oder Wintergarten mit teilgetffneten Bauteilen
vorzusehen.

Die Dimensionierung des passiven Schallschutzes erfolgt
durch Festsetzung von Larmpegelbereichen gemaf DIN
4109, Schallschutz im Hochbau. In den
Larmpegelbereichen gelten besondere Anforderungen an
die Luftschallddmmung von Auf3enbauteilen. Fur die zu
bebauenden stral3ennahen Bereiche (Am Fahrenberg,
Godewind) wird Larmpegelbereich IV festgesetzt. In den
Ubrigen Bereichen des Plangebiets ergibt sich
Larmpegelbereich 111 bis II.

Die Baugrenzen wurden in der Uberarbeitung des
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Beschlussvorschlag

Bebauungsplanentwurfs nach Erstellung des Schall-
gutachtens soweit zuriickgenommen, dass keine Gebdude
mehr innerhalb des ermittelten Larmpegelbereichs V liegen.
Auf eine Festsetzung dieses Larmpegelbereichs kann daher
verzichtet werden.

1.3
Rucknahme der Baugrenze Am Fahrenberg
T it = A W (T J

Die Baugrenze des Parkhauses und der zum Fahrenberg
zugewandten Wohngebéaude (siehe Kartenausschnitt) sind
mit einem groReren Abstand von der Stral3e am Fahrenberg
(gestrichtelte Linie im Luftbild) zu versetzen, damit der
beschriebene vorhandene Baumbestand zwischen der
Stral3e am Fahrenberg und der gestrichelten Linie
unbeschadet erhalten bleibt. Das zugehorige Wurzelwerk
darf nicht beschadigt werden.

Die festgesetzten Baugrenzen halten einen ausreichenden
Abstand zum Wurzelwerk ein. Eine Anderung der
Festsetzung ist nicht erforderlich. Der Baumerhalt ist nicht
mdglich aufgrund der neu zu verlegenden
Fernwarmeleitung (vgl. 1.4 unten)

Nicht zu bertcksichtigen

1.4

Umplanung der neuen Fernwarmetrasse

Eine genannte neue Fernwarmetrasse, deren Verlauf nicht
dargestellt wurde, sollte neu Uberplant werden. Varianten
wie unter der Parkhauszufahrt, dem Parkhaus selbst oder
anderen Flachen sollten angesichts der Auswirkungen auf

In der Planfassung zur erneuten 6ffentlichen Auslegung
wurde eine Anpassung der Trasse im Bereich zwischen
Parkhaus und Am Fahrenberg vorgenommen. In der Folge
ist es wahrscheinlich, dass an dieser Stelle einige Baume
erhalten werden kdnnen.

Nicht zu bertcksichtigen
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Prifung und Abwagung

Beschlussvorschlag

den Baumbestand ernsthafter geprift werden. Wegerechte,
Revisionszugange und Eisfreiheit im baulichen
Nutzungsbereich waren dort vorteilhaft und nicht zu Lasten
der geschiitzten Baume.

Vorsorglich wird jedoch in der Bilanzierung und Ausgleichs-
regelung davon ausgegangen, dass keine Baume erhalten
werden kénnen. Eine Verlagerung der Fernwarmetrasse
weiter sidlich im allgemeine Wohngebiet oder im
Sondergebiet ,Ferienwohnungen® ist nicht moglich, da die
Trasse nicht unterhalb von Gebauden gefiihrt werden kann
und eine Verschiebung der Gebaude aufgrund der
Abstandsflachen nicht méglich ist.

1.5

SchallschutzmalBnahmen am Parkhaus

Die Einfahrt zum Parkhaus ist mit SchallschutzmafRnahmen
zu versehen, um die Larmwerte an den Bestandsbauten zu
reduzieren.

Ausweislich des schalltechnischen Gutachtens werden
keine besonderen SchallschutzmalRnahmen am Parkhaus
notwendig. Die Ausfiihrung erfolgt nach dem Stand der
Technik.

Nicht zu berticksichtigen

1.6

Ho6he des Parkhauses

Ferner ist zu prifen, ob das Parkhaus auf 10 m Hohe
begrenzt wird (statt 16 m), um die Massivitat des
Parkgebaudes zu verringern. Sollte auf die angestrebte
Zahl der Parkplatze nicht verzichtet werden kdnnen, bietet
sich die ErschlielBung eines Kellerparkdecks an.

Die Hohe des Parkhauses wurde auf 16,0 m 0 NHN
begrenzt. Die Firsthéhen der Bestandsbebauung am
Steenkamp betragen 18,50 m U NHN, sodass das Parkhaus
niedriger ausfallen wird als die Bestandsbebauung.
Aufgrund der Topographie des Geléandes, das zwischen
Steenkamp und heutiger Parkplatzflache um 2-3 m abfallt,
und aufgrund des grof3en Abstands zwischen den
Bestandswohngebauden und dem Parkhaus, stellt sich die
Gebaudehohe des Parkhauses als vertraglich dar.
Insbesondere ist eine ausreichende Besonnung der Garten
sichergestellt. Gegenluber der StraRe Am Fahrenberg wird
das Parkhaus aufgrund der Topographie des Gelandes nur
wie zweigeschossig wirken.

Nicht zu bertcksichtigen
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Anlage 1c

nach der 6ffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Behoérden und sonstigen Tragern o6ffentlicher Belange erfolgte Anderungen,
die die Grundzlige der Planung nicht beriihren

Fassung: Offentlichkeitsbeteiligung, Behor-
denbeteiligung, Auslegungsbeschluss

Fassung: nach Offentlichkeitsbeteiligung, An-
passungen, Grundziige nicht berdhrt, Sat-
zungsbeschluss

Begriindung der Anderungen und Betroffenheit

Zuriicknahme norddstliche Baugrenze

Begrindung

Die Zurticknahme der norddstlichen Baugrenze
erfolgt, um die erforderliche Fahr- und
Rangierbreite fur einen Kranausleger bzw. einen
Kranwagen sicherzustellen, der in grol3eren
Abstanden das BHKW-Gebaude umfahren muss.

Betroffenheit:

Die Anderung hat keine Auswirkungen auf die
Grundzuge der Planung i.S. des § 4a BauGB.

Der Bereich Liegenschaften als Vertreter der HL
als Grundstiuckeigentiimer und die Stadtwerke als
Nutzer stimmen der Anderung zu.
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Fassung: Offentlichkeitsbeteiligung,
denbeteiligung, Auslegungsbeschluss

Behor-

Fassung: nach Offentlichkeitsbeteiligung, An-
passungen, Grundzige nicht berthrt, Sat-
zungsbeschluss

Begriindung der Anderungen und Betroffenheit

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht GFL-1

Erweiterung GFL-1

Begrindung

Die Motoren des BHKW sind alle 60.000 Betriebs-
stunden zu uberholen. Zu diesem Zweck missen
die Motoren mittels eines Kranes ausgebaut, in
das Motorenwerk transportiert, dort tberholt und
dann wieder zum BHKW zuriick gefahren werden.
Die Stadtwerke benétigen das Flurstick 113 im
sudwestlichen Bereich zum BHKW als Rangierfla-
che fir den Kran. Insofern wird ein Geh- und
Fahrrecht zugunsten der Stadtwerke Libeck
GmbH im Bebauungsplan festgesetzt. Da die
Rangierflache in mehrjahrigen Abstanden nur fir
wenige Tage genutzt wird, kdnnen die Flachen
grundsatzlich als Stellplatzflachen genutzt werden.

Betroffenheit:

Die Anderung hat keine Auswirkungen auf die
Grundzuge der Planung i.S. des § 4a BauGB.

Der Bereich Liegenschaften als Vertreter der HL
als Grundstickeigentiimer und die Stadtwerke als
Nutzer stimmen der Anderung zu.
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Fassung: Offentlichkeitsbeteiligung, Behor- | Fassung: nach Offentlichkeitsbeteiligung, An-
denbeteiligung, Auslegungsbeschluss passungen, Grundzige nicht berthrt, Sat-
zungsbeschluss

Begriindung der Anderungen und Betroffenheit

Ohne GFL-4 Ergénzung GFL-4

Innerhalb der Flurstiicke 61/11, 578/61 und 133,
Flur 3, der Gemarkung Travemuinde befinden sich
Kabel der Elektrizitatsversorgung. Die Trassen
werden mittels Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu
Gunsten der Stadtwerke Lubeck GmbH im B-Plan
festgesetzt.

Betroffenheit:

Die Anderung hat keine Auswirkungen auf die
Grundzige der Planung i.S. des § 4a BauGB.

Der Bereich Liegenschaften als Vertreter der HL
als Grundstiickeigentiimer und die Stadtwerke als
Nutzer stimmen der Anderung zu.
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ZEICHENERKLARUNG:

Verkehrsflachen
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Wohnbauflachen
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der Flachennutzungsplananderung
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Der Burgermeister
Fachbereich 5 - Planen und Bauen
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114. Anderung des Flachennutzungsplans — Godewind / Am Fahrenberg - Begriindung

1. Allgemeines

Der Flachennutzungsplan der Hansestadt Libeck wurde von der Birgerschaft am 31.08./
07.09.1989 beschlossen und am 17.08.1990 vom Innenministerium des Landes Schleswig-
Holstein genehmigt und mit dem 08.10.1990 wirksam. Er ist gultig in der Fassung der 115.
Anderung/ Berichtigung vom 24.09.2014.

Grundlage der 114. Flachennutzungsplandnderung ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2415), zuletzt geadndert am 20 November
2014 (BGBI. | S. 1748).

2. Lage und Geltungsbereich

Das Plangebiet liegt in der Hansestadt Lubeck, Stadtteil Traveminde, nordéstlich der
Altstadt zwischen den Stral3en Am Fahrenberg, Godewind, Fehlingstrae und Steenkamp.

Das Plangebiet ist ca. 4,3 ha grof3.

3. Inhalt der Flachennutzungsplananderung
Bisherige Darstellung des Flachennutzungsplans:

- Sonderbauflache ,Parkplatz”, Wohnbauflache
Zukunftige Darstellung des Flachennutzungsplans:

- Gemischte Bauflachen

4. Ziele der 75. Anderung des Flachennutzungsplans

Die Attraktivitatssteigerung des ,Zentralen Kurgebiets* in Traveminde ist eines der
Schlusselprojekte zur Verbesserung der touristischen Nutzungen und seiner Erholungs- und
Freizeitfunktionen, verbunden mit der Verbesserung des stadtebaulichen und gestalterischen
Erscheinungsbilds. Dieses Ziel hat seinen Niederschlag in dem am 25.03.2010 von der Biir-
gerschaft der Hansestadt Libeck beschlossenen Stadtteilentwicklungskonzept Traveminde
gefunden. Der Tourismus hat fur Traveminde eine herausragende Bedeutung, da er
bedeutender Wirtschaftsfaktor ist und damit in erheblichem Mal3e Arbeitsplatze schafft.

Des Weiteren besteht in Travemiinde eine erhdhte Wohnraumnachfrage, auch im Bereich
eigentumsbildender MalRnahmen.

Das Plangebiet der 114. Anderung des Flachennutzungsplans ist unmittelbar westlich der
hochwertig gestalteten Kuranlage ,Godewind-Park" und des Bahnhofs Traveminde-Strand
gelegen.

Nach der Aufgabe des traditionsreichen Autohauses ,Kittner* am Godewind sollen diese
Flachen und der benachbarte Parkplatz einer neuen Nutzung zugefiihrt werden. Ein privater
Investor mdchte die privaten Flachen des Autohauses ,Kittner* und einen Teil der
stadtischen Flachen des Parkplatzes Godewind erwerben und in diesem Bereich
gewerbliche Ferienapartments, erganzende touristische Nutzungen wie Gastronomie usw.
sowie Geschosswohnungsbauten errichten.

Die westlich anschlieBenden Flachen sind im Besitz der Hansestadt Libeck und werden
derzeit als offentlicher gebihrenpflichtiger Parkplatz genutzt. Hier sollen die
planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir die Sicherung von o6ffentlich nutzbaren
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Parkplatzen bzw. den Bau eines Parkhauses/ Parkpalette mit bis zu 350 Parkplatzen
geschaffen werden.

Die 114. Anderung des Flachennutzungsplans wird mit dem Ziel durchgefiihrt, fir das
beschriebene Plangebiet gemischte Bauflachen fir diese Nutzungen darzustellen.

5. Rahmenbedingungen
5.1.1 Raumordnung und Landesplanung

Das Plangebiet liegt innerhalb des baulichen Siedlungszusammenhangs im Siedlungs-
achsenraum Libeck.

Der Regionalplan fiir den Planungsraum Il stellt den Bereich als baulich zusammenhangen-
des Siedlungsgebiet eines zentralen Ortes innerhalb der Abgrenzung des Achsenraums dar.

5.1.2 Landschaftsplan

Im giltigen Landschaftsplan (Karte Entwicklung) sind fur das Plangebiet keine Aussagen
getroffen. Somit steht die Planung den Aussagen des Landschaftsplans nicht entgegen.

Im thematischen Landschaftsplan ,Klimawandel in Libeck® (Entwurf) ist der norddstliche
Teilbereich des Plangebiets gekennzeichnet mit dem Hinweis ,Siedlungsflachen (Wohnen) in
hochwassergefahrdeten Bereichen angemessen schitzen, i.d.R. keine Neubebauung
zulassen“. Fir die Baumreihen in der Fehlingstral3e am sudlichen Rand des Plangebiets wird
empfohlen ,Alleen und Baumreihen erhalten und klimaangepasst erganzen*.

5.1.3 Flachennutzungsplan

Der geltende Flachennutzungsplan (FNP) fir die Hansestadt Lubeck, in der am 07.09.1989
von der Birgerschaft beschlossenen und am 08.10.1990 in Kraft getretenen Fassung, zuletzt
geandert durch die 115. Anderung/ Berichtigung vom 24.09.2014, stellt das Plangebiet als
Verkehrsflache mit der Zweckbestimmung Parken und die Bebauung am Steenkamp und an
der Fehlingstral3e als Wohnbauflache dar.

Der glltige Flachennutzungsplan stellt die angrenzenden Flachen im Norden, Westen und
Siiden als Wohnbauflache dar. Ostlich grenzt die 6ffentliche Griinflache Godewind-Park an.

5.1.4 Bebauungsplan

Verbindliches Bauplanungsrecht existiert derzeit fiir den Bereich der 114. FNP-Anderung nicht.

6. Planinhalt
6.1 Art der baulichen Nutzung

Das Gebiet soll als gemischte Bauflache dargestellt werden. Im parallel durchgefiihrten
Bebauungsplanverfahren soll die planungsrechtliche Grundlage fir eine Parkplatz/
Parkhausnutzung, Ferienappartements sowie wohnbaulichen und gewerblichen Nutzungen
geschaffen werden.

7. Umweltbericht

Fir den Geltungsbereich der 114. Flachennutzungsplandnderung wird parallel der
Bebauungsplan 32.13.00 aufgestellt. Die Flachennutzungsplandnderung wird im
Parallelverfahren durchgefiuhrt. Der vorliegende Umweltbericht entspricht in  seinem
Detaillierungsgrad daher der Flachennutzungsplanebene, die lediglich die Bodennutzung in

4 Hansestadt Liibeck, 5.610.2 Bereich Stadtplanung und Bauordnung



114. Anderung des Flachennutzungsplans — Godewind / Am Fahrenberg - Begriindung

ihren Grundziigen darstellt. Eine Detaillierung des Umweltberichts erfolgt im Bebauungsplan-
verfahren.

Im Rahmen der Umweltprifung wurde ein Grinordnerischer Fachbeitrag erarbeitet, dessen
Ergebnisse im vorliegenden Umweltbericht zusammenfassend dargestellt sind.

Als Untersuchungsrahmen fur den Umweltbericht liegen folgende Daten vor:

« Darstellungen des Landschaftsplanes sowie des Flachennutzungsplanes der Hansestadt
Lubeck,

« Biotoptypenkartierung zum B-Plan 32.13.00; Buro Brien Wessels Werning,
Landschaftsarchitekten, Libeck 02/2013, erganzt und tberarbeitet durch Biro Andresen,
Landschaftsarchitekten, Lubeck 11/2013,

« Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 32.13.00 Godewind/ Am Fahrenberg
der Hansestadt Libeck, ALN Akustik Labor Nord, Kiel 03/2014 bzw. 09/2014,

« Orientierende Altlastenuntersuchung zu Godewind Nr. 5, Sachverstéandigen-Ring Mucke
GmbH, Bad Schwartau 04/2012,

e Historische Recherche der Altlastensituation zum Bebauungsplan 32.13.00,
Sachverstandigen-Ring Micke GmbH, Bad Schwartau 02/2014,

< ,Wohnen am Kurpark®, Orientierende Baugrunduntersuchung, Sachverstdndigen-Ring
Micke GmbH, Bad Schwartau 01/2014,

¢ ,Wohnen am Kurpark®, Orientierende Altlastenuntersuchung zur Ermittlung kontaminations-
bedingter Mehrkosten, Sachverstandigen-Ring Miicke GmbH, Bad Schwartau 01/2014,

« Faunistische Potenzialabschatzung und artenschutzfachliche Betrachtung fur die 113.
Anderung des Flachennutzungsplanes/ B-Plan 32.13.00 Godewind/ Am Fahrenberg,
Travemiinde, Dipl.-Biol. Karsten Lutz, Hamburg 11/2013.

7.1 Ziele und Darstellungen der Flachennutzungsplan-Anderung

Wesentliches Ziel der Plandnderung ist die Darstellung von Gemischten Bauflachen.

7.2 Umweltschutzziele aus einschlagigen Fachgesetzen und -planen und deren
Beriuicksichtigung bei der Planaufstellung

Ubergeordnete Ziele

Grundsatzlich sind bei der Aufstellung bzw. Anderung von Bauleitplanen die Belange des
Umweltschutzes, einschlief3lich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, sowie die all-
gemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhdltnisse zu berlcksichtigen
(81 (6) Nr. 1+7 BauGB). Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen
werden (8 la (2) BauGB), dabei sind Bodenversiegelungen auf das notwendige Maf3 zu
begrenzen (Bodenschutzklausel). Neben diesen Ubergeordneten Zielen stellen einzelne
Fachplane folgende Zielvorgaben fiir das Plangebiet dar:

Ziele des Landschaftsplans der Hansestadt Liibeck (2008)

Im guiltigen Landschaftsplan (Karte Entwicklung) sind fiir das Plangebiet (in rot) keine Aussa-
gen getroffen (das Symbol V Verkehrsflachen und G Gewerbeflachen bezieht sich auf
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sudlich angrenzende Bereiche). Somit stehen die geplanten Vorhaben den Aussagen des
Landschaftsplans nicht entgegen.

Im thematischen Landschaftsplan ,Klimawandel in Libeck, Anpassung der Landnutzung an
den Klimawandel in Lubeck” (Entwurf) ist der norddstliche Teilbereich des Plangebiets (Auto-
haus Kittner) gekennzeichnet mit dem Hinweis "Siedlungsflachen (Wohnen) in hochwasser-
gefahrdeten Bereichen angemessen schitzen, i.d.R. keine Neubebauung zulassen“. Fir die
Baumreihen in der Fehlingstral3e und am Steenberg am westlichen und sudlichen Rand des
Plangebiets wird empfohlen ,Alleen und Baumreihen erhalten und klimaangepasst erganzen®.

GemalR der Themenkarte ,Klima und Luftgite in der Hansestadt Libeck bewertet anhand
des Luftglteindexe” (Plan 6) liegt das Plangebiet in einem Gebiet von mittlerer Luftqualitéat
(Luftgite-Index 1,3-1,5) in einer dreistufigen Skala.

weitere Schutzgebiete/ Schutzobjekte (FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete, Naturschutz-
und Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale)

- nicht betroffen -

Hinweise auf archaologische Denkmale liegen derzeit nicht vor. Teile des Gebaudes des
ehemaligen Autohauses sind eingetragenes Kulturdenkmal.

Larmschutz

Hinsichtlich der Larmproblematik werden in der o.g. schalltechnischen Untersuchung
folgende Bemessungsgrundlagen zugrunde gelegt:

e DIN 18005 Teil 1 Schallschutz im Stadtebau
e Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm)

Die genannten Ziele des Umweltschutzes sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung
durch entsprechende Festsetzungen und Darstellungen zu beriicksichtigen.
7.3 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

7.3.1 Schutzgut Mensch (Wohnen und Erholen)

Bestandsaufnahme

Das Plangebiet liegt in der Hansestadt Libeck, Stadtteil Traveminde, nordéstlich der
Altstadt zwischen den Stralen Am Fahrenberg, Godewind, der Fehlingstral3e und dem
Steenkamp.

Unmittelbar 6stlich schlie3t der Kurpark an das Plangebiet an, in unmittelbarer Néhe und
damit fulaufig erreichbar befinden sich der Bahnhof Traveminde-Strand und der ZOB
Travemiinde. Das Stadtteilzentrum Lubeck-Traveminde mit Einkaufsmdéglichkeiten und
Versorgungseinrichtungen befindet sich in rund 1 km Entfernung, das Kurgebiet in 100 m
Entfernung.

An der FehlingstraRe befinden sich gemischte Bebauungsstrukturen mit Wohnen, Be-
herbergungsbetrieben und Handwerksbetrieben. Uberwiegend ist eine zwei- bis
dreigeschossige stadtische Einzelhausbebauung mit z.T. umfangreichen Nebengebauden
und -anlagen vorzufinden.
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In der Stral3e Steenkamp ist eine zweigeschossige, in der Stralle Am Fahrenberg eine zwei-
bis dreigeschossige Wohnbebauung mit grol3zuigigen Gartenbereichen pragend.

Das Gebaude des ehemaligen Autohauses ist ein eingetragenes Kulturdenkmal. Der
Denkmalschutz erstreckt sich auf das AuRere des Gebaudes als bauliches Dokument der
modernen Nachkriegsarchitektur in zeittypischer Bauweise und gilt insbesondere dem
straBenseitigen, konkav geschwungenen Baukdrper mit dem Eingangsbereich.

Die Flache des Parkplatzes befindet sich ebenso wie die StralRenflachen im Plangebiet im
Eigentum der Hansestadt Libeck. Auf dem Parkplatz Godewind stehen heute etwa 200
gebihrenpflichtige Parkplatze zur Verfiigung. Die Auslastung ist saisonal stark unterschiedlich.

Das Blockheizkraftwerk, ruckwértige Lagerflachen eines in der Fehlingstral3e gelegenen
Handwerksbetriebs und riickwartige Parkplétze eines in der Fehlingstral3e gelegenen Hotels
werden Uber den Parkplatz erschlossen.

Das Plangebiet ist potenziell durch Verkehrslarmimmissionen (umgebende Strafl3en, Bahnlinie
Libeck - Traveminde Strand) und durch Immissionen bestehender Handwerksbetriebe
(Fehlingstral3e) und Beherbergungsbetriebe (Fehlingstral3e) sowie des Blockheizkraftwerks
beeintrachtigt.

Umweltauswirkungen der Planung

Erholungsfunktion

Die Erholungsfunktion der privaten Frei- und Gartenflachen in den vorhandenen Wohn-
gebieten bleibt erhalten.

Die neu bebauten Teile des Plangebiets erfahren eine deutliche Aufwertung durch die
geplante Erholungsinfrastruktur wie Ferienwohnungen, Café/ Restaurant, kleinere Laden/
Dienstleister, Wellness-/ Fitnesseinrichtungen, die saisonverlangernd wirken koénnen. Die
wichtige, aber sehr schmale Fuldwegeverbindung parallel zur Stralle Am Fahrenberg, die bei
GrolRveranstaltungen intensiv genutzt wird, kann um eine FulBwegeverbindung entlang der
neuen Gebaude erganzt werden.

Emissionen/ Immissionen

Zur Beurteilung der Auswirkungen sind die Wechselwirkungen zwischen den Vorbelastungen
im Plangebiet (Larmimmissionen der angrenzenden Stralen, des BHKW wund der
gewerblichen Nutzungen) und den neu entstehenden Larmimmissionen durch zunehmende
Verkehre (Parkhaus Wohnbebauung, 6ffentliches Parkhaus) zu beriicksichtigen. GemaR § 1
Abs. 6 Nr. 1 BauGB sind fiir die bestehende und die neue Wohnnutzung gesunde Wohn- und
Arbeitsverhaltnisse zu gewahrleisten. Gleichzeitig darf die neu entstehende schutzbedirftige
Bebauung bestehende Nutzungen in ihrer Umgebung (Blockheizkraftwerk, Gewerbebetriebe)
nicht einschranken. Unter dieser Maligabe wurde eine schalltechnische Untersuchung
durchgefuhrt. Im Ergebnis zeigt sich, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse
gewahrleistet werden konnen, wenn im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung
entsprechende Festsetzungen zum Schallschutz gegentiber StralRenverkehrslarm vorgesehen
sowie Schallminderungsmaflinahmen am BHKW umgesetzt werden.

Fur die Wohnbevolkerung der an das Plangebiet angrenzenden Wohngebiete ist von keiner
starkeren Larmbelastigung durch das geplante Wohngebiet und das geplante Parkhaus im
Vergleich zur derzeitigen Situation (Parkplatzbetrieb, Gewerbebetrieb Autohaus) auszugehen.
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Zur Sicherstellung gesunder Wohnverhéltnisse, insbesondere zum Schutz der Schlafruhe in
der Nacht, werden in der verbindlichen Bauleitplanung passive SchallschutzmalRnahmen
festgesetzt.

7.3.2 Schutzgut Boden/ Wasser

Bestandsaufnahme

Boden

Das Plangebiet fallt von Nordwesten nach Stdosten von ca. 8 m tber Normalhdéhennull (U
NHN) auf ca. 2 m G NHN ab. Die Strallen Am Fahrenberg, Steenkamp und FehlingstralRe
liegen zwei bis fiinf Meter tUber der Parkplatzflache.

Fur die neu zu bebauenden Flachen im zentralen Bereich des Plangebiets (Parkplatzflache
und ehem. Autohaus) wurde 2013 eine Orientierende Baugrunduntersuchung durchgefuhrt.
Insgesamt wird eine sehr heterogene Untergrundausbildung festgestellt.

Nach Auffillungen mit Mittelsanden in einer Machtigkeit von 1 m stehen im westlichen
Plangebiet (geplantes Parkhaus) ca. 2,5 m starke Mudden an, die von Beckenschluffen und
Geschiebemergel unterlagert werden. Im 6stlichen Plangebiet (Wohnbebauung) befindet
sich unter der Aufflllung eine ca. 60 cm starke Sandschicht, die durch eine 5,4 m starke
Torfschicht unterlagert wird. Danach folgt Geschiebemergel.

Der Bodengutachter empfiehlt auf Grund der Anmoorablagerungen eine Pfahlgrindung aller
neuen Gebaude.

Die Versickerungsfahigkeit der Bbden ist Uberwiegend nur gering. Eine uneingeschrankte
Versickerung von Niederschlagswasser ist im gesamten Plangebiet nicht gegeben.

Wasser

Im Rahmen der Erkundung wurde Grundwasser oberflichennah in einer Tiefe von im Mittel
1,0 m unter Gelandeoberkante angetroffen.

Eine Versickerung von Oberflachenwasser ist auf den untersuchten Grundstiicken auf Grund
des geringen Grundwasserflurabstands und der geringen Durchlassigkeit der
oberflachennah anstehenden Anmoorablagerungen nicht maoglich.

Vorbelastungen durch Bodenversiegelungen und Altlasten

Die Flachen des ehemaligen Autohauses im Osten des Plangebiets sind zu einem grol3en
Teil versiegelt. Die o6ffentliche Parkplatzflache weist Uberwiegend eine wassergebundene
Decke auf. Im Westen der Parkplatzflache und im Bereich des Heizkraftwerks sind grol3e
Flachenanteile voll versiegelt. Die Wohnbaugrundsticke am Steenkamp und der
FehlingstralRe weisen einen Versiegelungsgrad von ca. 25 % inklusive aller Nebenflachen
auf, die gewerblich/ gemischt genutzten Grundstiicke an der Fehlingstra3e weisen einen
Versiegelungsgrad von bis zu ca. 80 % inklusive aller Nebenflachen auf.

In Teilbereichen des Plangebiets besteht ein Altlastenverdacht. Fir die Flache des
ehemaligen Autohauses liegt eine orientierende Altlastenuntersuchung aus dem Jahr 2012
vor. Auf dem Standort wurden Beprobungen des Bodens, des Grundwassers und der
Bodenluft durchgefuhrt; die entnommenen Proben wurden auf nutzungsspezifische
Schadstoffe untersucht. Es konnten nutzungsbedingte Verunreinigungen des Untergrunds
durch MKW im Bereich der ehemaligen Tankstelle festgestellt werden, die sich jedoch auf an
die Torfablagerungen sorptiv gebundenen Reste einer Untergrundverunreinigung
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beschréanken, deren zentrales Quellpotenzial bereits im Zuge einer 1992/1993
stattgefundenen Bodensanierung entfernt wurde. Im Ergebnis ist eine relevante Gefahrdung
Uber die Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-Grundwasser auszuschlief3en.

Ein weiteres Altlastengutachten im Jahr 2014 hat festgestellt, dass im Bereich des ehemaligen
Autohauses und des heutigen Parkplatzes keine schadlichen Bodenveranderungen gemal § 2
Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vorliegen und damit Gefahrdungen tber die
Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-Grundwasser auszuschlieRen sind.

Allerdings ist mit kontaminationsbedingten Mehrkosten bei BaumalRnahmen zu rechnen, da in
den oberflachennahen Auffullungshorizonten gering erhéhte PAK-Gehalte festgestellt wurden.
Diese Befunde sind wahrscheinlich auf teerhaltige Bestandteile innerhalb der Auffillungen
zurickzufiihren. Schwermetalle und Mineraldlkohlenwasserstoffe kamen wahrscheinlich als
Bestandteil der Aufflllungen bei deren Verfillung zur Ablagerung. Aufgrund der stofflichen
Zusammensetzung der Auffullungen ist der oberflachennahe Bodenhorizont mit den
Schadstoffen der PAK diffus verunreinigt und muss ausgetauscht werden.

Weiterhin wurde fir weitere ehemals oder heute gewerblich genutzte Grundstiicke im
Plangebiet im Jahr 2014 eine historische Kurzrecherche der Altlastensituation angefertigt.
Demnach ergibt sich fur die Grundstiicke FehlingstraRe 67 und 71b ein weiterer
Untersuchungsbedarf.

Umweltauswirkungen der Planung

Versiegelungen und Uberbauungen filhren grundsétzlich zur Zerstérung des natirlichen
Bodengeflges und zum Funktionsverlust der nattrlichen Bodenfunktionen, zu einem erhéhten
Oberflachenabfluss und damit zu einer Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate.

Das Ausmaf} der Beeintrachtigung ist im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu
erfassen und entsprechende Ausgleichsmalinahmen sind festzusetzen. Durch die geplante
Nutzungsénderung ist von einer hoheren Versiegelungsrate auszugehen.

7.3.3 Schutzgut Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt

Bestandsaufnahme

Im Rahmen der Umweltprifung wurde im Februar 2013 und erganzend im Januar 2014 eine
Biotoptypenkartierung anhand der Biotoptypenliste des Landesamts fir Natur und Umwelt
Schleswig-Holstein 2003 durchgefihrt. Das Plangebiet der Bestandsaufnahme umfasst den
Plangeltungsbereich. Die Einzelbdume sind bei der Vermessung des Gelandes mit ihrem
Stammdurchmesser erfasst, bei der Kartierung als Baumart bestimmt und um ihren
Kronendurchmesser erganzt worden (s. Anlage Plan 1 Biotop- und Nutzungstypen und
Tabelle im Grinordnerischen Fachbeitrag). Die nicht vermessenen ErschlieBungsflachen
(Gebaudezuwegungen, Terrassen, Stellplatze, Lagerflachen etc.) in den privaten Garten-
und Freiflachen der Fehlingstrasse und am Steenkamp sind Uberwiegend nicht dargestellt.

Neben den typischen Siedlungsbiotopen in den privaten Garten- und Freiflachen
(Intensivrasen, nicht heimische Gehdlzanpflanzungen u.a.) finden sich vor allem in den
Parkplatzflachen und deren Randbereichen sowie in den Ubergangsbereichen zur
vorhandenen Bebauung bzw. zum BHKW zahlreiche Einzelbaume und Baumgruppen, von
denen viele nach der Baumschutzsatzung Libeck geschiitzt sind. Es handelt sich um
angepflanzte Baume wie Birken, Ahorne, Kastanien, Eichen und Platanen. In Randbereichen
finden sich aber auch Samlinge von Erlen, Weiden und Eschen. Die dominanten Pappeln im
Binnenbereich des Parkplatzes sind im Kronenbereich deutlich gekappt.
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Fur die Tierartengruppen Vogel und Fledermause wurde eine faunistische Potenzialab-
schatzung erarbeitet, Ergebnisse s. unter Umweltauswirkungen.

Umweltauswirkungen der Planung

Die Eingriffe in Natur und Landschaft sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu
bilanzieren und entsprechende Ausgleichsmal3hahmen vorzusehen.

Die artenschutzrechtliche Beurteilung (11/2013) fur die untersuchten Tierartengruppen Vogel
und Fledermause (andere Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie koénnen hier
ausgeschlossen werden) kommt zu dem Ergebnis, dass ein Verbotstatbestand nach § 44 (1)
BNatSchG bei Realisierung des Bauvorhabens nicht eintreten wirde, folglich auch keine
Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich ist. Die fur die genannten Tierartengruppen
relevanten hoherwertigen Lebens- und Nahrungsraume wie der Knick, der Gehélzrand und
die Sdume bleiben erhalten (z.B. der Knick am Nordrand als potenzieller Lebensraum fir die
Haselmaus und als Jagdgebiet fiir die Flederm&use, der Gehdlzrand im Westen ebenfalls als
Jagdgebiet fur die Fledermause, das Kleingewasser).

Eine ausfuhrlichere Darstellung der Ergebnisse der Potenzialabschétzung erfolgt im
Umweltbericht auf Bebauungsplan-Ebene.

7.3.4 Schutzgut Klima/ Luft

Bestandsaufnahme

Klima

Der Landschaftsplan stellt die Libecker Klimasituation in sechs unterschiedlichen
Klimatoptypen dar. ,Klimatope“ sind die Kleinklimate relativ klar umgrenzter Teilgebiete der
Stadtlandschaft, die aufgrund ihrer spezifischen Oberflachen- und Nutzungsstruktur jeweils
unterschiedliche Klimaverhaltnisse entwickeln. In der Zusammenschau stellen alle Klimatope
das Lubecker Lokalklima, d. h. das Klima der bodennahen Luftschicht dar.

Das Plangebiet gehért zum Klimatoptyp ,Siedlungsklima®, das Uberwiegend in durchgriinten
Wohngebieten mit vergleichsweise gutem Luftaustausch und geringerer Erwarmung im
Sommer vorherrscht. Fir die Bevolkerung bestehen hier gute bioklimatische Verhéltnisse.

Gefahrdet ist dieser Klimatyp durch eine Verringerung des Gehdlzanteils sowie durch
bauliche Verdichtung.

Luft

Der Landschaftsplan stellt in der Themenkarte ,Klima und Luftgite in der Hansestadt Libeck
bewertet anhand des Luftglteindexe” (Plan 6) fiir das Plangebiet eine mittlere Luftqualitat dar
(hohe Qualitat: Luftgtte-Index 1,6 - 1,8, mittlere Qualitat: 1,3 — 1,5, geringe Qualitat: 1,1 — 1,2).

Umweltauswirkungen der Planung

Durch die Planédnderung ist voraussichtlich weder eine erhebliche Beeintrachtigung des
Lokalklimas noch eine erhebliche Verschlechterung der Luftqualitat zu erwarten.
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7.3.5 Schutzgut Landschaftshbild

Bestandsaufnahme

Das Plangebiet ist mit der vorhandenen Wohnbebauung an den Randern, dem grof3flachigen,
mit Pappeln bestandenem Parkplatz in der ,Senke* sowie dem denkmalgeschitzten 50er
Jahre-Industriebau sowie dem BHKW relativ heterogen ausgebildet:

Der sudliche und westliche Rand wird gepragt durch Wohnbebauung: wahrend die Stral3e
Steenkamp durch sehr einheitliche zweigeschossige Baukérper mit jeweils mehreren
Wohneinheiten flankiert wird, befinden sich in der FehlingstraRe gemischte
Bebauungsstrukturen mit Wohnen, Beherbergungsbetrieben und Handwerksbetrieben in
Uberwiegend zwei- bis dreigeschossiger stadtischer Einzelhausbebauung. In der Stral3e Am
Fahrenberg, allerdings bereits auf3erhalb des Plangebiets, findet sich eine zwei- bis
dreigeschossige Wohnbebauung mit groR3zugigen Gartenbereichen.

In den StralRen Steenkamp und Fehlingstral3e stehen jeweils auf einer Seite Strallenbdume.

Das noérdliche und nordéstliche Plangebiet ist Uberwiegend unbebaut und gekennzeichnet
durch gréRere Hohenunterschiede. So fallt das Gelande von Nordwesten nach Siidosten von
ca. 8 m uber NN auf ca. 2 m G NN ab. Die StraBen Am Fahrenberg, Steenkamp und
FehlingstraBe liegen zwei bis funf Meter Uber dieser als Parkplatz genutzten ,Senke".
Insbesondere sudlich der Strale Am Fahrenberg fallt das Gelande um 2-3 m in einer
Bdschung ab. In der Béschung stehen eine unregelmafige Baumreihe (Uiberwiegend Birken)
und mehrere Einzelbdume. Das Parkplatzgelande wird durch grol3e Pappeln gepragt, in den
Randbereichen haben sich kleinere Geblsch- und Baumgruppen angesiedelt.

Eine weitere Besonderheit im Plangebiet bildet das stadtbildpragende und denkmalgeschiitzte
Gebaude des ehemaligen Autohauses ,Kittner”, das halbkreisférmig Richtung Osten zur hoch-
wertig gestalteten Kuranlage ,Godewind-Park® ausgerichtet ist. Die exponierte Lage des
Gebéaudes weist zusammen mit dem Vorplatz eine besondere stadtebauliche Bedeutung auf.
Das Erdgeschoss des Gebaudes liegt auf 2,50 m & NHN und damit im hochwassergefahrdeten
Bereich.

Noch eine Besonderheit im Plangebiet stellt das zwischen Parkplatz und Wohngebiet
liegende Blockheizkraftwerk dar.

Umweltauswirkungen der Planung

Durch die geplante Bebauung wird es zu einer deutlichen Veranderung des Stadt- und
Landschaftsbilds kommen. Die derzeit nur saisonal intensiv (Parkplatzflachen) oder gar nicht
genutzten Flachen (Leerstand Autohaus) werden in eine der Zentrums- und Strandnahe
angemessene verdichtete Wohnnutzung Uberfuhrt, die insgesamt als eine deutliche
Aufwertung des Quartiers betrachtet werden kann. Das derzeitige - bedingt durch die grofen
Pappeln und viele Baumgruppen - griine Erscheinungsbild des Plangebiets wird sich jedoch
durch die bauliche Verdichtung mehrgeschossiger Bebauung stark verandern. Baumassen
und -h6éhen orientieren sich dabei jedoch an der umgebenden Bestandsbebauung, so dass
insgesamt von einem dem Standort angemessenen Verdichtungsgrad auszugehen ist.
Angestrebt wird eine hochwertige Bebauung mit qualitatsvoller Wohnumfeld- und
Freiraumgestaltung.
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Indem in der verbindlichen Bauleitplanung Festsetzungen zu Baumassen und -héhen sowie
zur Begrinung getroffen werden, kdnnen die vorhabenbedingten Auswirkungen reduziert
werden.

7.3.6 Schutzgut Kultur- und Sachguter
Das denkmalgeschiitzte ehemalige Autohaus Kittner kann in seinen wesentlichen
Gebaudeteilen (Fassade) in die Neubebauung integriert werden.

7.3.7 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgutern

Die fur das Vorhaben relevanten Wechselwirkungszusammenhdnge und funktionalen
Beziehungen innerhalb von Schutzgitern und zwischen Schutzgitern sind im Rahmen der
schutzgutbezogenen Auswirkungsprognose berlcksichtigt. Voraussichtlich treten keine
erheblichen Beeintrachtigungen infolge der Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern
durch Addition oder Potenzieren der Wirkungen auf.

7.4 Hinweise flr Festsetzungen der verbindlichen Bauleitplanung, mit denen
umweltbezogene Auswirkungen vermieden oder vermindert werden kénnen

e Einhaltung von Schutzfristen gem. § 27a LNatSchG und § 44 BNatSchG,

¢ Installation von kiunstlichen Fledermausquartieren in benachbarten Geholzen oder an
neuen Gebauden,

¢ Verwendung von wasser- und luftdurchlassigen Wegebelagen,
e Bertcksichtigung von passiven SchallschutzmalRnahmen,
¢ Neupflanzung von Baumen, Strauchern und Hecken im Plangebiet,

e Dachbegrunung.

7.5 Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung der
Planung

Bei einer Nichtdurchfiihrung der Planung wirde die bestehende Nutzung im Plangebiet
aufrecht erhalten, d.h. der Parkplatz wirde in seiner jetzigen Form weiter betrieben und das
ehemalige Autohaus wirde voraussichtlich leer stehen bleiben. Der Verdichtungsgrad im
Plangebiet wiirde beibehalten.

Zudem koénnte der Baumbestand erhalten bleiben. Die Pappeln sind allerdings jetzt bereits
bruchgefahrdet und nicht mehr unbegrenzt zu halten.

7.6 Prifung anderweitiger Planungsmoéglichkeiten

Innerhalb des Plangebiets kommen unter Beriicksichtigung der fachlichen und inhaltlichen
Zielsetzungen (Erweiterung des Wohnraumangebots in Traveminde und Aufwertung bzw.
Erweiterung der touristischen Infrastruktur) keine anderweitigen, sich grundsatzlich
unterscheidenden Planungsmaoglichkeiten in Betracht.
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7.7 Geplante MaBnahmen zur Uberwachung der erheblichen Umweltauswirkungen

Da im Wesentlichen keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Plananderung zu
erwarten sind, werden auch keine MaRnahmen zur Uberwachung der Auswirkungen
notwendig.

7.8 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen
Angaben

Zur Abschatzung der Vorhabenwirkungen auf der Ebene des Flachennutzungsplans ist die
Bestandsdatenlage ausreichend sowie die Prognose in hinreichender Genauigkeit maoglich.
Grundsatzlich ist auf der Ebene des Flachennutzungsplans eine Abschétzung der
Vorhabenwirkungen nur anhand der Darstellungen sowie nach den Aussagen der Begriindung
maoglich.

7.9 Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Fur den Anderungsbereich werden im Wesentlichen Gemischte Bauflachen neu dargestellt. Es
sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Umnutzung des Grundstiicks des
ehemaligen Autohauses am Godewind fir Ferienapartments und der Umnutzung des
Parkplatzes zu Bauflachen fir Geschosswohnungsbau sowie die Errichtung von Parkplatzen
bzw. eines Parkhauses im westlichen Plangebiet geschaffen werden. Zudem sollen die
bestehenden Nutzungen an der Fehlingstrale und an der StralBe Steenkamp
planungsrechtlich gesichert werden.

In der Umweltprifung werden die Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft erfasst, die
durch weitergehende bzw. geénderte Darstellungen als in der rechtskraftigen F-Plan-Fassung
hervorgerufen werden. Die Priifung zeigt, dass fur die Schutzgiter Pflanzen/ Tiere, Klima/ Lulft,
Landschaftsbild und Kultur- und sonstige Sachgiter voraussichtlich keine zusatzlichen
erheblichen Beeintrachtigungen durch die Plandnderung zu erwarten sind. Im Hinblick auf das
Schutzgut Mensch ist festzustellen, dass die ermittelten Beeintrachtigungen durch
Verkehrslarm durch passive SchallschutzmalBnahmen ausgeglichen werden kénnen. Das
Ausmald der Beeintrachtigung im Hinblick auf das Schutzgut Boden/ Wasser ist im Rahmen
der verbindlichen Bauleitplanung zu erfassen. Entsprechende Ausgleichsmaflinahmen sind
festzusetzen. Die vorhandene Versiegelung ist hierbei zu bertcksichtigen. Es wurde eine
artenschutzrechtliche Priifung vorgenommen mit dem Ergebnis, dass Verbotstatbestande nach
§ 44 BNatSchG ,Besonderer Artenschutz nicht gegeben sind. Die genannten Ziele des
Umweltschutzes sind durch entsprechende Festsetzungen und Darstellungen beriicksichtigt
worden.

8.  Verfahren, Rechtsgrundlagen und Fachgutachten
8.1 Verfahrensubersicht

Aufstellungsbeschluss

Der Aufstellungsbeschluss zur 114. FNP-Anderung ist parallel zum Auslegungsbeschluss
vom Bauausschuss der Hansestadt Lilbeck beschlossen worden.

Hansestadt Lubeck, 5.610.2 Bereich Stadtplanung und Bauordnung 13



Begrindung 114. Anderung des Flachennutzungsplans — Godewind / Am Fahrenberg-

Frithzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 (1) BauGB

Am 04.12.2013 wurde die Offentlichkeit in einer Biirgerversammlung tiber die allgemeinen
Ziele und Zwecke der Planung informiert. Weiterhin wurde die Offentlichkeit in der Zeit vom
04.12.2013 bis einschlieBlich 20.12.2013 durch Aushang in RAumen der Bauverwaltung tUber
die Ziele und Zwecke der Planung und deren voraussichtliche Auswirkungen unterrichtet.
Wahrend der Aushangzeit bestand zugleich Gelegenheit zur AuRerung und Erérterung. Es
wurden keine Anregungen und Bedenken vorgebracht.

Planungsanzeige gemafl 8 16 (1) Landesplanungsqgesetz

Der Abteilung Landesplanung des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein wurde
die Planung mit Schreiben vom 17.12.2013 angezeigt. In der landesplanerischen
Stellungnahme vom 23.12.2013 werden keine Bedenken gegentber der Planung vorgebracht
und die Ubereinstimmung mit den Zielen und Erfordernissen der Raumordnung und der
Landesplanung festgestellt.

Behdrdenbeteiligung gemal § 4 (1) BauGB

Die frihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange hat in
der Zeit vom 25.11.2013 bis einschlie3lich 09.12.2013 stattgefunden. Es wurden keine
Anregungen und Bedenken vorgebracht, die eine Anderung oder Erganzung der FNP-
Anderung erforderlich gemacht hatten.

Offentliche Auslegung geméaR § 3 (2) BauGB und Behérdenbeteiligung geméaR § 4 (2) BauGB

Die Beteiligung der Behtérden und sonstigen Trager offentlicher Belange sowie die 6ffentliche
Auslegung der FNP-Anderung haben in der Zeit vom 23.07.2014 bis einschlieBlich
26.08.2014 stattgefunden. Es wurden keine Anregungen und Bedenken vorgebracht, die
eine Anderung oder Erganzung der FNP-Anderung erforderlich gemacht hétten.

8.2 Rechtsgrundlagen

e Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2415),
zuletzt gedndert am 20. November 2014 (BGBI. | S. 1748)

¢ Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar
1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt gedndert am 11. Juni 2013 (BGBI. | S. 1548, 1551)

e Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt
geandert am 7. August 2013 (BGBI. | S. 3154, 3159, 3185)

e Landesbauordnung fiir das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 22. Januar 2009, zuletzt
geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Januar 2011 (GVOBI. Schl.-H. S. 3)

8.3 Fachgutachten

Zur FNP-Anderung wurden folgende Gutachten erstellt:

o Biotoptypenkartierung zum B-Plan 32.13.00; Biuro Brien Wessels Werning,
Landschaftsarchitekten, Lubeck 02/2013, erganzt und lberarbeitet durch Biro Andresen,
Landschaftsarchitekten, Libeck 11/2013,

e Faunistische Potenzialabschatzung und artenschutzfachliche Betrachtung fir die 113.
Anderung des Flachennutzungsplanes/ B-Plan 32.13.00 Godewind/ Am Fahrenberg,
Travemiinde, Dipl.-Biol. Karsten Lutz, Hamburg 11/2013
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114. Anderung des Flachennutzungsplans — Godewind / Am Fahrenberg - Begriindung

e Grinordnerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan 32.13.00, Andresen
Landschaftsarchitekten, Libeck 05/2014

¢ Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 32.13.00 Godewind/ Am Fahrenberg
der Hansestadt Liibeck, ALN Akustik Labor Nord, Kiel 03/2014, erganzt 09/2014

e Orientierende Altlastenuntersuchung zu Godewind Nr. 5, Sachverstandigen-Ring Mucke
GmbH, Bad Schwartau 04/2012

e Historische Recherche der Altlastensituation zum Bebauungsplan 32.13.00,
Sachverstandigen-Ring Micke GmbH, Bad Schwartau 02/2014

e ,Wohnen am Kurpark®, Orientierende Baugrunduntersuchung, Sachverstandigen-Ring
Mucke GmbH, Bad Schwartau 01/2014

e ,Wohnen am Kurpark, Orientierende Altlastenuntersuchung zur Ermittlung
kontaminationsbedingter Mehrkosten, Sachverstandigen-Ring Micke GmbH, Bad
Schwartau 01/2014

o Verkehrstechnische Untersuchung, Biro Hoger & Partner, Eutin, 05/2014

Lubeck, den 24.04.2015

Fachbereich 5, Bereich Stadtplanung und Bauordnung
5.610.2 Bebauungsplanung und Projektentwicklung

in Zusammenarbeit mit

claussen-seggelke stadtplaner, Hamburg und

Andresen Landschaftsarchitekten, Lilbeck
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Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplans

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung oder
des MaBes der Nutzung

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

WA

z.B. WA 1

z.B. Ml 1

Allgemeines Wohngebiet

Zuordnung der Wohngebiete zur Nutzungsschablone
Mischgebiet

Zuordnung der Mischgebiete zur Nutzungsschablone
Sondergebiet "Parken/Parkhaus"

Sondergebiet "Ferienwohnungen"

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

z.B. GRZ 0,3
z.B.GRZ 1,2

z.B. GF 960 m?

z.B. |l

z.B. GH

Grundflachenzahl, als H6chstmaB
Geschossflachenzahl, als HéchstmaBi

Geschossflache, als Hochstmal

Zahl der Vollgeschosse, als Hochstmal

Gebaudehdéhe in Metern tGber Normalhéhennull (G NHN),
als HéchstmaB

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

(o] Offene Bauweise
R Baulinie
= Baugrenze
VERKEHRSFLACHEN
StraBenverkehrsflache
] StraBenbegrenzungslinie

VER- UND ENTSORGUNG

O

Versorgungsflache

Fernwarme

FLACHEN FUR MABNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE

UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

0 050, 3 O
o z.B. (a§o
o6 "0"d d

Umgrenzung der Flache zum Anpflanzen
von Baumen und Strauchern
(gem. textl. Festsetzungen)

Umgrenzung der Flache zum Erhalt
von Baumen und Stréuchern

Erhalt von Einzelbdumen

SONSTIGE PLANZEICHEN

Uber Normalhéhennull (G NHN)

Umgrenzung von Flachen fur
Stellplatze und Garagen

St Stellplatze

Ausschluss von Nebenanlagen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten
zu belastende Flachen:

Umgrenzung des Bereichs, fir den eine neue Geldndeoberflache
festgesetzt ist (gem. textl. Festsetzung)

festgesetzte neue Geldndeoberflache in Metern

Bereich des Sondergebiets, in dem Dachterrassen zuléssig sind (gem. textl. Festsetzungen)

L Leitungsrecht (gem. textl. Festsetzungen)
GF Geh- und Fahrrecht (gem. textl. Festsetzungen)
GFL Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (gem. textl. Festsetzungen)
_— 00 = Abgrenzung unterschiedlicher L&rmpegelbereiche
(LPB) Larmpegelbereiche (gem. textl. Festsetzungen)

NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN

C(E)

die dem Denkmalschutz unterliegen

DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale),

Umgrenzung von Erhaltungsbereichen

v A Geplante Ein- und Ausfahrten
7 .
// Vorhandene Gebé&ude
2
Vorhandene Flurstlicksgrenze
z.B. 21l Flurstiicksbezeichnung
® 4,50m vorhandene StraBenoberflache in Metern

Uber Normalhéhennull (G NHN)

PFLANZENAUSWAHLLISTE

Artenauswahl mittelkronige Laubbdume:

Feldahorn Acer campestre

Birke Betula pendula
Hainbuche Carpinus betulus
Vogelbeere, Mehlbeere Sorbus aria, intermedia
Robinie Robinia pseudoaccacia
Baumhasel Corylus colurna

Sauleneiche (Nahe Parkhaus) Quercus robur Fastigiata
Pflanzqualitat:
Mind. Hochstamm, Stammumfang 18/20 cm, 3xv, m.B.

Artenauswahl Heckenpflanzen:

Feldahorn Acer campestre
Hainbuche Carpinus betulus
Rotbuche Fagus sylvatica
Weilkdorn Crataegus monogyna

Pflanzqualitat:
Mind. Heister, 2xv, 0.B., Hohe 100-125 cm

Artenauswahl Straucher

Haselnuss Corylus avellana
Weilkdorn Crataegus monogyna
Pfaffenhiitchen Euonymus europaea

Kornelkirsche Cornus mas
Schwarze/ Rote Johannisbeere Ribes nigrum /rubrum

Schlehe Prunus spinosa
Holunder Sambucus nigra
Schneeball Viburnum opulus

Pflanzqualitat:
Mind. Straucher, verpflanzt, 100-150 cm, 0.B..
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EILB - TEXT

Planungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung

Sondergebiet "Ferienwohnungen"

Im Sondergebiet ,Ferienwohnungen® sind nur dem vortubergehenden Aufenthalt zu Erholungszwecken dienende
Wohnungen (Ferienwohnungen) zulassig, die Gberwiegend und auf Dauer einem wechselnden Personenkreis zur
Erholung dienen. In den Erdgeschossen sind nur Schank- und Speisewirtschaften, Ladden und nicht stérende
Gewerbebetriebe zulassig. Allgemein zulassig sind Tiefgaragen, AuRenbereiche fur Schank- und Speisewirtschaften und
AuBenbereiche fir Wellnessnutzungen. Offene Stellplatze sind nur innerhalb der hierfur gesondert festgesetzten Flachen
zuldssig. (§ 1 Abs. 3, § 11 Abs. 2 BauNVO)

Sondergebiet ,Parken/Parkhaus*

Im Sondergebiet ,Parken/Parkhaus” sind ein Parkplatz, ein Parkhaus oder eine Parkpalette mit maximal 350 Parkplatzen,
verteilt auf maximal vier Geschosse, zulassig. Parkplatze auf dem Dach des obersten Geschosses sind unzuldssig.
Allgemein zul&ssig sind ebenerdige Stellplatze, Zu- und Abfahrten sowie Nebenanlagen. (§ 1 Abs. 3, § 11 Abs. 2 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete

In den allgemeinen Wohngebieten sind sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe, Anlagen fir Verwaltungen,
Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht zul&ssig. In dem allgemeinen Wohngebiet mit der Bezeichnung ,WA 2“ sind
Beherbergungsbetriebe allgemein zulassig. In den Ubrigen allgemeinen Wohngebieten sind Beherbergungsbetriebe
unzulassig.

(§ 1 Abs. 5, Abs. 6, Abs. 8, Abs. 9 BauNVO)

Mischgebiete

In den Mischgebieten sind Gartenbaubetriebe, Tankstellen sowie Vergnliigungsstatten unzulassig. Ausnahmen fur
Vergnugungsstatten nach § 6 Abs. 3 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) sind nicht zuléssig.

(§ 1 Abs. 5, Abs. 6, Abs. 8 BauNVO)

MaR der baulichen Nutzung, iiberbaubare Grundstiicksflachen

Grundflachenzahl

Im Sondergebiet ,Ferienwohnungen* ist fur Garagen und Stellplatze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14
BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb der Geldndeoberflache, durch die das Baugrundstuck lediglich unterbaut wird,
eine Uberschreitung der zulassigen Grundflache bis zu einer Grundflachenzahl von 0,9 zulassig. Im Mischgebiet mit der
Bezeichnung ,MI 2“ ist fur Garagen und Stellplatze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und
bauliche Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache, durch die das Baugrundsttick lediglich unterbaut wird, eine
Uberschreitung der zuléssigen Grundflache bis zu einer Grundflachenzahl von 0,8 zulassig; in dem als eingeschossig
festgesetzten Teil des Mischgebiets mit der Bezeichnung ,MI 2* sind Uberdachungen und Einhausungen von Lager- und
Stellplatzflachen bis zu einer Grundflachenzahl von 1,0 zulassig. (§ 19 Abs. 4 BauNVO)

Hoéhenlage baulicher Anlagen
Bei Wohnungen muss die Oberkante des FertigfuBbodens (OKFF) mindestens 3,50 m tiber Normalhéhennull (G NHN)
betragen. (§ 9 Abs. 3 BauGB)

Festgesetzte Gelandeoberflache

Fur die mit ,(G)“ bezeichnete Flache in den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung ,WA 1“ und ,WA 2“ und im
Sondergebiet ,Ferienwohnungen® wird die neue Gelandeoberflache mit 6,00 m tiber Normalhdhennull (G NHN) festgesetzt.
(§ 9 Abs. 3 BauGB)

Hoéhe baulicher Anlagen

In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung ,WA 1“ und ,WA 2“ und innerhalb der mit ,(t)* bezeichneten
Flachen des Sondergebiets ,Ferienwohnungen® dirfen die festgesetzten Gebaudehdhen durch technische Aufbauten,
Treppenhauser, Aufzugsiiberfahrten und Dachaustritte um bis zu 2,50 m uberschritten werden. Technische Aufbauten,
Treppenhauser, Aufzugsuberfahrten und Dachaustritte sind gruppiert anzuordnen und gestalterisch zusammenzufassen.
Begehbare Dachterrassen mit zugehoérigen Austritten sind im allgemeinen Wohngebiet mit der Bezeichnung ,WA 1 und
WA 2" nur auf dem Dach des jeweils obersten Vollgeschosses zulassig und im Sondergebiet ,Ferienwohnungen® nur
innerhalb der mit ,(t)“ bezeichneten Flachen zulassig. In den Ubrigen Geschossen und im weiteren Plangebiet sind
begehbare Dachterrassen ausgeschlossen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 18 BauNVO)

Kellergeschosse
In dem allgemeinen Wohngebiet mit der Bezeichnung ,WA 1 und ,WA 2“ sind bei der Berechnung der Geschossflache
Kellergeschosse nicht mitzurechnen. (§ 20 Abs. 3 BauNVO)

Staffelgeschosse

In dem allgemeinen Wohngebiet mit der Bezeichnung ,WA 1%, im Sondergebiet ,Ferienwohnungen“ sowie in dem
Mischgebiet mit der Bezeichnung ,MI 1“ ist oberhalb des jeweils obersten Vollgeschosses ein zusatzliches
Nicht-Vollgeschoss unzulassig. In den Ubrigen Baugebieten ist oberhalb des obersten Vollgeschosses maximal ein
zusatzliches Dachgeschoss als Nicht-Vollgeschoss zuléssig. In dem allgemeinen Wohngebiet mit der Bezeichnung ,WA 2°
mussen Aufdenwande von Staffelgeschossen nach Westen, Stiden und Osten um mindestens 1 m hinter der Dachattika des
darunter liegenden Vollgeschosses und nach Norden um mindestens 2,5 m hinter der GebaudeauRenwand des darunter
liegenden Vollgeschosses zurlicktreten. (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 18 BauNVO)

Uberbaubare Grundstiicksflachen

Im Sondergebiet ,Ferienwohnungen” sowie in dem Mischgebiet mit der Bezeichnung ,MI 1“ sind Balkone und Erker nur
innerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflachen zulassig.

In dem allgemeinen Wohngebiet mit der Bezeichnung ,WA 3* kann eine Uberschreitung der riickwartigen Baugrenzen durch
Wintergarten ausnahmsweise zugelassen werden, sofern die Eigenart des Gebiets aufgrund seiner stéadtebaulichen Gestalt
nicht beeintrachtigt wird. (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 172 Abs.1 Nr. 1 BauGB, § 18 BauNVO)

Vom Bauordnungsrecht abweichende Male der Tiefe der Abstandsflachen

Innerhalb des mit ,WA 2" bezeichneten allgemeinen Wohngebiets ist eine Unterschreitung der nach Landesbauordnung
erforderlichen Abstandsflachen nur fur die tberbaubaren Grundstiicksflachen des Baugebiets ,WA 2" untereinander bis
auf ein MaR von 0,3 H zuléssig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB)

Nebenanlagen, Stellplatze und Garagen

Stellplatze und Garagen sind nur innerhalb der Uberbaubaren Grundstticksflachen und der dafiir gesondert festgesetzten
Flachen zulassig. Tiefgaragen sind in den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung ,WA 1 und ,WA 2%, im
Sondergebiet ,Ferienwohnungen® und im Mischgebiet mit der Bezeichnung ,MI 1“auch auRerhalb der festgesetzten
Uberbaubaren Grundstiicksflachen und auRerhalb der festgesetzten Flachen fur Stellplatze und Garagen zulassig.
Nebenanlagen sind mit Ausnahme der als Flachen zum Ausschluss von Nebenanlagen gekennzeichneten Bereiche auch
aullerhalb der Gberbaubaren Grundstlicksflachen allgemein zulassig. In dem als Fldchen zum Ausschluss von
Nebenanlagen gekennzeichneten Bereich des Sondergebiets ,Ferienwohnungen® sind AuRenbereiche fir Schank- und
Speisewirtschaften allgemein zulassig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen

Die mit "GFL 1" bezeichneten Flachen sind mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Eigentiimer der
Flursticke 41/15, 41/25, 41/26, der Stadtwerke Lubeck und der Entsorgungsbetriebe Lubeck, einem Gehrecht zugunsten
der Allgemeinheit sowie einem Geh- und Fahrrecht flr die Grundstiicke 61/8, 61/11, 112, 113 und 133 zu belasten.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Die mit "GFL 2" und "GFL 4" bezeichneten Flachen sind mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Stadtwerke
Lubeck zu belasten. (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Die mit "GFL 3" bezeichneten Flachen sind mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Entsorgungsbetriebe
Lubeck und einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten. (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Die mit "GF 1" bezeichneten Flachen sind mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Stadtwerke Libeck und der
Eigentiimer der Flurstlicke 112 und 133 zu belasten. (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Bauliche Vorkehrungen zum Schutz gegen schéadliche Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG

In den gekennzeichneten Larmpegelbereichen "LPB III" und "LPB IV" gemaR DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau*
gelten die folgenden Anforderungen an die schalltechnischen Eigenschaften der Gesamtkonstruktion (Wand, Dach,
Fenster, Luftung) von Gebauden:

Larmpegelbereich nach MaRgeblicher erforderliches bewertetes Schalldammal’ der AuRenbauteile
DIN 4109 AuRenldrmpegel L, dB (A) R'yres in dB
Wohnraume Burordume
1l 61-65 35 30
\ 66 - 70 40 35

In den festgesetzten Larmpegelbereichen sind fir Fenster von Schlafrdumen und Kinderzimmern schallgedampfte
Luftungen vorzusehen, sofern der notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf eine andere, nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik geeignete Weise sichergestellt werden kann.

Von den Festsetzungen kann ausnahmsweise abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzelnachweises ermittelt
wird, dass aus der tatsdchlichen Larmbelastung geringere Anforderungen an den passiven Schallschutz resultieren.
Die DIN 4109 kann bei der Hansestadt Lubeck im Bereich Stadtplanung, Mihlendamm 12, 23539 Liibeck wahrend der
Offnungszeiten eingesehen werden. (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Flachen und MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur- und Landschaft

In den allgemeinen Wohngebieten, den Mischgebieten und dem Sondergebiet ,Ferienwohnungen® sind Wegeflachen sowie
Stellplatzanlagen im Sinne des § 19 Abs. 4 Nr. 1 BauNVO (Stellplatze, Zufahrten etc.) mit wasser- und luftdurchlassigen
Belagen herzustellen (wassergebundene Bauweise, Pflaster mit hohem Fugenanteil u.a.). (§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB)

In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung ,WA 1“ und ,WA 2“ sind die Dachflachen der obersten Geschosse
als Flachdacher oder flach geneigte Dacher herzustellen und zu mindestens 50 vom Hundert mit einem mindestens 8 cm
starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und zu begriinen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Im Sondergebiet ,,Ferienwohnungen® sind die Dachflachen der obersten Geschosse als Flachdacher oder flach geneigte
Dacher herzustellen und zu mindestens 40 vom Hundert mit einem mindestens 8 cm starken durchwurzelbaren
Substrataufbau zu versehen und zu begriinen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Im Sondergebiet ,Parken/Parkhaus” und im Mischgebiet mit der Bezeichnung ,MI 1 sind die Dachflachen der obersten
Geschosse als Flachdacher oder flach geneigte Dacher herzustellen und zu mindestens 80 vom Hundert mit einem
mindestens 8 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und zu begrtinen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung ,WA 1“ und ,WA 2“ und im Sondergebiet ,Ferienwohnungen® ist
die mit ,(G)" bezeichnete Flache zwischen den aufgehenden Hochbauten zu mindestens 80 vom Hundert mit einer im Mittel
50 cm starken vegetationsfahigen Uberdeckung zu versehen und zu begriinen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

In den neu anzupflanzenden Gehdlzen sind 2 kiinstliche Fledermausquartiere und 2 Nisthohlen fir Hohlenbriter zu
installieren. Zudem sind an den neuen Gebauden im Sondergebiet ,Ferienwohnungen® oder im Wohngebiet ,WA 1* oder
WA 2¢ zwei kiinstliche Fledermausquartiere zu installieren. Die Ersatzquartiere miissen spatestens zum Zeitpunkt der
Rodung der Geholze bzw. unmittelbar nach Fertigstellung der neuen Gebaude funktionsfahig sein. Die MalRnahmen sind
durch eine sachverstandige Person zu planen und zu begleiten. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Flachen mit Festsetzungen fiir das Anpflanzen von Bdumen und Strduchern sowie die Bindungen fiir die
Erhaltung

Die gekennzeichneten Einzelbdume an der Ecke Am Fahrenberg / Godewind sowie der flachig zum Erhalt festgesetzte
Baum- und Gehdlzbestand an der Ecke Steenkamp / Am Fahrenberg sind zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei
Abgang sind Badume und Geholze gleichwertig zu ersetzen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Auf der mit "(a)" bezeichneten Flache zum Anpflanzen von Baumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen sind min.
15 mittel- bis grof3kronige, einheimische Laubbdume der Pflanzqualitat min. Hochstamm, Stammumfang 18/20 cm, 3xv,
m.B. in einem maximalen Abstand von 15 m zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang von neu
angepflanzten Baumen sind diese gleichwertig zu ersetzen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Auf der mit "(b)" bezeichneten Flache zum Anpflanzen von Baumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen sind min.

7 mittel- bis grolRkronige, einheimische Laubbdume der Pflanzqualitdt min. Hochstamm, Stammumfang 18/20 cm, 3xv, m.B.
zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang von neu angepflanzten Baumen sind diese gleichwertig zu
ersetzen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Auf der mit "(c)" bezeichneten Flache zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sind
standortgerechte, ortstypische Baum-, Strauch- und Heckenarten (s. Pflanzenauswabhlliste) unter Berlicksichtigung
artspezifischer Pflanzabstéande zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Zudem sind in dieser Flache min. 10
saulenférmige Laubbdume der Pflanzqualitat min. Hochstamm, Stammumfang 18/20 cm, 3xv, m.B. verteilt zu pflanzen,
zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang von neu angepflanzten Baumen und Gehdlzen sind diese gleichwertig
zu ersetzen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Die mit "(d)" bezeichneten Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sind zu
mindestens 30 vom Hundert mit standortgerechten, ortstypischen Baum-, Strauch- und Heckenarten (s. Pflanzen-
auswahlliste) unter Beriicksichtigung artspezifischer Pflanzabstéande zu bepflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu
erhalten. In dieser Flache sind mind. 5 mittelkronige, einheimische Laubbdaume der Pflanzqualitat min. Hochstamm,
Stammumfang 18/20 cm, 3xv, m.B. zu pflanzen. Bei Abgang von neu angepflanzten Baumen und Gehdlzen sind diese
gleichwertig zu ersetzen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

7.6 Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete mit der Bezeichnung ,WA 1 und ,WA 2“ sind mind. 250 Ifm Laubholzhecken

zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang von neu angepflanzten Geholzen sind diese
gleichwertig zu ersetzen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

7.7 Im Bereich des Vorplatzes im Sondergebiet Ferienwohnungen sind min. 3 mittelkronige, einheimische Laubbdume

der Pflanzqualitat min. Hochstamm, Stammumfang 18/20 cm, 3xv, m.B. zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu
erhalten. Bei Abgang von neu angepflanzten Baumen sind diese gleichwertig zu ersetzen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

7.8 Die bereits durchgefiihrte AusgleichsmaRnahme auf der Ausgleichsflache am Ovendorfer Hof in der Gemeinde

Ratekau, Flur 000, Flurstick 110/12 mit der Gréf3e von ca. 5.460 m? wird den Baugebieten folgendermalien
zugeordnet: MI 1-3 1.274m? WA 1-2 1.962m?; WA 3 556 m?; SO Ferienwohnungen 153m?, SO Parkhaus 1.512m?2.

Il. Hinweise

Stadtebaulicher Erhaltungsbereich nach § 172 BauGB

Ein Teil des Plangebiets liegt innerhalb des stéadtebaulichen Erhaltungsbereichs ,Rose — FehlingstralRe — Steenkamp — Im Beiboot“ vom
28.11.1997. Die Abgrenzung des Erhaltungsbereichs ist nachrichtlich in den Bebauungsplan Gibernommen. Die Regelungen der
Erhaltungssatzung gelten ergdnzend zu den Festsetzungen des Bebauungsplanes. Zur Erhaltung der stadtebaulichen Eigenart des
Gebietes aufgrund seiner stadtebaulichen Gestalt bedirfen in dem Bereich Steenkamp 2 - 12 und Fehlingstralle 65 - 71a der Abbruch,
die Anderung oder Nutzungsénderung baulicher Anlagen der Genehmigung.

Potenzielle Kampfmittelbelastung
Im Plangebiet sind Kampfmittel nicht auszuschlieen. Vor Beginn von Bauarbeiten ist die Flache auf Kampfmittel untersuchen zu lassen.
Die Untersuchung wird auf Antrag durch das Landeskriminalamt, Sachgebiet 323, Mihlenweg 166, 24116 Kiel durchgefihrt.

Potenzielle Bodenverunreinigungen
Fir die Flachen FehlingstralRe Nr. 67 und Nr. 71b besteht ein Altlastenverdacht.

Einhaltung von Schutzfristen gem. § 27a LNatSchG bzw. § 44 BNatSchG

Die Rodung von Gehdlzen und der Beginn der Bauarbeiten ist nur zulassig in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 14. Marz

(§ 27a LNatSchG). Der Abriss der Sudfassade der ehemaligen Werkstatt ist nur zulédssig in der Winterzeit vom 1. Dezember bis 28.
Februar. Diese Beschrankung entfallt, wenn das Gebaude vorher auf das Vorhandensein von Fledermausen tberpruft wird und der
Nachweis des Nichtvorhandenseins von Fledermausen erbracht sowie der unteren Naturschutzbehdrde vorgelegt wird (§ 44 BNatSchG).

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung

6. Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange, die von der LS.

VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Bauausschusses
der Hansestadt Libeck vom 04.11.2013. Die ortsubliche Bekanntmachung
des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck in der Libecker Stadtzeitung
am 26.11.2013 erfolgt.

2. Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 (1) Satz 1 BauGB

ist vom 04.12.2013 bis einschlieBlich 20.12.2013 durchgefiihrt worden.

3. Die Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange, die von der

Planung berihrt sein kénnen, wurden gem. § 4 (1) BauGB am
04.12.2013 unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Libeck, den

4. Der Bauausschuss hat am 07.07.2014 den Entwurf des Bebauungsplanes

mit Begriindung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

Hansestadt Libeck
Der Birgermeister
Fachbereich Planen und Bauen
Bereich Stadtplanung und Bauordnung

(Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begriindung haben in der Zeit vom
23.07.2014 bis zum 22.08.2014 nach § 3 (2) BauGB &ffentlich

ausgelegen. Die Offentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass
Stellungnahmen wahrend der Auslegungsfrist von allen Interessierten
schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden kénnen, am 15.07.2014
in der Libecker Stadtzeitung ortsuiblich bekannt gemacht.

Im Auftrag Im Auftrag

.. P . Franz-Peter Boden Karsten Schroder
Planung berihrt sein kénnen, wurden gemaf § 4 (2) BauGB am

21.07.2014 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

9. Der gednderte Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der

Bausenator Bereichsleiter
7. Der katasteramtliche Bestand am sowie die Liibeck, den
geometrischen Festlegungen der neuen stadtebaulichen Planung werden
als richtig bescheinigt.
L. S. Vermessungsbiro
8. Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde nach der éffentlichen Auslegung Lubeck, den

(Nr. 5) geandert. Der Bauausschuss hat am 02.03.2015 den geénderten
Entwurf des Bebauungsplanes mit Begriindung beschlossen und zur .
erneuten Auslegung bestimmt. Hansestadt Lubeck
Der Birgermeister

Fachbereich Planen und Bauen
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie die Begriindung haben Bereich Stadtplanung und Bauordnung
in der Zeit vom 18.03.2015 bis zum 21.04.2015 6ffentlich ausgelegen

(2. 6ffentliche Auslegung).

Die 6ffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen

wahrend der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur

Im Auftrag Im Auftrag

Niederschrift abgegeben werden kénnen, am  10.03.2015
in der Lubecker Stadtzeitung ortsiiblich bekannt gemacht. L.S. Franz-Peter Boden Karsten Schréder
Bausenator Bereichsleiter
10. Die Biirgerschaft hat die Stellungnahmen der Offentlichkeit und der Libeck, den
Behorden upd sonstigep Tréger offentlicher Belange am geprdft.
Das Ergebnis wurde mitgeteilt. Hansestadt Liibeck
11. Die Burgerschaft hat den Bebauungsplan, bestehend aus der Fachbe?;;ﬁggigeﬁgre’auen
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), am als Satzung

beschlossen und die Begriindung durch (einfachen) Beschluss gebilligt. Bereich Stadtplanung und Bauordnung

Im Auftrag
L.S. Karsten Schroder
Bereichsleiter
Libeck, den
12. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und
dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.
L.S. Bernd Saxe

Der Birgermeister

13. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Biirgerschaft und die
Stelle, bei der der Plan mit Begriindung und zusammenfassender
Erklarung auf Dauer wahrend der Servicezeiten von allen Interessierten
eingesehen werden kann und die Uber den Inhalt Auskunft erteilt, sind
am ortsublich bekanntgemacht worden.

In der Bekanntmachung ist auf die Méglichkeit, eine Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mangeln der Abwagung
einschlieRlich der sich ergebenden Rechtsfolgen ( § 215 (2) BauGB)

sowie auf die Mdglichkeit, Entschadigungsanspriiche geltend zu machen

und das Erldschen dieser Anspriiche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.

Auf die Rechtswirkungen des § 4 (3) GO wurde ebenfalls hingewiesen. L. S.
Die Satzung ist mithin am in Kraft getreten.

Libeck, den

Hansestadt Libeck
Der Birgermeister
Fachbereich Planen und Bauen
Bereich Stadtplanung und Bauordnung

Im Auftrag

Karsten Schroder
Bereichsleiter

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und nach § 9 (4) BauGB sowie nach § 84 der Landesbauordnung
wird nach Beschluf3¢fassung der Biirgerschaft der Hansestadt Libeck vom die Satzung iber den
Bebauungsplan Nr. 32.13.00 - , Godewind / Am Fahrenberg bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und

dem Text (Teil B), erlassen.

SATZUNG DER HANSESTADT LUBECK
BEBAUUNGSPLAN 32.13.00

GODEWIND/ AM FAHRENBERG

Anlage 5

Ubersichtsplan
MaRstab ca. 1:10.000

Plangrundlage:
Auszug aus der DGK 5, 2013

Stand des Verfahrens :

Satzungsbeschluss

Hansestadt LUBECK =

Der Burgermeister
Fachbereich 5 - Planen und Bauen
Bereich 5.610 Stadtplanung

24.04.2015
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ANLAGE 7

SATZUNG DER HANSESTADT LUBECK
TEIL B

Text zum Bebauungsplan 32.13.00 - Godewind / Am Fahrenberg -

I. Planungsrechtliche Festsetzungen

1.2

1.3

1.4

Art der baulichen Nutzung

Sondergebiet ,Ferienwohnungen®

Im Sondergebiet ,Ferienwohnungen® sind nur dem voriibergehenden Aufenthalt zu
Erholungszwecken dienende Wohnungen (Ferienwohnungen) zulassig, die
Uberwiegend und auf Dauer einem wechselnden Personenkreis zur Erholung dienen.
In den Erdgeschossen sind nur Schank- und Speisewirtschaften, Laden und nicht
stérende Gewerbebetriebe zuldssig. Allgemein zulassig sind Tiefgaragen,
Aulenbereiche fir Schank- und Speisewirtschaften und Aulienbereiche fir
Wellnessnutzungen. Offene Stellplatze sind nur innerhalb der hierfir gesondert
festgesetzten Flachen zulassig.

(§ 1 Abs. 3, § 11 Abs. 2 BauNVO)

Sondergebiet ,Parken/Parkhaus*

Im Sondergebiet ,Parken/Parkhaus® sind ein Parkplatz, ein Parkhaus oder eine
offene Parkpalette mit maximal 350 Parkplatzen, verteilt auf maximal vier Geschosse,
zulassig. Parkplatze auf dem Dach des obersten Geschosses sind unzulassig.
Allgemein zuldssig sind ebenerdige Stellplatze, Zu- und Abfahrten sowie
Nebenanlagen.

(§ 1 Abs. 3, § 11 Abs. 2 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete

In den allgemeinen Wohngebieten sind sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,
Anlagen fur Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht zulassig. In dem
allgemeinen Wohngebiet mit der Bezeichnung ,WA 2“ sind Beherbergungsbetriebe
allgemein  zulassig. In den (brigen allgemeinen Wohngebieten sind
Beherbergungsbetriebe unzulassig.

(§ 1 Abs. 5, Abs. 6, Abs. 8, Abs. 9 BauNVO)

Mischgebiete

In den Mischgebieten sind Gartenbaubetriebe, Tankstellen sowie Vergnligungsstatten
unzuldssig. Ausnahmen fir Vergnlgungsstatten nach § 6 Abs. 3 der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) sind nicht zulassig.

(§ 1 Abs. 5, Abs. 6, Abs. 8 BauNVO)

MaR der baulichen Nutzung, liberbaubare Grundstiicksflachen

Grundflachenzahl

Im Sondergebiet ,Ferienwohnungen® ist fir Garagen und Stellplatze mit ihren
Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen
unterhalb der Gelandeoberflache, durch die das Baugrundstiick lediglich unterbaut
wird, eine Uberschreitung der zulassigen Grundflache bis zu einer Grundflachenzahl
von 0,9 zulassig. Im Mischgebiet mit der Bezeichnung ,MI 2“ ist fir Garagen und
Stellplatze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und
bauliche Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache, durch die das Baugrundstiick
lediglich unterbaut wird, eine Uberschreitung der zuldssigen Grundflache bis zu einer
Grundflachenzahl von 0,8 zulassig; in dem als eingeschossig festgesetzten Teil des
Mischgebiets mit der Bezeichnung ,MI 2“ sind Uberdachungen und Einhausungen
von Lager- und Stellplatzflachen bis zu einer Grundflachenzahl von 1,0 zuldssig.
(§ 19 Abs. 4 BauNVO)




2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

Hoéhenlage baulicher Anlagen
Bei Wohnungen muss die Oberkante des Fertigfullbodens (OKFF) mindestens 3,50
m Uber Normalhéhennull (0 NHN) betragen. (§ 9 Abs. 3 BauGB)

Festgesetzte Gelandeoberflache

Fur die mit ,(G)* bezeichnete Flache in den allgemeinen Wohngebieten mit der
Bezeichnung ,WA 1¢ und ,WA 2 und im Sondergebiet ,Ferienwohnungen® wird die
neue Gelandeoberflache mit 6,00 m Gber Normalhéhennull (i NHN) festgesetzt.

(§ 9 Abs. 3 BauGB)

Hohe baulicher Anlagen

In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung ,WA 1 und ,WA 2 und
innerhalb der mit ,(t)“ bezeichneten Flachen des Sondergebiets ,Ferienwohnungen®
durfen die festgesetzten Gebaudehéhen durch technische Aufbauten,
Treppenhauser, Aufzugsliberfahrten und Dachaustritte um bis zu 2,50 m
Uberschritten werden. Technische Aufbauten, Treppenhauser, Aufzugsiberfahrten
und Dachaustritte sind gruppiert anzuordnen und gestalterisch zusammenzufassen.
Begehbare Dachterrassen mit zugehdrigen Austritten sind im allgemeinen
Wohngebiet mit der Bezeichnung ,WA 1 und ,WA 2“ nur auf dem Dach des jeweils
obersten Vollgeschosses zulassig und im Sondergebiet ,Ferienwohnungen® nur
innerhalb der mit ,(t) bezeichneten Flachen zulassig. In den Ubrigen Geschossen
und im weiteren Plangebiet sind begehbare Dachterrassen ausgeschlossen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 18 BauNVO)

Kellergeschosse

In dem allgemeinen Wohngebiet mit der Bezeichnung ,WA 1“ und ,WA 2“ sind bei der
Berechnung der Geschossflache Kellergeschosse nicht mitzurechnen.

(§ 20 (3) BauNVO)

Staffelgeschosse

In dem allgemeinen Wohngebiet mit der Bezeichnung ,WA 1% im Sondergebiet
.Ferienwohnungen“ sowie in dem Mischgebiet mit der Bezeichnung ,MI 1° ist
oberhalb des jeweils obersten Vollgeschosses ein zusatzliches Nicht-Vollgeschoss
unzuldssig. In den Ubrigen Baugebieten ist oberhalb des obersten Vollgeschosses
maximal ein zusatzliches Dachgeschoss als Nicht-Vollgeschoss zulassig. In dem
allgemeinen Wohngebiet mit der Bezeichnung ,WA 2 missen Aulienwande von
Staffelgeschossen nach Westen, Stiiden und Osten um mindestens 1 m hinter der
Dachattika des darunter liegenden Vollgeschosses und nach Norden um mindestens
2,5 m hinter der GebaudeauRenwand des darunter liegenden Vollgeschosses
zurucktreten.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 18 BauNVO)

Uberbaubare Grundstiicksflachen

Im Sondergebiet ,Ferienwohnungen® sowie in dem Mischgebiet mit der Bezeichnung
»,MI 1% sind Balkone und Erker nur innerhalb der Uberbaubaren Grundstlcksflachen
zulassig.

In dem allgemeinen Wohngebiet mit der Bezeichnung ,WA 3 kann eine
Uberschreitung der riickwartigen Baugrenzen durch Wintergérten ausnahmsweise
zugelassen werden, sofern die Eigenart des Gebiets aufgrund seiner stadtebaulichen
Gestalt nicht beeintrachtigt wird.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 172 Abs.1 Nr. 1 BauGB, § 18 BauNVO)
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5.1

Vom Bauordnungsrecht abweichendes Male der Tiefe der Abstandsflachen

Innerhalb des mit ,WA 2° bezeichneten allgemeinen Wohngebiets ist eine
Unterschreitung der nach Landesbauordnung erforderlichen Abstandsflachen nur fir
die Uberbaubaren Grundstiicksflachen des Baugebiets ,WA 2“ untereinander bis auf
ein Maf} von 0,3 H zuldssig.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB)

Nebenanlagen, Stellpldtze und Garagen

Stellplatze und Garagen sind nur innerhalb der Uberbaubaren Grundstlicksflachen
und der daflir gesondert festgesetzten Flachen zulassig. Tiefgaragen sind in den
allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung ,WA 1“ und ,WA 2 im
Sondergebiet ,Ferienwohnungen® und im Mischgebiet mit der Bezeichnung Ml 1¢
auch aulerhalb der festgesetzten Uberbaubaren Grundstiicksflachen und auf3erhalb
der festgesetzten Flachen fir Stellplatze und Garagen zulassig.

Nebenanlagen sind mit Ausnahme der als Flachen zum Ausschluss von
Nebenanlagen gekennzeichneten Bereiche auch aullerhalb der (berbaubaren
Grundstlcksflachen allgemein zuldssig. In dem als Flachen zum Ausschluss von
Nebenanlagen gekennzeichneten Bereich des Sondergebiets ,Ferienwohnungen®
sind Aulienbereiche flr Schank- und Speisewirtschaften allgemein zulassig.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen

Die mit ,GFL 1“ bezeichneten Flachen sind mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
zugunsten der Eigentimer der Flurstlicke 41/15, 41/25, 41/26, der Stadtwerke Libeck
und der Entsorgungsbetriebe Libeck, einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit
sowie einem Geh- und Fahrrecht fur die Grundstiicke 61/8, 61/11, 112, 113 und 133
zu belasten.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Die mit ,GFL 2“ und ,GFL 4" bezeichneten Flachen sind mit einem Geh-, Fahr- und
Leitungsrecht zugunsten der Stadtwerke Libeck zu belasten.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Die mit ,GFL 3" bezeichneten Flachen sind mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
zugunsten der Entsorgungsbetriebe Libeck und einem Gehrecht zugunsten der
Allgemeinheit zu belasten.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Die mit ,GF 1“ bezeichneten Flachen sind mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten
der Stadtwerke Libeck und der Eigentiimer der Flurstiicke 112 und 133 zu belasten.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Bauliche Vorkehrungen zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkungen im
Sinne des BImSchG

In den gekennzeichneten Larmpegelbereichen ,LPB III* und ,LPB IV* gemaR DIN
4109 ,Schallschutz im Hochbau“ gelten die folgenden Anforderungen an die
schalltechnischen Eigenschaften der Gesamtkonstruktion (Wand, Dach, Fenster,
Liftung) von Gebauden:
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6.3

6.4

6.5

Ladrmpegelbereich | Mal3geblicher erforderliches bewertetes Schallddmmmali
nach DIN 4109 der AuBenbauteile R wresin dB
AulBenldrmpegel
La dB(A) Wohnrdume Blirordume
1l 61-65 35 30
v 66— 70 40 35

In den festgesetzten Larmpegelbereichen sind flr Fenster von Schlafrdumen und
Kinderzimmern schallgedampfte Luftungen vorzusehen, sofern der notwendige
hygienische Luftwechsel nicht auf eine andere, nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik geeignete Weise sichergestellt werden kann.

Von den Festsetzungen kann ausnahmsweise abgewichen werden, wenn im Rahmen
eines Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsdchlichen Larmbelastung
geringere Anforderungen an den passiven Schallschutz resultieren.

Die DIN 4109 kann bei der Hansestadt Lubeck im Bereich Stadtplanung,
Muahlendamm 12, 23539 Libeck wahrend der Offnungszeiten eingesehen werden.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Flachen und MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Na-
tur- und Landschaft

In den allgemeinen Wohngebieten, den Mischgebieten und dem Sondergebiet
.Ferienwohnungen“ sind Wegeflachen sowie Stellplatzanlagen im Sinne des § 19
Abs. 4 Nr. 1 BauNVO (Stellplatze, Zufahrten etc.) mit wasser- und luftdurchlassigen
Belagen herzustellen (wassergebundene Bauweise, Pflaster mit hohem Fugenanteil
u.a.).

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung ,WA 1 und ,WA 2“ sind die
Dachflachen der obersten Geschosse als Flachdacher oder flach geneigte Dacher
herzustellen und zu mindestens 50 vom Hundert mit einem mindestens 8 cm starken
durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und zu begrtinen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Im Sondergebiet ,Ferienwohnungen® sind die Dachflachen der obersten Geschosse
als Flachdacher oder flach geneigte Dacher herzustellen und zu mindestens 40 vom
Hundert mit einem mindestens 8 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu
versehen und zu begriinen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Im Sondergebiet ,Parken/Parkhaus” und im Mischgebiet mit der Bezeichnung ,MI 1“
sind die Dachflachen der obersten Geschosse als Flachdacher oder flach geneigte
Décher herzustellen und zu mindestens 80 vom Hundert mit einem mindestens 8 cm
starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und zu begriinen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung ,WA 1 und ,WA 2“ und im
Sondergebiet ,Ferienwohnungen® ist die mit ,(G)“ bezeichnete Flache zwischen den
aufgehenden Hochbauten zu mindestens 80 vom Hundert mit einer im Mittel 50 cm
starken vegetationsfahigen Uberdeckung zu versehen und zu begriinen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
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In den neu anzupflanzenden Gehdlzen sind 2 kiinstliche Fledermausquartiere und 2
Nisthéhlen fur Héhlenbriter zu installieren. Zudem sind an den neuen Gebauden im
Sondergebiet Ferienwohnungen oder im Wohngebiet ,WA 1% oder ,WA 2% zwei
kinstliche Fledermausquartiere zu installieren. Die Ersatzquartiere miuissen
spatestens zum Zeitpunkt der Rodung der Gehdlze bzw. unmittelbar nach
Fertigstellung der neuen Gebaude funktionsfahig sein. Die MaRnahmen sind durch
eine sachverstandige Person zu planen und zu begleiten.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Flachen mit Festsetzungen fiir das Anpflanzen von Baumen und Strauchern
sowie die Bindungen fiir die Erhaltung

Die gekennzeichneten Einzelbdume an der Ecke Am Fahrenberg / Godewind sowie
der flachig zum Erhalt festgesetzte Baum- und Gehdlzbestand an der Ecke
Steenkamp / Am Fahrenberg sind zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang
sind Baume und Geholze gleichwertig zu ersetzen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Auf der mit ,(a)“ bezeichneten Flache zum Anpflanzen von Baumen, Straduchern und
sonstigen Bepflanzungen sind min. 15 mittel- bis groRkronige, einheimische
Laubbaume der Pflanzqualitat min. Hochstamm, Stammumfang 18/20 cm, 3xv, m.B.
in einem maximalen Abstand von 15 m zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu
erhalten. Bei Abgang von neu angepflanzten Baumen sind diese gleichwertig zu
ersetzen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Auf der mit ,(b)“ bezeichneten Flache zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und
sonstigen Bepflanzungen sind min. 7 mittel- bis grolRkronige, einheimische
Laubbaume der Pflanzqualitat min. Hochstamm, Stammumfang 18/20 cm, 3xv, m.B.
zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang von neu
angepflanzten Baumen sind diese gleichwertig zu ersetzen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Auf der mit ,(c)* bezeichneten Flache zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und
sonstigen Bepflanzungen sind standortgerechte, ortstypische Baum-, Strauch- und
Heckenarten (s. Pflanzenauswabhlliste) unter Beriicksichtigung artspezifischer Pflanz-
abstande zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Zudem sind in dieser
Flache min. 10 saulenformige Laubbaume der Pflanzqualitdt min. Hochstamm,
Stammumfang 18/20 cm, 3xv, m.B. verteilt zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu
erhalten. Bei Abgang von neu angepflanzten Baumen und Gehélzen sind diese
gleichwertig zu ersetzen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Die mit ,(d)“ bezeichneten Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und
sonstigen Bepflanzungen sind zu mindestens 30 vom Hundert mit standortgerechten,
ortstypischen Baum-, Strauch- und Heckenarten (s. Pflanzenauswahlliste) unter
Berilicksichtigung artspezifischer Pflanzabstande zu bepflanzen, zu pflegen und
dauerhaft zu erhalten. In dieser Flache sind mind. 5 mittelkronige, einheimische
Laubbaume der Pflanzqualitat min. Hochstamm, Stammumfang 18/20 cm, 3xv, m.B.
zu pflanzen. Bei Abgang von neu angepflanzten Baumen und Gehdlzen sind diese
gleichwertig zu ersetzen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)
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7.7

7.8

Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete mit der Bezeichnung ,WA 1“ und ,WA 2“ sind
mind. 250 Ifm Laubholzhecken zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei
Abgang von neu angepflanzten Gehdélzen sind diese gleichwertig zu ersetzen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Im Bereich des Vorplatzes im Sondergebiet Ferienwohnungen sind min. 3
mittelkronige, einheimische Laubbdume der Pflanzqualitdt min. Hochstamm,
Stammumfang 18/20 cm, 3xv, m.B. zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu
erhalten. Bei Abgang von neu angepflanzten Baumen sind diese gleichwertig zu
ersetzen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Die bereits durchgeflhrte AusgleichsmalRnahme auf der Ausgleichsflache am
Ovendorfer Hof in der Gemeinde Ratekau, Flur 000, Flurstiick 110/12 mit der Grofke
von ca. 5.460 m? wird den Baugebieten folgendermalRen zugeordnet: Ml 1-3 1.274m?;
WA 1-2 1.962m?; WA 3 556 m?; SO Ferienwohnungen 153m?; SO Parkhaus 1.512m?2.

Artenauswahl mittelkronige Laubbdume:

Feldahorn Acer campestre
Birke Betula pendula
Hainbuche Carpinus betulus

Vogelbeere, Mehlbeere

Sorbus aria, intermedia

Robinie

Robinia pseudoaccacia

Baumhasel

Corylus colurna

Sauleneiche (Nahe Parkhaus)

Quercus robur Fastigiata

Pflanzqualitat:

Mind. Hochstamm, Stammumfang 18/20 cm, 3xv, m.B.

Artenauswahl Straucher

Haselnuss Corylus avellana
Weildorn Crataegus monogyna
Pfaffenhltchen Euonymus europaea

Kornelkirsche

Cornus mas

Schwarze und Rote Johannisbeere

Ribes nigrum /rubrum

Schlehe

Prunus spinosa

Holunder

Sambucus nigra

Schneeball

Viburnum opulus

Pflanzqualitat:

Mind. Straucher, verpflanzt, 100-150 cm, 0.B..

Artenauswahl Heckenpflanzen:

Feldahorn Acer campestre
Hainbuche Carpinus betulus
Rotbuche Fagus sylvatica
Weildorn Crataegus monogyna

Pflanzqualitat:

Mind. Heister, 2xv, 0.B., Hohe 100-125 cm




Il. Hinweise

Stadtebaulicher Erhaltungsbereich nach § 172 BauGB

Ein Teil des Plangebiets liegt innerhalb des stadtebaulichen Erhaltungsbereichs ,Rose —
Fehlingstrale — Steenkamp - Im Beiboot® vom 28.11.1997. Die Abgrenzung des
Erhaltungsbereichs ist nachrichtlich in den Bebauungsplan tGbernommen. Die Regelungen
der Erhaltungssatzung gelten erganzend zu den Festsetzungen des Bebauungsplanes. Zur
Erhaltung der stadtebaulichen Eigenart des Gebietes aufgrund seiner stadtebaulichen
Gestalt bedirfen in dem Bereich Steenkamp 2 - 12 und Fehlingstralie 65 - 71a der Abbruch,
die Anderung oder Nutzungsanderung baulicher Anlagen der Genehmigung.

Potenzielle Kampfmittelbelastung

Im Plangebiet sind Kampfmittel nicht auszuschlieRen. Vor Beginn von Bauarbeiten ist die
Flache auf Kampfmittel untersuchen zu lassen. Die Untersuchung wird auf Antrag durch das
Landeskriminalamt, Sachgebiet 323, Mihlenweg 166, 24116 Kiel durchgeflhrt.

Potenzielle Bodenverunreinigungen

Fur die Flachen Fehlingstralte Nr. 67 und Nr. 71b besteht ein Altlastenverdacht.

Einhaltung von Schutzfristen gem. § 27a LNatSchG bzw. § 44 BNatSchG

Die Rodung von Gehdlzen und der Beginn der Bauarbeiten ist nur zuldssig in der Zeit vom 1.
Oktober bis zum 14. Marz (§ 27a LNatSchG). Der Abriss der Slidfassade der ehemaligen
Werkstatt ist nur zuladssig in der Winterzeit vom 1. Dezember bis 28. Februar. Diese
Beschrankung entfallt, wenn das Gebaude vorher auf das Vorhandensein von Flederm&usen
Uberprift wird und der Nachweis des Nichtvorhandenseins von Fledermausen erbracht
sowie der unteren Naturschutzbehdérde vorgelegt wird (§ 44 BNatSchG).
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1. Einleitung

1.1 Lage und Abgrenzung des Plangebiets

Das Plangebiet liegt in der Hansestadt Libeck, Stadtteil Traveminde, norddstlich der Altstadt
zwischen den StraRen Am Fahrenberg, Godewind, Fehlingstral3e und Steenkamp.

Unmittelbar dstlich schlie3t der Kurpark an das Plangebiet an, in unmittelbarer Nahe und damit
fuBlaufig erreichbar befinden sich der Bahnhof Travemiinde-Strand und der ZOB Travemiinde.
Das Stadtteilzentrum Lubeck-Traveminde mit Einkaufsmdglichkeiten und Versorgungs-
einrichtungen befindet sich in rund 1 km Entfernung, das Kurgebiet in 100 m Entfernung.

Begrenzt wird das 4,54 ha groRe Plangebiet im Norden durch die Strale Am Fahrenberg
(Flursttick 39/86), im Osten durch die StraRe Godewind (Flurstiicke 42/1, 61/14), im Stiden durch
die FehlingstralRe (Flurstiick 61/5) und im Westen durch den Steenkamp (Flurstiick 61/12).

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die Flachen des Parkplatzes Godewind, des
ehemaligen Autohauses und des Blockheizkraftwerks sowie der angrenzenden bestehenden
Wohnbebauung bzw. gemischt genutzten Bebauung.

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst im Einzelnen die in der Gemarkung
Gneversdorf, Flur 3 gelegenen Flurstiicke 39/76, 39/80 tlw., 39/86 tlw., 41/15, 41/25, 41/26, 42/1
tlw., 174/43 und 337/39 sowie die in der Gemarkung Travemunde, Flur 3, gelegenen Flursticke
61/5 tiw., 61/6, 61/7, 61/8, 61/11, 61/12 tlw., 61/15, 61/16, 112, 113, 133, 458/61, 476/61, 485/61,
514/61, 515/61, 516/61, 517/61, 535/61, 547/61, 560/61, 578/61 und 607/61 in Lubeck-
Travemiinde.

1.2 Anlass und Erfordernis der Planaufstellung

Die Attraktivitatssteigerung des ,Zentralen Kurgebietes" in Traveminde ist eines der
Schlisselprojekte zur Verbesserung der touristischen Nutzungen und seiner Erholungs- und
Freizeitfunktionen, verbunden mit der Verbesserung des stadtebaulichen und gestalterischen
Erscheinungsbilds. Dieses Ziel hat seinen Niederschlag in dem am 25.03.2010 von der Bur-
gerschaft der Hansestadt Lubeck beschlossenen Stadtteilentwicklungskonzept Traveminde
gefunden. Der Tourismus hat fur Traveminde eine herausragende Bedeutung, da er
bedeutender Wirtschaftsfaktor ist und damit in erheblichem MalR3e Arbeitsplatze schafft.

Des Weiteren besteht in Traveminde eine erhohte Wohnraumnachfrage, auch im Bereich
eigentumsbildender MalRnahmen.

Das Plangebiet des Bebauungsplans 32.13.00 Godewind/ Am Fahrenberg ist unmittelbar
westlich der hochwertig gestalteten Kuranlage ,Godewind-Park” und des Bahnhofs Travemunde-
Strand gelegen.

Nach der Aufgabe des traditionsreichen Autohauses ,Kittner* am Godewind sollen diese Flachen
und der benachbarte Parkplatz einer neuen Nutzung zugefiihrt werden. Ein privater Investor
mdchte die privaten Flachen des Autohauses ,Kitther” und einen Teil der stadtischen Flachen
des Parkplatzes Godewind erwerben und in diesem Bereich gewerbliche Ferienapartments,
erganzende touristische Nutzungen wie Gastronomie usw. sowie Geschosswohnungsbauten
errichten.

Die westlich anschlieRenden Flachen sind im Besitz der Hansestadt Libeck und werden derzeit
als offentlicher gebUhrenpflichtiger Parkplatz genutzt. Hier sollen die planungsrechtlichen
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Voraussetzungen fur die Sicherung von 6ffentlich nutzbaren Parkplatzen bzw. den Bau eines
Parkhauses/ Parkpalette mit bis zu 350 Parkplatzen geschaffen werden.

Planungsrechtliche Voraussetzung fur die Realisierung der vorgenannten Nutzungen ist die
Anderung des Flachennutzungsplans und die Aufstellung des Bebauungsplans 32.13.00
Godewind/ Am Fahrenberg, da die vorstehend beschriebenen Vorhaben auf der Grundlage des
geltenden Planungsrechts nicht genehmigungsféhig sind (siehe 2.4).

1.3 Planungsrechtliches Verfahren

Am 04.11.2013 wurde ein neuer Aufstellungsbeschluss fir den Bebauungsplan 32.13.00
Godewind/ Am Fahrenberg gefasst. Dieser ersetzt die Ziele des Aufstellungsbeschlusses
32.13.00 Godewind/ Am Fahrenberg vom 19.12.2011.

Der Bebauungsplan 32.13.00 wird nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2415), zuletzt geandert am 20. November 2014
(BGBI. I S. 1748), im Normalverfahren aufgestellt.

Der Bebauungsplan bereitet Eingriffe in Natur und Landschaft vor. Zur Ermittlung und Bewertung
der Belange des Umweltschutzes wird eine Umweltpriifung nach den Bestimmungen des
Baugesetzbuchs durchgefihrt.

2. Ausgangssituation

2.1 Bisherige Entwicklung und Nutzung

Bebauungs- und Nutzungsstruktur (Bestand)

Der Bebauungsplan 32.13.00 Godewind/ Am Fahrenberg umfasst zum grof3ten Teil bereits
versiegelte bzw. baulich genutzte Flachen.

An der FehlingstraRe befinden sich gemischte Bebauungsstrukturen mit Wohnen, Be-
herbergungsbetrieben und Handwerksbetrieben. Uberwiegend ist eine zwei- bis dreigeschossige
stadtische Einzelhausbebauung mit z.T. umfangreichen Nebengebauden und -anlagen
vorzufinden.

In der StraBe Steenkamp ist eine zweigeschossige, in der StralRe Am Fahrenberg eine zwei- bis
dreigeschossige Wohnbebauung mit groRzligigen Gartenbereichen pragend.

Das Gebaude des ehemaligen Autohauses ist ein eingetragenes Kulturdenkmal, kann aber nach
Abstimmung mit dem Denkmalschutz in kiinftige Neubaukonzepte mit eingebunden werden. Der
Denkmalschutz erstreckt sich auf das AuRere des Gebaudes als bauliches Dokument der
modernen Nachkriegsarchitektur in zeittypische Bauweise und gilt insbesondere dem
straBenseitigen, konkav geschwungenen Baukdrper mit dem Eingangsbereich. Das Gebéaude hat
eine besondere Bedeutung als Belegexemplar des architektonischen Schaffens des Architekten
Waldemar Husing (1909-1981), der am Dessauer Bauhaus ausgebildet und von Mies van der
Rohe beeinflusst wurde.

Von besonderer geschichtlicher Bedeutung ist die moderne Nachkriegsarchitektur in zeittypischer
Bauweise mit Stahl/ Glas-Konstruktion in betont leichter, feiner Formensprache als représentativer
Industriebau, der bis vor Kurzem noch als Autohaus genutzt wurde.
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Die Flache des Parkplatzes befindet sich ebenso wie die StraBenflachen im Plangebiet im
Eigentum der Hansestadt Libeck. Auf dem Parkplatz Godewind stehen heute etwa 200
gebuhrenpflichtige Parkplatze zur Verfligung. Die Auslastung ist saisonal stark unterschiedlich.

Das Blockheizkraftwerk, ruckwartige Lagerflachen eines in der Fehlingstralle gelegenen
Handwerksbetriebs und ruckwartige Parkplatze eines in der FehlingstraRe gelegenen Hotels
werden Uber den Parkplatz erschlossen.

Veranderungsabsichten (aktuelle Bauantrage und Voranfragen)

- keine -

Verkehrliche ErschlieRung

Das Plangebiet ist Gber die Strallen Am Fahrenberg, Moorredder (K28) und Gneversdorfer Weg
(B 75) an das uberortliche Stral3ennetz angebunden.

OPNV-Anbindung

Das Plangebiet ist Uber den in rund 150 m Entfernung gelegenen Bahnhof Libeck-Travemiinde
Strand an das Schienennetz und Uber die Haltestellen Fehlingstrale, Am Fahrenberg und den
Strandbahnhof an diverse Linien des stadtischen Linienbusverkehrs angebunden. Die OPNV-
ErschlieBung geniigt den Standards des aktuell giltigen Regionalen Nahverkehrsplans der
Hansestadt Liibeck (3. RNVP-HL).

2.2 Natur und Umwelt

Topographie

Das Plangebiet fallt von Nordwesten nach Sudosten von ca. 8 m tber Normalhdhennull (G NHN)
auf ca. 2 m U NHN ab. Die StraBen Am Fahrenberg, Steenkamp und Fehlingstral3e liegen zwei
bis funf Meter Gber der Parkplatzflache.

Hochwasserschutz

Das Plangebiet ist in 700 m Entfernung zur Ostsee gelegen. Da Teile des Plangebiets eine
Hohenlage von unter 3,50 m U NHN aufweisen, ist eine potenzielle Hochwassergefahrdung
gegeben. Bei der Aufstellung des Bebauungsplans werden MaRhahmen zum Hochwasserschutz
festgesetzt (vgl. Kap. 7.1.2).

Geologie

Fir die neu zu bebauenden Flachen im zentralen Bereich des Plangebiets (Parkplatzflache und
ehem. Autohaus) wurde 2013 eine Orientierende Baugrunduntersuchung durchgefiihrt. Nach den
Ergebnissen dieser Untersuchung stehen im Oberboden Sande an, wéhrend in den tieferen
Schichten Uberwiegend Schluffe oder Torfboden anstehen. Im Rahmen der Erkundung wurde
Grundwasser oberflachennah in einer Tiefe von im Mittel 1,0 m unter Gelandeoberkante
angetroffen.

Bodenversiegelung

Die Flachen des ehemaligen Autohauses im Osten des Plangebiets sind bis auf eine im Vorbereich
befindliche Rasenflache versiegelt. Die dffentliche Parkplatzflache weist Gberwiegend eine luft- und
wasserdurchlassige, wassergebundene Decke auf. Im Westen der Parkplatzflache und im Bereich
des Heizkraftwerks sind grof3e Flachenanteile voll versiegelt.
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Die Wohnbaugrundstiicke am Steenkamp und der Fehlingstrale weisen einen
Versiegelungsgrad von ca. 20-50 % inklusive aller Nebenflachen auf, die gewerblich/ gemischt
genutzten Grundstiicke an der FehlingstralRe weisen einen Versiegelungsgrad von bis zu ca.
80 % inklusive aller Nebenflachen auf.

Vegetationsbestand

Die Parkplatzflache ist durch alte, hochgewachsene Pappelreihen gegliedert und randlich von
Grin- und Gehdlzflachen umgeben. Die Stralle Steenkamp weist einen umfangreichen
StralRenbaumbestand auf. Die Strale Am Fahrenberg wird sitdlich durch einen Baum- und
Gehodlzstreifen begleitet.

Altlasten

Fur die Flache des ehemaligen Autohauses liegt eine orientierende Altlastenuntersuchung aus
dem Jahr 2012 vor. Auf dem Standort wurden Beprobungen des Bodens, des Grundwassers und
der Bodenluft durchgefihrt; die entnommenen Proben wurden auf nutzungsspezifische
Schadstoffe untersucht. Es konnten nutzungsbedingte Verunreinigungen des Untergrunds durch
MKW im Bereich der ehemaligen Tankstelle festgestellt werden, die sich jedoch auf an die
Torfablagerungen sorptiv gebundenen Reste einer Untergrundverunreinigung beschranken,
deren zentrales Quellpotenzial bereits im Zuge einer 1992/1993 stattgefundenen
Bodensanierung entfernt wurde. Im Ergebnis ist eine relevante Geféahrdung uber die
Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-Grundwasser auszuschlieRen.

Ein weiteres Altlastengutachten im Jahr 2014 hat festgestellt, dass im Bereich des ehemaligen
Autohauses und des heutigen Parkplatzes keine schadlichen Bodenveranderungen gemaf § 2
Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vorliegen und damit Gefahrdungen Uber die
Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-Grundwasser auszuschliel3en sind.

Allerdings ist mit kontaminationsbedingten Mehrkosten bei Baumafinahmen zu rechnen, da in
den oberflachennahen Aufflllungshorizonten gering erhéhte PAK-Gehalte festgestellt wurden.
Diese Befunde sind wahrscheinlich auf teerhaltige Bestandteile innerhalb der Auffillungen
zurickzufuhren. Schwermetalle und Mineral6lkohlenwasserstoffe kamen wahrscheinlich als
Bestandteil der Auffillungen bei deren Verfillung zur Ablagerung. Aufgrund der stofflichen
Zusammensetzung der Auffillungen ist der oberflaichennahe Bodenhorizont mit den
Schadstoffen der PAK diffus verunreinigt und muss ausgetauscht werden.

Weiterhin wurde fur weitere ehemals oder heute gewerblich genutzte Grundstiicke im Plangebiet
im Jahr 2014 eine historische Kurzrecherche der Altlastensituation angefertigt. Demnach ergibt
sich fir die Grundstiicke FehlingstralRe Nr. 67 und 71b ein weiterer Untersuchungsbedarf, sofern
dort eine Neubebauung erfolgt.

Potenzielle Kampfmittelbelastung

Im Plangebiet sind Kampfmittel nicht auszuschliel3en. Vor Beginn von Bauarbeiten ist die Flache
auf Kampfmittel untersuchen zu lassen. Die Untersuchung wird auf Antrag durch das
Landeskriminalamt, Sachgebiet 323, Muhlenweg 166, 24116 Kiel durchgefuhrt.

Natur- und Artenschutz

siehe Umweltbericht
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2.3 Eigentumsverhaltnisse

Das Flurstiick 41/26 befindet sich in stadtischem Eigentum und ist als 6ffentliche Verkehrsflache
gewidmet. Die Flurstiicke 39/76 und 113 befinden sich in stadtischem Eigentum (Kurbetriebe
bzw. Freiflachen); Flachenanteile sind mit Baulasten belegt sowie mit Erbbaurechten belastet.
Die Flurstiicke 61/15 und 61/16 befinden sich im Besitz der Stadtwerke Libeck. Die weiteren
Grundstiicke im Plangebiet befinden sich séamtlich in Privateigentum.

2.4 Bisheriges Planungsrecht

Fur die im Geltungsbereich des Bebauungsplans befindlichen Flachen wurden bisher keine
Festsetzungen im Rahmen eines Bebauungsplans getroffen. Aktuell wiirde die planungsrechtliche
Beurteilung gemaR § 34 BauGB ,Zulassigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang
bebauten Ortsteile* erfolgen.

Der sudwestliche Teil des Plangebiets liegt innerhalb des stadtebaulichen Erhaltungsbereichs
.Rose — Fehlingstrale — Steenkamp — Im Beiboot* vom 28.11.1997. Ziel der Satzung gemal
§ 172 BauGB ist die Erhaltung der stadtebaulichen Eigenart des Gebietes aufgrund seiner
stadtebaulichen Gestalt.

3. Ubergeordnete Planungen

3.1 Ziele und Grundsatze der Landesplanung

Das Plangebiet liegt innerhalb des baulichen Siedlungszusammenhangs im Siedlungsachsen-
raum Lubeck.

Der Regionalplan fir den Planungsraum Il stellt den Bereich als baulich zusammenhangendes
Siedlungsgebiet eines zentralen Ortes innerhalb der Abgrenzung des Achsenraums dar.

3.2 Darstellungen des Flachennutzungsplans

Der geltende Flachennutzungsplan (FNP) fur die Hansestadt Lubeck, in der am 07.09.1989 von
der Birgerschaft beschlossenen und am 08.10.1990 in Kraft getretenen Fassung, zuletzt
geandert durch die 115. Anderung/ Berichtigung vom 24.09.2014, stellt das Plangebiet als
Verkehrsflache mit der Zweckbestimmung Parken und die Bebauung am Steenkamp und an der
FehlingstralRe als Wohnbauflache dar.

Fur den Bereich des Plangebiets wird parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans 32.13.00 die
114. Anderung des Flachennutzungsplans durchgefiihrt. Beabsichtigt ist eine Anderung der
derzeitigen Darstellungen ,Wohnbauflache* und ,Sonderbauflache Parken* in ,Gemischte
Bauflachen®.

3.3 Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Hansestadt Libeck (ISEK 2010)

Im Entwicklungskonzept Libeck liegt das Plangebiet innerhalb der Umgrenzung zentraler
stadtischer Bereiche im baulich zusammenhangenden Siedlungsgebiet.

3.4 Landschaftsplan der Hansestadt Libeck

Im glltigen Landschaftsplan (Karte Entwicklung) sind fiir das Plangebiet keine Aussagen
getroffen. Somit steht die Planung den Aussagen des Landschaftsplans nicht entgegen.
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Im thematischen Landschaftsplan ,Klimawandel in Libeck” (Entwurf) ist der nordostliche
Teilbereich des Plangebiets gekennzeichnet mit dem Hinweis ,Siedlungsflachen (Wohnen) in
hochwassergefahrdeten Bereichen angemessen schitzen, i.d.R. keine Neubebauung zulassen*.
Fur die Baumreihen in der FehlingstraRe am sidlichen Rand des Plangebiets wird empfohlen
LAlleen und Baumreihen erhalten und klimaangepasst erganzen®.

3.5 Stadtteilentwicklungskonzept Travemiinde

Fur den Stadtteil Traveminde wurde im ,Wohnbaulandkonzept Traveminde” (InWIS, Oktober
2010) eine erhthte Nachfrage bzw. eine angespannte Marktsituation im Wohnungsneubau
ermittelt. Diese Nachfrage sei nicht allein im Bestand, d.h. durch Nutzung von
Baultckenpotenzialen oder bereits planungsrechtlich gesicherten Flachen zu befriedigen. Neue
Wohnbauflachen sollen vorrangig an Standorten ausgewiesen werden, die aufgrund ihrer Nahe
zu Stadtteilzentren bzw. dem Ortszentrum Traveminde geeignet sind, die vorhandenen
Infrastrukturen zu starken.

Vor dem Hintergrund der Altersstrukturverschiebung der wohnungswirtschaftlich relevanten
Zielgruppen benennt das Stadtteilentwicklungskonzept Travemiinde das Ziel, zur Erhaltung und
Entwicklung eines ausgewogenen Wohnungsmarkts ein Angebot zu entwickeln, das den
wechselnden Bedurfnissen unterschiedlicher Lebensalter und Lebensformen gerecht wird.

Als weiteres Ubergeordnetes Ziel benennt das Stadtteilentwicklungskonzept Traveminde die
Steigerung der touristischen Wettbewerbsfahigkeit Travemindes durch Bereitstellung
ausreichender Bauflachen fur Hotelneubauten, Ferien- und Apartmenthduser. Mit marktgerechten,
zielgruppenorientierten Bettenkapazitaten und geeigneten, saisonverlangernden Infrastrukturmarf3-
nahmen soll das Tourismusangebot ausgebaut und gefordert werden.

Das Stadtteilentwicklungskonzept Travemiinde, das am 25.03.2010 von der Birgerschaft der
Hansestadt Libeck beschlossen wurde (Pkt. 13.6, Drs.-Nr. 346), betrifft den vorliegenden
Bebauungsplan insofern, als dass er auf der Flache des Parkplatzes Godewind ein Parkhaus mit
550 Stellplatzen als Ersatz fur die wegfallenden Stellplatze auf dem Leuchtenfeld vorsieht. Von
diesem Ziel wird bezlglich der Anzahl der Stellplatze abgewichen, die Anzahl der perspektivisch
moglichen Parkplatze reduziert sich nach dem vorliegenden Konzept und dem
Bebauungsplanentwurf von 550 auf 350.

3.6 Fremdenverkehrssatzung

Die Flache des Autohauses grenzt 6stlich an den Geltungsbereich der Fremdenverkehrssatzung
Travemindes. Das Plangebiet selbst befindet sich nicht im Geltungsbereich der
Fremdenverkehrssatzung. Daher ist die Bildung von Wohneigentum auch als Zweitwohnsitz oder
privat genutzte Ferienwohnung (Wohnnutzung) ohne Genehmigungsvorgehalt zulassig.

4.  Ziele und Zwecke der Planung

Der Bebauungsplan wird aufgestellt, um die Grundlagen fiir die weitere Steigerung der Attraktivitat
Travemindes als touristisches Ziel einerseits und als Wohnort andererseits zu schaffen.

Insbesondere sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Umnutzung des
Grundstucks des ehemaligen Autohauses am Godewind fir Ferienapartments und die
Umnutzung des Parkplatzes zu Bauflachen fir Geschosswohnungsbau sowie die Errichtung
eines Parkhauses im westlichen Plangebiet geschaffen werden.

Hansestadt Lubeck, 5.610.2 Bereich Stadtplanung und Bauordnung 9



Begriindung Bebauungsplan 32.13.00 Godewind / Am Fahrenberg

Zudem sollen die bestehenden Nutzungen an der FehlingstralBe und an der StralRe Steenkamp
planungsrechtlich gesichert werden.

Das Plangebiet bietet aufgrund seiner Lage in der unmittelbaren N&he zum Ortszentrum
Traveminde, zum Kurgebiet und der dortigen vorhandenen Infrastrukturen sowie aufgrund der
sehr guten MIV- und OPNV-Anbindung (Strandbahnhof) hervorragende Voraussetzungen als
Standort fir Ferienapartments und Eigentumswohnungsbau sowie fir Parkflachen zur
Befriedigung des (saisonalen) Stellplatzbedarfs fur das Ortszentrum und das Kurgebiet.

5. Inhalt der Planung

5.1 Flachenbilanz

Bebauungsplangebiet ca. 4,28 ha
davon:
Allgemeine Wohngebiete gemal § 4 BauGB ca. 1,29 ha
Mischgebiete geméan § 6 BauGB ca. 1,32 ha
Sondergebiete gemal § 11 BauGB ca. 1,07 ha
Versorgungsflachen ca. 0,14 ha
StralRenverkehrsflachen ca. 0,46 ha

Wohneinheiten

im Bestand ca. 45

neu geplant ca. 70

Ferienwohnungen

neu geplant ca. 55
Gewerbeflachen
im Bestand ca. 2.700 m?
BGF
neu geplant ca. 1.650m?
BGF

Innerhalb des Plangebiets sollen neben der Bestandsbebauung zusétzliche Flachen fur eine
Bebauung mit ca. 100 bis 120 neuen Wohnungen bzw. Ferienapartments ausgewiesen werden.

Innerhalb des Plangebiets sollen Flachen fir maximal 350 o6ffentliche Parkplatze, ggf. als
Parkhaus, ausgewiesen werden (es sind 100 Parkplatze bei ebenerdiger Nutzung und 350
Stellplatze im Parkhaus maoglich).
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5.2 Kinftige Entwicklung und Nutzung

Die exponierte Lage des stadtbildpréagenden Gebdudes des ehemaligen Autohauses weist eine
besondere stadtebauliche Bedeutung auf. Die Umnutzung dieses Areals gegeniber der zum
zentralen Kurgebiet Travemundes gehdrigen hochwertigen Kuranlage ,Godewind-Park” wird sich
positiv und pragend auf die Umgebung auswirken.

Unter Einbeziehung von Teilen des Hauptgebaudes des ehemaligen Autohauses sollen auf der
zum Kurpark orientierten Flache gewerbliche Ferienapartments in einem insgesamt
viergeschossigen Baukorper neu errichtet werden. Der Baukdrper soll hierbei die geschwungene
Form des ehemaligen Autohauses aufnehmen, interpretieren und dabei das Erdgeschoss des
ehemaligen Autohauses weitgehend erhalten. Die Ferienapartments sollen durch touristische
Angebote wie Café/ Restaurant, kleinere Laden/ Dienstleister, Wellness-/ Fitnesseinrichtungen
erganzt werden, die saisonverlangernd wirken kénnen.

Um die Vorplatzflache des ehemaligen Autohauses an der StralBe Godewind raumlich
einzufassen und einen stadtebaulichen Ubergang zum benachbarten Gebaude Godewind Nr. 6
zu schaffen, ist an dieser Stelle die Errichtung eines dreigeschossigen Baukérpers geplant.

Die westlich anschlieRenden Flachen sind im Besitz der Hansestadt Libeck und werden derzeit
als offentlicher gebuhrenpflichtiger Parkplatz genutzt. Nach dem Stadtteilentwicklungskonzept
Travemuinde in der am 25.03.2010 von der Blrgerschaft der Hansestadt Libeck beschlossenen
Fassung, soll im Bereich des heutigen Parkplatzes zwischen den Stralien Am Fahrenberg und
Godewind der Bau eines Parkhauses mit 550 Parkplatzen ermoglicht werden, um insbesondere
den saisonalen Bedarf an strand-, zentrums- bzw. kurgebietsnahen Besucherparkplatzen zu
befriedigen und unter anderem auch einen Teilersatz fir an anderen Standorten entfallende
Parkplatze zu schaffen.

Das Parkhaus nimmt nur einen Teil der heutigen Parkplatzflache ein. Die verbleibenden Flachen
zwischen neu zu planendem Parkhaus und der ehemaligen Autohaus-Flache sollen dem
Wohnungsbau zugefiihrt werden, um die lokale Nachfrage an zentrumsnahem Wohnraum in
Travemiinde, auch im eigentumsbildenden Bereich, zu bedienen. Der Wohnungsbau ist als
Geschosswohnungsbau mit drei Vollgeschossen in stadtvillendahnlichen Einzelbaukérpern,
teilweise mit Staffelgeschoss, geplant. Es ist geplant, die Wohnbebauung auf einem
Garagengeschoss zu errichten, um zum einen ein hochwassersicheres Erdgeschoss-Niveau
sicherzustellen und zum anderen die notwendigen Stellplatze unterzubringen.

5.2.1 Art der baulichen Nutzung

5.2.1.1Sondergebiet , Ferienwohnungen*

Im ostlichen Teil des Plangebiets ist die Errichtung von Ferienapartments und erganzenden
touristischen Angeboten wie Café/ Restaurant, kleineren Laden/Dienstleister, Wellness-/
Fitnesseinrichtungen geplant.

Durch die Festsetzung eines sonstigen Sondergebiets ,Ferienwohnungen“ gemaf § 11 Absatz 2
Baunutzungsverordnung (BauNVO) werden fiir dieses Teilgebiet genaue Festsetzungen zur Art
der zulassigen Nutzungen getroffen.

Im Sondergebiet ,Ferienwohnungen* sind nur dem vorubergehenden Aufenthalt zu
Erholungszwecken dienende Wohnungen (Ferienwohnungen) zulassig, die Uberwiegend und auf
Dauer einem wechselnden Personenkreis zur Erholung dienen.

Mit der Beschrankung der zulassigen Wohnnutzung auf Ferienwohnungen, die Gberwiegend und
auf Dauer einem wechselnden Personenkreis zur Erholung dienen, wird eine dauerhafte
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Belebung Travemindes und insbesondere des Kurgebiets durch Feriengaste befordert. Aufgrund
der grofRen Bedeutung des Tourismus fur Travemuinde ist es erforderlich, eine ausreichende Zahl
von Quartieren fir einen wechselnden Kreis von Feriengdsten dauerhaft vorzuhalten.

Die Festsetzung widerspricht nicht einer ganzen oder teilweisen VerduRerung der
Ferienapartments an Private. Allerdings ist in den Kaufvertragen festzuschreiben, dass
dauerwohnliche Nutzungen, hierunter fallen auch Zweitwohnungen, ausgeschlossen sind. Die
Ferienwohnung muss fur den Gberwiegenden Teil des Jahres einer gewerblichen Vermietung an
Feriengéaste zur Verfugung gestellt werden.

Das vorliegende Bebauungskonzept sieht vor, einen Teil des ehemaligen Autohauses in die
Neubebauung des Ferienapartmenthauses zu integrieren. So soll der ehemalige Verkaufsraum
des Autohauses mit seinem charakteristischen Vordach in den Erdgeschossbereich des
Ferienapartmenthauses einbezogen und damit in seiner Erscheinung erhalten werden. Zur
Erganzung der Ferienwohnnutzung sollen hier gastronomische Betriebe (Café/ Restaurant),
Laden und nicht stoérende Gewerbebetriebe, insbesondere Dienstleister wie z.B. Frisor/
Kosmetikstudio/ Wellness- und Fitnesseinrichtungen/ Fahrradverleih 0.4., zulassig sein. Diese
Betriebe kénnen auch einem weiteren Personenkreis als den ortlich ansdssigen Feriengasten
dienen und damit zur Forderung der touristischen Funktion des Plangebiets und des
angrenzenden Kurgebiets betragen.

Zwecks Kilarstellung wird fir den Bereich des Sondergebiets weiterhin festgesetzt, dass
Tiefgaragen, Anlagen der Geb&udetechnik, Aul3enbereiche fiir Schank- und Speisewirtschaften,
AuRenbereiche fir Wellnessnutzungen sowie sonstige Nebenanlagen allgemein zuléassig sind.
Oberirdische Stellplatze sind nur in den dafiir gekennzeichneten Bereichen zulassig.

5.2.1.2 Sondergebiet ,Parken/ Parkhaus*

Das fur das offentliche Parkhaus vorgesehene Baugebiet wird als Sondergebiet ,Parken/
Parkhaus" festgesetzt.

Zulassig ist ein Parkhaus mit maximal 350 o6ffentlichen Parkplatzen und zugehérigen
Nebenanlagen, Zu- und Abfahrten. Ebenfalls zuldssig sind eine offene Parkpalette oder
ebenerdige Parkplatze. Parkplatze auf dem Dach des obersten Geschosses sind aus
Ricksichtnahme auf die umgebende Wohnbebauung unzulassig.

Die im Sondergebiet ,Parken/ Parkhaus“ festgesetzten Flachen dienen der Befriedigung der
Bedurfnisse des ruhenden Verkehrs, die sich aus dem Strandbetrieb, der Nutzungen im
Kurgebiet und der touristischen Nutzung Travemiindes ergeben.

Zunachst ist vorgesehen, ca. 100 Stellplatze als offenen, ebenerdigen Parkplatz zu schaffen.
Perspektivisch schafft der Bebauungsplan die Voraussetzungen fir die Errichtung eines
Parkhauses einer Parkpalette mit bis zu 350 Parkplatzen.

5.2.1.3Allgemeine Wohngebiete

Die geplanten Bauflachen fir Geschosswohnungen in der Mitte des Plangebiets werden als
allgemeine Wohngebiete gemal § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt (Bezeichnung
WA 1Y) WA 2%, die bestehenden Wohnnutzungen an der Stral3e Steenkamp werden durch
Festsetzung als allgemeines Wohngebiet (Bezeichnung ,WA 3“) planungsrechtlich gesichert.

Die Festsetzung als allgemeines Wohngebiet passt sich der Pragung des Umfelds an und
gewabhrleistet, dass sich die im Plangebiet zuldssigen Nutzungen in die Umgebung einflgen.
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Die in einem allgemeinen Wohngebiet ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen ,sonstige nicht
storende Gewerbebetriebe, Anlagen fir Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen®
werden ausgeschlossen, um den zu erwartenden Verkehrs- und Immissionsbelastungen durch
den Betrieb dieser Nutzungen vorzubeugen.

In dem allgemeinen Wohngebiet mit der Bezeichnung ,WA 2 an der Stralle Am Fahrenberg
sollen Beherbergungsbetriebe allgemein zulassig sein, um hier je nach Nachfrage alternativ zu
dauerwohnlichen Nutzungen wie im Sondergebiet ,Ferienwohnungen” ebenfalls eine gewerbliche
Beherbergung einrichten zu kénnen. In den Uubrigen allgemeinen Wohngebieten werden
Ausnahmen flr samtliche Arten von Beherbergungsbetrieben ausgeschlossen.

Sudwestlich des neu festzusetzenden allgemeinen Wohngebiets ist ein Blockheizkraftwerk der
Stadtwerke Libeck gelegen. Weiterhin befinden sich sildwestlich bzw. sldostlich des
festzusetzenden allgemeinen Wohngebiets gewerbliche Betriebe an der FehlingstraRe (Hotel und
Dachdeckerbetrieb). Gesunde Wohn- und Arbeitsverhdltnisse koénnen im allgemeinen
Wohngebiet gewahrleistet werden, ohne dass bestehende Betriebe in ihrer ausgelibten Nutzung
eingeschrankt werden (vgl. Kapitel 5.5).

5.2.1.4 Mischgebiete

Die Nutzungen an der Fehlingstral3e/ Godewind werden durch Festsetzung als Mischgebiete
gemal § 6 BauNVO planungsrechtlich gesichert.

Die Festsetzung als Mischgebiet entspricht dem anzufindenden Gebietscharakter und der
vorhandenen Nutzungsstruktur, die sich durch ein vertragliches Nebeneinander von Wohnen und
gewerblichen Nutzungen (Beherbergungs- und Handwerksbetriebe) auszeichnen.

Durch die Festsetzung als Mischgebiet ergeben sich keine Einschrankungen der vorhandenen
Betriebe in Bezug auf ihre ausgeiibte Nutzung. Die Betriebe auf den Grundstiicken Fehlingstrale
Nr. 67 und 71 haben den Charakter nicht wesentlich stérender Gewerbebetriebe und sind damit
mit den benachbarten Wohnnutzungen grundséatzlich vertraglich (vgl. auch Kap. 5.5).

Um nachteilige Auswirkungen auf die bestehende und zukinftige Wohnbebauung durch
Verkehrs- und Immissionsbelastungen zu vermeiden, werden Gartenbaubetriebe und Tankstellen
im Mischgebiet ausgeschlossen.

Vergniugungsstatten werden ausgeschlossen, da durch diese in der Regel hohe Flachenumsatze und
hohe Gewinnmargen realisiert und im Vergleich zu anderen Nutzungen hdhere Mieten gezahlt
werden konnen. Dies kénnte zu einer Verdrangung der bestehenden Betriebe innerhalb des
Mischgebiets filhren. Insbesondere sollen nachteilige Veranderungen des Gebietscharakters, die
durch Vergnigungsstatten hervorgerufen werden koénnen (,trading down-Effekt”), vermieden werden.

Der bestehende Dachdeckerbetrieb an der Fehlingstrale Nr. 71/ 71b nutzt bereits heute
stadtische Flachen zu Lagerzwecken. Im Bebauungsplan werden diese Flachen sowie eine
kleinere Erweiterungsflache in Richtung Osten als Mischgebiet gesichert. Eine Vertraglichkeit
einer gewerblichen Nutzung auf diesen Flachen mit der angrenzenden neuen Wohnbebauung im
Norden sowie der bestehenden Bebauung im Siden (Mischgebiet) kann gewahrleistet werden
(vgl. Kap. 5.5).

5.2.1.5Nebenanlagen

Das stadtebauliche Erscheinungsbild entlang der Stral3e Steenkamp wird durch die in einer
Bauflucht errichteten, stralRenbegleitenden Gebaude gepragt. Wie auch an der Fehlingstraie
pragen grof3zugige, begriinte Vorgarten das Erscheinungsbild. Die Bebauung ist Teil eines
bestehenden stadtebaulichen Erhaltungsbereichs gemal § 172 BauGB (vgl. 2.4). Nebenanlagen,
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z.B. in Form von Schuppen oder Millstandorten, wirden zu einer Beeintrachtigung des
Stadtbilds fihren und werden daher zwischen der Stral3enverkehrsflache und den Uberbaubaren
Grundstucksflachen ausgeschlossen.

An der StralRe Am Fahrenberg wird das stadtebauliche Erscheinungsbild ebenfalls durch die auf
der nordlichen Seite befindliche Bebauung mit begrinten Vorgarten gepragt. Dieses
Erscheinungsbild soll fir die geplante Bebauung auf der sidlichen StraRenseite aufgegriffen und
fortgefihrt werden. Daher werden auch hier zwischen StraRenverkehrsflache und Uberbaubarer
Flache Nebenanlagen ausgeschlossen. Der Ausschluss dient daruber hinaus dem Schutz der
Baume, die gemal der Festsetzungen dieses Bebauungsplans Am Fahrenberg neu zu pflanzen
sind (vgl. Kapitel 6.6.1).

Der Vorplatz vor dem Denkmal des ehemaligen Autohauses an der StraRe Godewind soll von
Nebenanlagen freigehalten werden, um aus denkmalpflegerischen und stadtebaulichen Griinden
die freie Sicht vom Kurpark und von der StralRe Godewind auf das Denkmal zu erhalten. Hiervon
ausgenommen sind Aul3enbereiche von Schank- und Speisewirtschaften.

Der Ausschluss von Nebenanlagen wird im Bebauungsplan zum Erhalt bzw. Schutz des
Stadtbilds und aus denkmalpflegerischen Grinden getroffen. Auf den Grundsticksflachen
aulRerhalb der festgesetzten Ausschlussflachen sind Nebenanlagen allgemein zulassig, sodass
trotz dieser Festsetzungen ausreichend groRRe Flachen zur Unterbringung von Nebenanlagen
verbleiben.

5.2.2 Mal der baulichen Nutzung

Das MaR der baulichen Nutzung wird mittels der Festsetzung von Grundflachenzahlen (GRZ) als
Hochstmal, mittels Festsetzung von Geschossflachenzahlen (GFZ) bzw. Geschossflachen (GF)
als Hochstmal3, mittels Festsetzung der maximal zuldssigen Anzahl der Vollgeschosse und
mittels Festsetzung der maximal zuldssigen Hohen der Baukdrper bestimmt.

Hohenlage baulicher Anlagen/ festgelegte Gelandeoberflache

Da Teile des allgemeinen Wohngebiets Am Fahrenberg und des Sondergebiets
.Ferienwohnungen” unterhalb der hochwassersicheren Hohe von 3,50 m U NHN gelegen sind, ist
geplant, in Teilbereichen des allgemeinen Wohngebiets Am Fahrenberg und des Sondergebiets
.Ferienwohnungen” eine hochwassersichere Hohenlage durch Aufschittungen oder durch die
Ausbildung eines Sockelgeschosses herzustellen. Es ergibt sich somit eine hochwassersichere
Ho6he von ca. 6,00 m U NHN. Die Oberkante des Sockelgeschosses wird in dem mit ,(G)"
bezeichneten Bereich als neue festgelegte Geléandeoberflache i.S.d. LBO Schleswig-Holstein
verbindlich festgesetzt und ist damit Bezugshohe fir die zu errichtenden Vollgeschosse.

Im Bereich des ehemaligen Autohauses liegen der Vorplatzbereich auf ca. 2,35 m ( NHN und
das bestehende Erdgeschoss auf 2,50 m G NHN und damit im hochwassergefahrdeten Bereich.
Im Erdgeschoss wird hier das Wohnen durch Festsetzung ausgeschlossen, sodass keine
Konflikte mit dem Hochwasserschutz entstehen.

Hohe baulicher Anlagen, Geschossigkeit

Allgemeine Wohngebiete WA 1 und WA 2, Sondergebiet ,Ferienwohnungen*

Die zuladssige Hohe der Neubebauung soll sich an der bestehenden Bebauung nérdlich der
Stralle Am Fahrenberg orientieren. Dort sind im Bestand bis zu dreigeschossige Gebaude plus
ausgebautem Dachgeschoss vorhanden.
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Im Bereich des neu auszuweisenden allgemeinen Wohngebiets ,WA 1“ und des Sondergebiets
~Ferienwohnungen” soll aufbauend auf dem bereits angesprochenen eingeschossigen Sockel
eine maximal dreigeschossige Bebauung zugelassen werden. Unter Berlcksichtigung der
Oberkante des Sockelgeschosses als neu festgelegter Gelandeoberflache fur die Teile des
allgemeinen Wohngebiets mit der Bezeichnung ,WA 1“ und ,WA 2" sowie den westlichen, nicht-
Uberbaubaren Teil des Sondergebiets ,Ferienwohnungen® ergibt sich damit eine festzusetzende
Zahl von maximal drei zulassigen Vollgeschossen. Die maximal zuldssige Gebaudehdhe wird
dabei auf 16,00 m G NHN begrenzt.

In den Teilen des allgemeinen Wohngebiets mit der Bezeichnung ,WA 2 soll auf den Gebauden
jeweils ein zusatzliches Dachgeschoss als Staffelgeschoss zuldssig sein. Die maximal zuldssigen
absoluten Gebaudehéhen werden hier baukérperbezogen zwischen 19,00 m G NHN und 19,50 m
0 NHN festgesetzt. Bezogen auf die neu festgelegte Gelandeoberflache werden drei
Vollgeschosse und ein zusétzliches Staffelgeschoss als zuldssig festgesetzt. Das Dachgeschoss
ist als Nicht-Vollgeschoss auszubilden und soll aus stadtgestalterischen Griinden nach Westen,
Stden und Osten um mindestens 1 m und nach Norden um mindestens 2,5 m hinter der
GebdudeauRenwand des darunter liegenden Vollgeschosses zuriickzusetzen, um zur
gegeniberliegenden, niedrigeren Bebauung zu vermitteln (sog. Staffelgeschoss).

Die Bestandsbebauung noérdlich der Strale Am Fahrenberg weist in diesem Abschnitt
Traufhéhen zwischen 12,20 m U NHN und 16,25 m U NHN und Firsthéhen zwischen 17,40 m
NHN und 21,80 m U NHN auf. Die Neubebauung passt sich damit vertraglich in die bestehende
stadtebauliche Situation ein. Die Bebauung halt zudem gegenuber der bestehenden Bebauung
ndrdlich der Stralle Am Fahrenberg und an der FehlingstraRe einen ausreichenden Abstand ein,
der gewdhrleistet, dass die Bestandsgrundstiicke angemessen belichtet bleiben und dass von
der Neubebauung keine erdriickende Wirkung ausgenht.

Im Sondergebiet ,Ferienwohnungen” soll eine Neubebauung entstehen, die Teile des ehemaligen
Autohauses als Erdgeschoss bzw. Sockelgeschoss einbezieht, mit dartber liegenden drei
weiteren Geschossen. Fur die baulichen Anlagen im Sondergebiet ,Ferienwohnungen® ist die
Bezugshthe der bestehende Vorplatz mit einer Hohe von 2,35 U NHN, daher sind hier
Uberwiegend vier Vollgeschosse zulassig, wenngleich die maximale Héhe der Geb&dude sowohl
im allgemeinen Wohngebiet ,WA 1" und im Sondergebiet ,Ferienwohnungen® einheitlich mit
maximal 16,00 m & NHN festgesetzt ist.

Ruckwartig ist ein eingeschossiger, maximal 6,00 m hoher Gebaudeteil fir z.B. einen
Wellnessbereich vorgesehen.

Der vorgesehene neue Baukoérper im Mischgebiet Ml 1“ an der StraBe Godewind soll
dreigeschossig ohne zusatzliches Staffelgeschoss ausgebildet werden. Die maximal zulassige
Gebaudehbthe wird im Bebauungsplan mit 14,00 m (0 NHN festgesetzt. Das Gebaude nimmt die
Flucht der Hauptfassade des Bestandsgebaudes Godewind Nr. 6 auf. In Anlehnung an den dort
vorhandenen Vorbau soll auch das neue Gebaude die Mdglichkeit eines eingeschossigen,
maximal zwei Meter tiefen Vorbaus erhalten.

Sowohl die Neubebauung des ehemaligen Autohauses als auch die Vorplatzbebauung bleiben in
ihrer Hohe damit unterhalb der Bestandsbebauung an der Stralle Godewind, die in diesem
Bereich durch drei Vollgeschosse mit ausgebauten Dachgeschossen gekennzeichnet ist.

Aus Rulcksicht auf die benachbarte Wohnbebauung wird die Bauhohe der nordlichen
Erweiterungsflache des Mischgebiets mit der Bezeichnung ,MI 2* auf ein Geschoss und maximal
6,5 m U NHN begrenzt.

Hansestadt Lubeck, 5.610.2 Bereich Stadtplanung und Bauordnung 15



Begriindung Bebauungsplan 32.13.00 Godewind / Am Fahrenberg

In dem allgemeinen Wohngebiet mit der Bezeichnung ,WA 1“, im Sondergebiet ,Ferienwohnungen*
sowie in dem Mischgebiet mit der Bezeichnung ,MI 1 ist oberhalb des jeweils obersten
festgesetzten Vollgeschosses ein zuséatzliches Nicht-Vollgeschoss unzulassig. In den Gbrigen
Baugebieten ist oberhalb des obersten Vollgeschosses maximal ein zuséatzliches Staffelgeschoss
als Nicht-Vollgeschoss zulassig.

Dachform, Dachterrassen, Dachbegriinung

Die Gebaude im Bereich der allgemeinen Wohngebiete mit der Bezeichnung ,WA 1" und ,WA 2,
im Mischgebiet mit der Bezeichnung ,MI 1 und im Sondergebiet ,Ferienwohnungen* sollen mit
Flachdachern oder flach geneigten Dachern errichtet werden, da dies die Nutzung der
Dachflachen als Terrassen bzw. eine extensive Begrinung ermdéglicht. Die zu begriinenden
Anteile sind gesondert festgesetzt.

Um eine Zugénglichkeit der Dachflachen und ihre Nutzung als Dachterrassen sicherzustellen,
wird festgesetzt, dass die festgesetzten Geb&udehdhen in den allgemeinen Wohngebieten mit
der Bezeichnung ,WA 1 und ,WA 2* und im Sondergebiet ,Ferienwohnungen* — dort jedoch nur
innerhalb der mit ,(t)* bezeichneten Flachen - durch technische Aufbauten, Treppenhauser,
Aufzugsiuberfahrten und Dachaustritte um bis zu 2,50 m Uberschritten werden dirfen. Hierbei ist
aus stadtebaulichen und gestalterischen Griinden darauf zu achten, dass diese Bauteile
gruppiert angeordnet und gestalterisch zusammengefasst werden. Begehbare Dachterrassen mit
zugehorigen Austritten sind in den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung ,WA 1* und
WA 2“ nur auf dem Dach des jeweils obersten Vollgeschosses zulassig.

Auf dem Dach des im Sondergebiet ,Ferienwohnungen” zu errichtenden Geb&audes ist ebenfalls
eine teilweise Nutzung als Dachterrasse geplant. Aus stadtebaulichen und denkmalpflegerischen
Grinden soll dieser Bereich in Bezug auf das zu Uiberbauende Denkmal von den StraRen Am
Fahrenberg und Godewind so wenig wie mdglich einsehbar sein. Daher wird der Bereich, in dem
eine Dachterrassennutzung zulassig ist, zeichnerisch gesondert festgelegt (mit ,(t)* bezeichnete
Flache). Eine Dachterrassennutzung soll sich damit auf die nicht-einsehbaren, riickwartigen
Bereiche beschranken.

Weiterhin ist aus stadtebaulichen Griinden (Sichtbeziehung vom Kurpark) eine Dachterrassen-
nutzung in dem Mischgebiet mit der Bezeichnung ,MI 1* nicht zul&ssig.

Im weiteren Plangebiet sind begehbare Dachterrassen ausgeschlossen.
Erker/ Vorbauten

Aus stadtebaulichen Griinden sind im Sondergebiet ,Ferienwohnungen“ sowie in dem Mischgebiet
mit der Bezeichnung ,MI 1" Balkone und Erker nur innerhalb der festgesetzten Uberbaubaren
Grundstucksflachen zulassig. Die Baufenster sind hierfir ausreichend grof3 ausgewiesen. In den
Ubrigen Baugebieten richtet sich die Zuldssigkeit von Balkonen und Erkern auf3erhalb der
festgesetzten tiberbaubaren Grundsticksflachen nach den Bestimmungen der Landesbauordnung.

Terrassen

Mit Ausnahme der Fldchen zum Ausschluss von Nebenanlagen sind Terrassen in allen
Baugebieten auch aufRerhalb der Uberbaubaren Grundsticksflachen allgemein zulassig. Es
gelten die Bestimmungen der Landesbauordnung. Au3enbereiche flr gastronomische Nutzungen
und Wellnessnutzungen stellen keine Terrassen dar, fur diese Anlagen ist fiir das Sondergebiet
LFerienwohnungen” eine gesonderte Festsetzung zur allgemeinen Zulassigkeit getroffen worden.

Sondergebiet ,Parken/ Parkhaus*
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Ein mogliches Parkhaus soll maximal vier Parkgeschosse erhalten. Das unterste Parkgeschoss
soll auf dem Niveau des bestehenden Gelandes bzw. leicht unterhalb des bestehenden
Gelandes errichtet werden. Dariiber bauen zwei bzw. drei weitere Parkgeschosse auf. Ein
zusatzliches Parken auf dem Dach ist nicht vorgesehen, ein entsprechendes Staffel-
Parkgeschoss wird ausgeschlossen. Die maximal zulassige Gebaudehthe des Parkhauses wird
im Bebauungsplan mit 16,00 m G NHN festgesetzt. Die Firsththen der Bestandsbebauung am
Steenkamp betragen 18,50 m U NHN, sodass das Parkhaus niedriger ausfallen wird als die
Bestandsbebauung. Aufgrund der Topographie des Gelédndes, das zwischen Steenkamp und
heutiger Parkplatzflache um 2-3 m abfallt, und aufgrund des grof3en Abstands zwischen den
Bestandswohngebauden und dem Parkhaus, stellt sich die Gebdudehdhe des Parkhauses als
vertraglich dar. Insbesondere ist eine ausreichende Besonnung der Garten sichergestellt.
Gegenuber der Strale Am Fahrenberg wird das Parkhaus aufgrund der Topographie des
Gelandes nur wie zweigeschossig wirken.

Allgemeines Wohngebiet Steenkamp / Mischgebiet Fehlingstral3e

Fur die Baugebiete entlang des Steenkamps und der FehlingstraRe, die bereits im Bestand
bebaut sind, wird das Maf3 der baulichen Nutzung am Bestand orientiert festgesetzt.

Am Steenkamp werden dem Bestand entsprechend durchgangig zwei Vollgeschosse als zulassig
festgesetzt. An der Fehlingstrale/ Godewind werden dem Bestand entsprechend zwei
Vollgeschosse als zulassig festgesetzt. Damit wird auch der bestehenden stadtebaulichen
Erhaltungsverordnung Rechnung getragen, die den Erhalt der kleinteiligen Bebauung in diesem
Bereich zum Ziel hat.

Fur die Bestandsbebauung am Steenkamp und der FehlingstraRe ergibt sich keine Erfordernis
fur eine beschrankende Regelung zu Staffelgeschossen, hier sind Dach- und Staffelgeschosse
als Nicht-Vollgeschosse auch oberhalb der festgesetzten maximalen Vollgeschosse zulassig.

Grundflachenzahl (GRZ)

Im Bereich des allgemeinen Wohngebiets stdlich der Stralie Am Fahrenberg soll die Wohnbebauung
auf einem Sockelgeschoss errichtet werden, das als Garage sowie fir Nebenanlagen und
Lagerraume genutzt werden soll. Dieses Geschoss umfasst ca. 90 % des Baulands im allgemeinen
Wohngebiet. Es liegt unterhalb der neu festgesetzten Geléndeoberflache von 6,00 m U NHN.
Bauliche Anlagen unterhalb der Geldndeoberfliche sind gemal § 19 Abs. 4 Nr. 3 BauNVO bei der
Berechnung der GRZ mitzurechnen. Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass fir dieses Baugebiet
(WA 1%, WA 2“) eine hdhere GRZ von 0,9 zugelassen wird. Die hierdurch entstehende zusétzliche
Versiegelung wird durch eine intensive Begriinung der Geschossdecke kompensiert. Die tatsachliche
oberirdische GRZ betragt lediglich 0,4 und entspricht damit einer in allgemeinen Wohngebieten
Ublichen Bebauungsdichte.

Im Bereich des Sondergebiets ,Ferienwohnungen“ wird eine GRZ von 0,6 als Hdchstmald
festgesetzt. Fir die Gestaltung der Aul3enanlagen, des Vorplatzes, sowie zur Anordnung der
erforderlichen Stellplatze einschlie3lich ihrer Zufahrten ist es erforderlich, dass die zulassige
Grundflache bis zu einem Mal3 von 0,9 Uberschritten werden darf.

Fur das Sondergebiet ,Parken/ Parkhaus” wird eine GRZ von 0,6 festgesetzt. FUr Stellplatze,
Zufahrten oder Nebenanlagen ist gemaR § 19 Abs. 4 BauNVO eine Uberschreitung dieser
festgesetzten GRZ bis zu einer GRZ von 0,8 zuldssig, ohne dass es hierzu einer gesonderten
Festsetzung bedarf.

Fur das allgemeine Wohngebiet am Steenkamp wird eine Grundflachenzahl (GRZ) von 0,3 als
HochstmalR festgesetzt. Dies berlcksichtigt den Bestand zuziglich angemessener baulicher
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Erweiterungsmoglichkeiten. Fir Stellplatze, Zufahrten oder Nebenanlagen ist gemaf § 19 Abs. 4
BauGB eine Uberschreitung dieser festgesetzten GRZ bis zu einer GRZ von 0,45 zulassig.
Hierdurch ist sichergestellt, dass 55 % des Baulands unbebaut bleiben und mit hohem Griinanteil
gestaltet werden.

Die Grundstiicke im festzusetzenden Mischgebiet ,MI 2“ an der FehlingstraRe/ Godewind sind
unterschiedlich grof3 und in unterschiedlichem Maf3 Uberbebaut. Unter Beriicksichtigung der
bestehenden Strukturen und zukiinftiger Erweiterungsmadglichkeiten ist hier die Festsetzung einer
GRZ von 0,4 stadtebaulich angemessen und vertraglich. Insbesondere ist die Festsetzung dieser im
Vergleich zu der in § 17 BauNVO genannten Obergrenze von 0,6 etwas geringeren GRZ
stadtebaulich erforderlich, um die vorhandene Kleinteiligkeit der Bebauung im Sinne der bestehenden
stadtebaulichen Gestaltungssatzung auch fir die Zukunft zu sichern. Fir Stellplatze, Zufahrten oder
Nebenanlagen wird gemaf § 19 Abs. 4 BauGB eine Uberschreitung dieser festgesetzten GRZ bis zu
einer GRZ von 0,8 zugelassen. In dem als eingeschossig festgesetzten Teil des Mischgebiets ,MI 2*
sind Uberdachungen und Einhausungen von Lager- und Stellplatzflachen bis zu einer
Grundflachenzahl von 1,0 zuléssig, um hier eine immissionsschiitzende Uberdachung im Falle einer
Erweiterung des Dachdeckerbetriebs umsetzen zu kdnnen. Dies ist stéadtebaulich vertraglich, da die
Flachen von der Fehlingstral3e aus nicht einsehbar sind.

Geschossflachenzahl

Fur das Sondergebiet ,Ferienwohnungen” wird eine hdchstzuldassige Geschossflachenzahl (GFZz)
von 1,3 festgesetzt. Fir das allgemeine Wohngebiet am Steenkamp wird eine zulassige GFZ von
0,6 festgesetzt, dies entspricht einer zweigeschossigen Bebauung bei einer ausnutzbaren GRZ
von 0,3. Fur das Mischgebiet an der Fehlingstra3e/ Godewind wird eine GFZ von 0,8 (entspricht
einer zweigeschossigen Bebauung) festgesetzt. Beim Sondergebiet ,Parken/ Parkhaus” ist eine
Festsetzung einer GFZ nicht erforderlich.

Geschossflache

Fiur die allgemeinen Wohngebiete mit der Bezeichnung ,WA 1 und ,WA 2¢ gilt, dass die
Hochbauten auf einem eingeschossigen Sockelgeschoss errichtet werden sollen, dessen
Oberkante gleichzeitig als neue mafgebliche Gelandeoberflache (Bezeichnung ,(G)*) festgesetzt
wird. Entsprechend sind bei der Berechnung der zuldssigen Geschossflache nur die oberirdischen
Vollgeschosse anzusetzen, da dass Sockelgeschoss nicht als oberirdisches Geschoss, sondern
als Kellergeschoss gilt. Uber die festgesetzte Geschossfliche hinaus sind im allgemeinen
Wohngebiet mit der Bezeichnung ,WA 2* weitere Flachen im Staffelgeschoss zul&ssig.

5.2.3 Bauweise und Uberbaubare Grundstiicksflachen

Fur das am Steenkamp festzusetzende allgemeine Wohngebiet ,WA 3" und die stra3enseitigen
Bereiche des Mischgebiets ,MI 2“ an der FehlingstralRe/ Godewind gilt die offene Bauweise. Die
Gebéaude sind mit seitlichem Grenzabstand, der in der Landesbauordnung geregelt ist, zu
errichten. Ziel ist die Sicherung des bestehenden, aufgelockerten Stral3enbilds. Fiur die Gbrigen
Baugebiete ist die Festsetzung einer Bauweise stadtebaulich nicht erforderlich bzw. wird durch
baukoérperahnliche Festsetzungen vorgegeben. Mit Ausnahme der Bebauung am Steenkamp, die
aufgrund ihrer besonderen stadtebaulichen Gestalt baukérperbezogen gesichert werden soll,
werden die Uberbaubaren Grundstiicksflachen in den bestandsiiberplanenden Bereichen und im
Sondergebiet ,Parken/ Parkhaus" als Flachenausweisungen festgesetzt. An der Fehlingstral3e
orientiert sich die straRenseitige Baugrenze an der Bestandsbebauung. Entlang des Steenkamps
wird eine Baulinie festgesetzt. Im Bereich der stadtebaulichen Erhaltungssatzung (Steenkamp,
FehlingstralRe) soll die stadtebaulich pragnante, stralRenbegleitende Bebauung auch bei Ersatz-
und Neubauten wieder aufgegriffen werden und so das vorhandene stadtebauliche
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Erscheinungsbild erhalten werden. Die begriinte Vorgartenzone wird durch eine Festsetzung zum
Ausschluss von Nebenanlagen gesichert.

Fur die neu zu bebauenden Flachen im Sondergebiet ,Ferienwohnungen“ und in den
allgemeinen Wohngebieten ,WA 1" und ,WA 2" erfolgt eine baukdrperdhnliche Festsetzung, um
den insbesondere auf das Denkmal und die Topographie abgestimmten stadtebaulichen Entwurf
einer aufgelockerten Bebauung umzusetzen.

5.2.4 Abweichendes Mal} der Abstandsflachen

Um die stadtebaulich gewilinschte einheitliche bauliche Struktur entlang der StralBe Am
Fahrenberg zu sichern, werden im allgemeinen Wohngebiet mit der Bezeichnung ,WA 2“
baukérperahnliche Abgrenzungen der tGberbaubaren Grundstiicksflachen vorgenommen. Hierbei
werden die nach 8 6 Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO S-H) vorgeschriebenen
Abstandsflachen in diesen Bereichen unterschritten. Die baukdrperdhnliche Festsetzung stellt
damit eine Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB dar. Die Unterschreitung der nach
Landesbauordnung erforderlichen Abstandsflachen auf ein Maf3 von mindestens 0,3 H wird auch
durch textliche Festsetzung gesichert. Ein Abstand von 7 Metern wird zwischen den Gebauden
mindestens eingehalten. Da davon auszugehen ist, dass die betroffenen Fassaden uberwiegend
fensterlos oder mit nur wenigen Fenstern errichtet werden, sind Beeintrdchtigungen der
Belichtung nicht zu erwarten. Der Brandschutz kann ebenfalls sichergestellt werden. Die
Zuldssigkeit des abweichenden Abstandsflaichenmalles bezieht sich nur auf die Gebaude
innerhalb der allgemeinen Wohngebietes mit der Bezeichnung ,WA 2" untereinander, nicht im
Verhéaltnis zu benachbarten Bauflachen, so sind bspw. gegeniiber dem Baugebiet WA 1 die
Abstandsflachen nach LBO S-H einzuhalten.

5.3 ErschlieRung

5.3.1 Anbindung an 6ffentliche StralRenverkehrsflachen

Das Plangebiet ist Uber die StralRen Am Fahrenberg, Godewind, Fehlingstral3e und Steenkamp
erschlossen. Die StraBe Am Fahrenberg ist Uber die Stralle Moorredder (K28) und den
Gneversdorfer Weg (B 75) an das Uberértliche StralRennetz angebunden.

Die Nutzungen im allgemeinen Wohngebiet sldlich der Strale Am Fahrenberg und im
Sondergebiet ,Ferienwohnungen“ werden fir Kfz (Uber einen neu zu errichtenden
ErschlieBungsweg, der auch als Zufahrt zum Parkhaus/ Parkplatz sowie zum Blockheizkraftwerk
dient, sowie Uber eine weitere Zufahrt von der StraRe Am Fahrenberg aus erschlossen. Eine Kfz-
ErschlieBung von der StraRe Godewind aus ist nicht vorgesehen.

Die Parkflachen im Sondergebiet ,Parken/ Parkhaus" werden Uber die bestehende Zufahrt von
der Stralle Am Fahrenberg aus bzw. Uber den neu zu errichtenden ErschlieBungsweg
angebunden; die Ausfahrt soll zur Stral3e Am Fahrenberg erfolgen.

Die Leistungsfahigkeit der &auBBeren ErschlieBung wurde durch eine verkehrstechnische
Untersuchung (Hoeger & Partner, 2014) Uberprft. Im Ergebnis fihren die geplanten Nutzungen,
insbesondere auch die Parkhausnutzung, zu keinen relevanten Qualitdtseinbuf3en auf den
angrenzenden Stral3enzigen und Knotenpunkten. Die Verkehre kdnnen vertraglich abgewickelt
werden.

Die Nebenflachen (Gehwege) entlang der Straen im Plangebiet sind ausreichend dimensioniert.
Erweiterungen werden nicht erforderlich. Radwege sind aus verkehrlicher Sicht nicht erforderlich.

Hansestadt Lubeck, 5.610.2 Bereich Stadtplanung und Bauordnung 19



Begriindung Bebauungsplan 32.13.00 Godewind / Am Fahrenberg

5.3.2 Anbindung an den 6ffentlichen Nahverkehr (OPNV)

Das Plangebiet ist Uber den in rund 150 m Entfernung gelegenen Bahnhof Libeck-Traveminde
Strand an das Schienennetz und Uber die Haltestellen Fehlingstralle, Am Fahrenberg und den
Strandbahnhof an diverse Linien des stadtischen Linienbusverkehrs angebunden. Die OPNV-
ErschlieBung genlugt den Standards des aktuell giltigen Regionalen Nahverkehrsplans der
Hansestadt Lubeck (3. RNVP-HL).

5.3.3 Innere ErschlieBung, Geh- und Fahrrechte

Die Erschlie3ung der Garagen und Stellplétze fir das allgemeine Wohngebiet sidlich der Stral3e
Am Fahrenberg und das Sondergebiet ,Ferienwohnungen* erfolgt tiber den neu zu errichtenden
ErschlieBungsweg auf dem Flurstiick 113.

Das Blockheizkraftwerk der Stadtwerke Lubeck, die Stellplatze des Hotels Landhaus Bode und
die Betriebsflachen des Dachdeckerbetriebs Fehlingstraf3e 71/71b werden ebenfalls tUber diesen
neu zu errichtenden ErschlieBungsweg erschlossen. Durch die Festsetzung von Geh- und
Fahrrechten wird die ErschlieBung im Bebauungsplan gesichert.

Weitere Geh- und Fahrrechte wurden westlich und stdwestlich des Blockheizkraftwerks in den
Bebauungsplan aufgenommen, um die Belieferung und Wartung des Blockheizkraftwerks, die
Betriebsverkehre des Dachdeckerbetriebs, die Zuwegung zu Parkplatzen im Sondergebiet
.Parken/ Parkhaus” und die Andienung der privaten Stellplatze sicherzustellen. In der
Dimensionierung wurden ebenfalls die Belange der Feuerwehr berilicksichtigt.

5.3.4 Stellplatze, Fahrradstellplatze

Die geplanten offentlichen Parkplatzflachen sollen ausschlieflich tber die StraRe Am Fahrenberg
erschlossen werden. Der Bebauungsplan schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir
einen Parkplatz oder ein Parkhaus mit bis zu 350 offentlichen Parkplatzen auf bis zu vier
Parkebenen.

Fur die geplanten Geschosswohnungen und Ferienwohnungen ist die Errichtung eines
eingeschossigen Garagengeschosses mit ca. 100 privaten Stellplatzen geplant. Die Erschlielung
ist Uber einen neu zu errichtenden ErschlieBungsweg, der von der Stralle Am Fahrenberg
ausgeht, vorgesehen. Eine weitere Zufahrt ist weiter Ostlich an der StralBe Am Fahrenberg
geplant. Die Bereiche der Zufahrten kénnen der Planzeichnung enthommen werden.

Sowohl im o6ffentlichen Parkhaus (Sondergebiet ,Parken/ Parkhaus®) als auch in der Garage des
allgemeinen Wohngebiets bzw. des Sondergebiets ,Ferienwohnungen* ist die Unterbringung von
Fahrradstellpléatzen in ausreichender Zahl méglich.

Im Bebauungsplan wird festgesetzt, dass Stellplatze und Garagen nur innerhalb der
Uberbaubaren Grundsticksflachen und in gesondert hierfir ausgewiesenen Flachen zulassig
sind. Die Festsetzung dient der Sicherung eines aufgelockerten Siedlungsbilds, das vom
Strallenraum aus nicht durch Stellplatze, Garagen und Carports dominiert werden soll.

Die fur Stellplatze vorgesehenen bzw. erforderlichen Flachen werden, sofern sie auf3erhalb
Uberbaubarer Grundstiicksflachen liegen, im Bebauungsplan zeichnerisch gesondert festgesetzt.

An der StraRe Steenkamp erfolgt das Parken im Offentlichen StraRenraum. Aus
stadtgestalterischer Sicht (stadtebaulicher Erhaltungsbereich) sollen hier zukinftig vor und
zwischen den Gebauden keine offenen Stellplatze neu angelegt werden.
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5.3.5 Ver- und Entsorgung; Leitungsrechte

Der Bebauungsplan setzt die Flache des Blockheizkraftwerks als Flache fur Ver- und
Entsorgungsanlagen fest.

Nebenanlagen zur Versorgung des Plangebiets mit Energie und Wasser sowie zur
Abwasserentsorgung konnen gemafl § 14 (2) BauNVO in den Baugebieten ausnahmsweise
zugelassen werden, ohne dass es hierzu einer besonderen Festsetzung bedarf.

Energie- und Trinkwasserversorgung

Anschlussleitungen fir die Trinkwasser- und Stromversorgung sowie Gasleitungen sind in den
umliegenden StralRen vorhanden.

Samtliche Leitungen zur Wasser- und Energieversorgung sind fur die neu zu bebauenden
Bereiche des Plangebiets neu zu verlegen.

Fernwarme

Ein Anschluss der Neubebauung an das im Plangebiet vorhandene BKHW bzw. das
Nahwarmenetz der Stadiwerke Liubeck ist grundsatzlich beabsichtigt und wird im weiteren
Bauleitplanverfahren gepruft.

Im Plangebiet verlauft eine Fernwarmeleitung, die im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans
verlegt werden muss. Die Leitung soll zukiinftig vom BHKW aus in Richtung Am Fahrenberg und
dort parallel zur StralBe Am Fahrenberg auf privatem Grund gefuhrt werden. Hierflr wird ein
entsprechendes Leitungsrecht (,GFL 2“) im Bebauungsplan festgesetzt. Die Leitung darf nicht
uberbaut werden.

Elektrizitat

Zwischen dem Blockheizkraftwerk der Stadtwerke Lubeck und den Strallen Steenkamp bzw.
FehlingstraRe verlaufen im Bestand Elektrizitatsleitungen, die Uber ein Leitungsrecht (,GFL4")
gesichert werden. Die Schutzstreifenbreite betragt 2,0 m.

Schmutz- und Regenwasserentsorgung

Die Schmutzwasser- und Regenwasserbeseitigung erfolgt durch die Entsorgungsbetriebe der
Hansestadt Libeck.

Die Kanalisation im Bereich des Plangebiets wird derzeit vom Mischsystem auf das Trennsystem
umgestellt. Die StraBe Am Fahrenberg besitzt derzeit noch eine Mischwasserkanalisation.
Sobald in dieser StralRe eine Regenwasserleitung neu verlegt ist (geplanter Beginn der
Baumalnahmen Ende 2015), kann auf die das Plangebiet querende, in Richtung Kurpark
verlaufende Regenwasserleitung DN 700 teilweise verzichtet werden. Nach Fertigstellung der
Regenwasserleitung Am Fahrenberg kann das Teilstick ,Steenkamp - Heizwerk" stillgelegt
werden. Der verbleibende 6stliche Teil des Regensiels soll weiterhin als offentliche Leitung zur
Ableitung des Niederschlagswassers aus dem Plangebiet genutzt werden. Im Bebauungsplan
wird hierfir ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (“GFL 3) mit 3,5 m Breite zugunsten der
Entsorgungsbetriebe Lubeck festgesetzt. Die Leitung darf nicht Uberbaut werden.

Im Generalentwasserungsplan der Hansestadt Lubeck ist die Flache mit einem Abflussbeiwert
von 0,85 berilcksichtigt. Unter Berilcksichtigung der festzusetzenden GRZ kann das
Niederschlagswasser ohne Rickhaltung abgeleitet werden.

Auch eine Vorreinigung des Regenwassers ist nicht erforderlich. Fir ein Parkhaus muss im Zuge
der Genehmigungsplanung eine Vorreinigung gepruft werden.
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Abfallentsorgung

Die Abfallentsorgung erfolgt durch die Entsorgungsbetriebe Libeck. Die Behélter sind am Tage
der Abfuhr an der 6ffentlichen Straf3e bereitzustellen.

5.4 Grin, Natur und Landschaft

5.4.1 Festsetzungen flur das Anpflanzen von Baumen und Strauchern

In den neu zu bebauenden Bereichen des Plangebiets werden verschiedene Flachen zur
Anpflanzung von Baumen, Strauchern und Gehdlzen festgesetzt. Die Anpflanzflachen sind in der
Planzeichnung zeichnerisch abgegrenzt.

Entlang der Stral3e Am Fahrenberg sind auf den mit ,(a)" bezeichneten Flachen mindestens 15
mittel- bis grof3kronige, einheimische Laubbaume neu zu pflanzen. Hiermit kann ein Teilausgleich
fur die im Plangebiet zu fallenden Baume geschaffen werden und eine straRenbegleitende
Begriinung sichergestellt werden. Die Badume sind in einem maximalen Abstand von 15 m zu
pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang von neu angepflanzten Baumen sind
diese gleichwertig zu ersetzen.

Auf der mit ,(b)" bezeichneten Flache entlang des privaten ErschlieBungswegs sind
mind. 7 mittel- bis gro3kronige, einheimische Laubb&ume neu zu pflanzen. Hiermit wird eine
angemessene Begriinung entlang des privaten ErschlieBungswegs erreicht.

Westlich des Sondergebiets ,Parken/ Parkhaus® soll gegeniiber dem bestehenden Wohngebiet
am Steenkamp entlang der gesamten Grundstlicksgrenze eine umfangreiche Eingriinung mit
standortgerechten, ortstypischen Baum-, Strauch- und Heckenarten erfolgen.

Zudem sollen in dieser Flache mind. 10 saulenférmige Laubbaume gepflanzt werden (in der
Planzeichnung mit ,(c)" bezeichnete Flachen).

Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete mit der Bezeichnung ,WA 1 und ,WA 2“ sind mind.
250 Ifm Laubholzhecken zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

Im Ubergangsbereich zwischen dem im allgemeinen Wohngebiet ,WA 1“ und im Sondergebiet
.Ferienwohnungen“ anzulegenden Garagengeschoss zu den tiefer liegenden, sudlich
angrenzenden Flachen (in der Planzeichnung mit ,(d)" bezeichnete Flachen) soll eine Eingriinung
mit standortgerechten, ortstypischen Baum-, Strauch- und Heckenarten erfolgen. In dieser Flache
sind zudem mind. 5 mittelkronige, einheimische Laubbaume zu bertcksichtigen.

Im Sondergebiet ,Ferienwohnungen® sind zur grinen Gestaltung des Vorplatzes mind. 3
mittelkronige, einheimische Laubbaume zu pflanzen.

5.4.2 Festsetzungen fir den Erhalt von Baumen und Strauchern

Zum Schutz des Stadtbilds sowie zum Erhalt der 6kologischen Funktion wird im nordwestlichen
Bereich des Plangebiets, an der Ecke Steenkamp/ Am Fahrenberg, eine Flache zum Erhalt von
Baumen und Strauchern festgesetzt.

Weiterhin werden drei ortshildpragende Baume an der Ecke Am Fahrenberg/ Godewind zum
Erhalt festgesetzt.
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Die gekennzeichneten Einzelbaume sowie der flachig festgesetzte Baum- und Gehdélzbestand sind
zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind Baume und Gehdlze gleichwertig zu
ersetzen.

5.4.3 Flachen und Malnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur-
und Landschaft

Im Plangebiet sind — mit Ausnahme des Sondergebiets ,Parken/ Parkhaus* - zur Férderung der
Grundwasserneubildung und zur Minderung des Oberflachenwasserabflusses Wegeflachen
sowie Stellplatzanlagen im Sinne des § 19 Abs. 4 Nr. 1 BauNVO (Stellplatze, Zufahrten etc.) mit
wasser- und luftdurchlassigen Beldgen herzustellen (wassergebundene Bauweise, Pflaster mit
hohem Fugenanteil u.a.).

Zur Forderung des Kleinklimas und zur Minderung des Oberflachenwasserabflusses sind in den
neu zu bebauenden Bereichen des Plangebiets Dachbegriinungen vorzusehen:

¢ In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung ,WA 1 und ,WA 2“ sind die
Dachflachen der obersten Geschosse als Flachdacher oder flach geneigte Dacher
herzustellen und zu mindestens 50 vom Hundert mit einem mindestens 8 cm starken
durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und zu begriinen.

e Im Sondergebiet ,Ferienwohnungen” sind die Dachflachen der obersten Geschosse als
Flachdacher oder flach geneigte Dacher herzustellen und zu mindestens 40 vom Hundert
mit einem mindestens 8 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und
Zu begrinen.

¢ Im Sondergebiet ,Parken/ Parkhaus" und im Mischgebiet mit der Bezeichnung ,MI 1* sind
die Dachflachen der obersten Geschosse als Flachdacher oder flach geneigte Déacher
herzustellen und zu mindestens 80 vom Hundert mit einem mindestens 8 cm starken
durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und zu begrtinen.

¢ In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung ,WA 1“ und ,WA 2“ und im
Sondergebiet ,Ferienwohnungen” ist die mit ,(G)“ bezeichnete Flache zu mindestens 80
vom Hundert mit einer im Mittel 50 cm starken vegetationsfahigen Uberdeckung zu
versehen und zu begriinen.

5.5 Immissionsschutz

Das Plangebiet ist potenziell durch Verkehrslarmimmissionen (umgebende Straen, Bahnlinie
Libeck - Traveminde Strand) und durch Immissionen bestehender Handwerksbetriebe
(FehlingstraBRe) und Beherbergungsbetriebe (Fehlingstralle) beeintréchtigt. Vom Betrieb des
geplanten Parkhauses und der Zufahrt zur Tiefgarage gehen selbst Emissionen aus.

In dicht besiedelten Raumen wie der Hansestadt Libeck sind situationsbedingt erhebliche
Larmvorbelastungen vorhanden, welche die Planung von schutzbedirftigen Nutzungen
erschweren. Dies gilt auch fir den Standort Godewind/ Am Fahrenberg, der durch
Larmimmissionen insbesondere des StraRenverkehrs, eines Blockheizkraftwerks und
angrenzender gewerblicher Nutzungen vorbelastet ist.

Der Bebauungsplan 32.13.00 betrifft eine MaRnahme der Innenentwicklung im bestehenden
Siedlungsgeflige. Planerisches Ziel ist die Nachnutzung einer brachgefallenen Gewerbeflache
(ehem. Autohaus) und die Nachverdichtung einer bislang untergenutzten stadtischen
Parkplatzflache fir Wohnnutzungen, Fremdenbeherbergung und als Parkhaus. Fir eine solche
Nutzung des Standorts sprechen sowohl die Néhe zum Kurgebiet, zum Strand und zum
Traveminder Zentrum, die gute Infrastruktur im Umfeld (sowohl Einzelhandel als auch
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medizinische und soziale Infrastruktur) als auch die Verkehrsanbindung (Strandbahnhof, OPNV
und Stral3ennetz).

Trotz der Vorbelastungen besteht daher ein berechtigtes Interesse, hier neue Baugebiete auch
fur z.T. schutzbedurftige Nutzungen auszuweisen.

Gemal 8 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB sind im Plangebiet gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse zu
gewadhrleisten. Gleichzeitig darf die neu entstehende schutzbediirftige Bebauung bestehende
Nutzungen in ihrer Umgebung (Blockheizkraftwerk, Gewerbebetriebe) nicht einschranken. Nach
dieser Mal3gabe sind Moglichkeiten des Immissionsschutzes zu prifen.

Fur das Plangebiet wurde im Jahr 2014 eine schalltechnische Untersuchung durch das ALN
Akustik Labor Nord durchgefuhrt.

Verkehrslarm

Auf das Plangebiet wirken Larmimmissionen der umliegenden StraBenziige und Knotenpunkte
(u.a. Moorredder, Am Fahrenberg, Godewind, Fehlingstrafl3e und Steenkamp) ein.

Aufgrund der Nahe zum Bahnhof Travemiinde-Strand wurden auch mdgliche Immissionen des
Schienenverkehrs mit dem Prognosehorizont 2025 berticksichtigt.

Weiterhin wurde ein Betrieb des geplanten neuen 6ffentlichen Parkhauses mit 350 Parkplatzen in
die Berechnung der Verkehrsgerausche eingestellt. Auch ein offener Parkplatz oder eine
Parkpalette sind mdglich.

Die Beurteilung der Verkehrslarmimmissionen erfolgte anhand der in der DIN 18005 Teil 1
~Schallschutz im Stadtebau“ festgelegten Orientierungswerte.

Im Ergebnis stellt der Gutachter fest, dass in einem rund 8 m tiefen Streifen entlang der StralRen
Am Fahrenberg und Godewind die Orientierungswerte der DIN 18005 uberschritten werden.

An den zur Stral3e Am Fahrenberg zugewandten Baugrenzen werden bei freier Schallausbreitung,
d.h. ohne Berlcksichtigung geplanter Geb&ude, Beurteilungspegel von bis zu 67 dB(A) am Tage
und bis zu 56 dB(A) in der Nacht prognostiziert, d.h. Uberschreitungen von bis zu 12 dB gegeniiber
den fur allgemeine Wohngebiete geltenden Orientierungswerten von 55 dB(A) tags und 45 dB(A)
nachts.

In den Ubrigen als allgemeine Wohngebiete oder Sondergebiet ,Ferienwohnungen* festzusetzenden
Bereichen sind mit Beurteilungspegeln bis zu 60 dB(A) am Tage und bis zu 50 dB(A) in der Nacht
ebenfalls Uberschreitungen der Orientierungswerte festzustellen. Die Larmbelastung bewegt sich
damit noch im Rahmen der in der 16. BImSchV festgelegten Immissionsgrenzwerte von 59 dB(A)
tags und 49 dB(A) nachts.

An der StralRe Godewind ist mit prognostizierten Beurteilungspegeln von bis zu 68 dB(A) am
Tage und bis zu 58 dB(A) in der Nacht eine Uberschreitung der Orientierungswerte fir
Mischgebiete um bis zu 8 dB tags/nachts mdglich. In den lGbrigen Bereichen der festzusetzenden
Mischgebiete konnen die Orientierungswerte der DIN 18005 eingehalten werden.

Die prognostizierten Beurteilungspegel liegen unterhalb der Schwelle zur
Gesundheitsgefahrdung. Dennoch  werden zur Minderung der Beeintrachtigungen
SchutzmalRnahmen erforderlich. Aktive SchallschutzmalBnahmen wie Schallschutzwéande
scheiden aufgrund der stadtebaulichen Situation (verdichteter Stadtraum, Platzmangel, Hohe der
zu schiutzenden Geb&dude, gestalterische Aspekte) aus. Der erforderliche Schallschutz kann
durch passive MaRnahmen am Gebdaude, insbesondere durch besondere Fensterkonstruktionen,
sichergestellt werden. Zu beriicksichtigen ist ferner, dass die Schallimmissionsprognose mit einer
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freien Schallausbreitung gerechnet hat und die geplanten Gebaude nicht bertcksichtigt hat. In
der Umsetzung der Planung ist zu erwarten, dass durch die Bebauung entlang der Strallen Am
Fahrenberg und Godewind eine gewisse abschirmende Wirkung fir die dahinter liegende
Bebauung erzielt werden kann; mindestens aber wird so je Gebaude eine dem Larm abgewandte
Gebaudeseite entstehen kénnen. In der Umsetzung der Planung ist es dann mdglich, besonders
schutzbedirftige Raume wie SchlafrAume oder auch AufRRenwohnbereiche (Géarten, Balkone)
bevorzugt zu dieser larmabgewandten Seite anzuordnen. Werden Auf3enwohnbereiche von
Wohnungen larmzugewandt orientiert, so sind bauliche SchallschutzmalBnahmen wie verglaste
Loggien oder Wintergarten mit teilgetffneten Bauteilen vorzusehen.

Die Dimensionierung des passiven Schallschutzes erfolgt durch Festsetzung von
Larmpegelbereichen gem&afl DIN 4109, Schallschutz im Hochbau. In den Larmpegelbereichen
gelten besondere Anforderungen an die Luftschalldammung von AuRenbauteilen. Fir die zu
bebauenden strallennahen Bereiche (Am Fahrenberg, Godewind) wird Larmpegelbereich IV
festgesetzt. In den tbrigen Bereichen des Plangebiets ergibt sich Larmpegelbereich Il bis II.

Die Baugrenzen wurden in der Uberarbeitung des Bebauungsplanentwurfs nach Erstellung des
Schallgutachtens soweit zuriickgenommen, dass keine Gebaude mehr innerhalb des ermittelten
Larmpegelbereichs V liegen. Auf eine Festsetzung kann daher verzichtet werden.

Die schalltechnischen Anforderungen an AuRenbauteile fur den Larmpegelbereich Il werden
durch Ubliche Bauweise (in Verbindung mit Warmeschutzvorschriften) erfillt; schalltechnische
Festsetzungen sind fur diesen Bereich nicht erforderlich. Fur die tbrigen Larmpegelbereiche
werden die Anforderungen an die Luftschallddmmung der AuRRenbauteile konkret festgesetzt.

Fir zum Schlafen genutzte Raume im Larmpegelbereich 1l bis IV sind schallgedampfte
Liftungselemente vorzusehen, wenn der notwendige Luftaustausch wéahrend der Nachtzeit nicht
auf andere Weise sichergestellt werden kann.

Das Schallddmm-Mal3 des gesamten Aulienbauteils aus Wand/ Dach, Fenster, Liftungselement
R'w,res muss den Anforderungen nach DIN 4109 entsprechen.

Im Baugenehmigungsverfahren ist die Eignung der gewahlten Konstruktion fir die Anforderungen
des jeweiligen Larmpegelbereichs nach den Kriterien der DIN 4109 nachzuweisen.

Fir larmzugewandte Geb&udefassaden im Larmpegelbereich Il gelten folgende Anforderungen
an die schalltechnischen Eigenschaften der Gesamtkonstruktion (Wand, Dach, Fenster, Luftung)
von Gebauden: Die AuBenbauteile (AuRenwénde, Dacher, Fenster, Luftungen) von
Bettenraumen sind so auszufiihren, dass mindestens das erforderliche bewertete resultierende
Schalldammmalf} R'w,res von 35 dB (nach DIN 4109, Schallschutz im Hochbau) erreicht wird.
Die Aulenbauteile von Blrordumen sind so auszufiihren, dass mindestens das erforderliche
bewertete resultierende SchallddmmmalR R’'w,res von 30 dB erreicht wird. Fur den
Larmpegelbereich IV ergeben sich hthere Anforderungen, die gesondert festgesetzt sind.

Die genannten Anforderungen an die Luftschalldammung der AuRenbauteile sind in Abhangigkeit
vom Verhéltnis der gesamten Aufllenflache eines Raums zur Grundfliche des Raums nach
Tabelle 9 DIN 4109 ggf. zu erhéhen oder zu mindern. Die Anforderungen an Fenster sind in
Abhangigkeit von Fensterflachenanteil und bewertetem Schalldamm-MalR der Wand der Tabelle
10 der DIN 4109 zu entnehmen.

In den festgesetzten Larmpegelbereichen sind fur Fenster von Schlafraumen schallgedampfte
Laftungen vorzusehen, sofern der notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf eine andere,
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik geeignete Weise sichergestellt werden
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kann. Durch Schalllbertragung tber Luftungselemente darf das resultierende Schallddmm-Maf3
R'w,res fur das AulRenbauteil nicht unterschritten werden.

Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines
Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsachlichen Larmbelastung geringere
Anforderungen an den Schallschutz resultieren.

Gewerbeldrm

Auf die bestehenden und geplanten schutzbedirftigen Nutzungen im Plangebiet (Wohnnutzungen
in den allgemeinen Wohngebieten, im Sondergebiet ,Ferienwohnungen® und im Mischgebiet)
wirken Immissionen bestehender Gewerbebetriebe sowie eines Blockheizkraftwerks ein.

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung (ALN Akustik Labor Nord, 2014) wurden die
im Plangebiet an maf3geblichen Immissionsorten schutzbedirftiger Nutzungen zu erwartenden
Beurteilungspegel prognostiziert. Mit dem Ziel der Ermittlung realistischer Annahmen wurde eine
Betriebsbefragung der Gewerbebetriebe ,Landhaus Bode", FehlingstraBe Nr. 67 und
Dachdeckerbetrieb Thiele & S6hne, Fehlingstrale Nr. 71, vorgenommen. Fur das BHKW lagen
Angaben der Stadtwerke Libeck vor, zudem erfolgte im September 2014 eine erneute
gutachterliche Untersuchung durch das Buiro ALN.

Gewerbebetriebe

Fur den Tagzeitraum wurden keine Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Larm
berechnet. Dies gilt auch fur mégliche kurzzeitige Gerduschspitzen. Schallschutzmaf3nahmen
werden daher nicht erforderlich.

An dem dem Dachdeckerbetrieb Fehlingstrale Nr. 71/ 71b unmittelbar gegeniberliegenden
Immissionsort im allgemeinen Wohngebiet WA 1 wird der Richtwert am Tage im Bestand zwar
ausgeschopft, ein schalltechnischer Konflikt besteht derzeit jedoch nicht.

Der Dachdeckerbetrieb, der bereits heute Teile des stadtischen Grundstiicks zu Lagerzwecken
nutzt, strebt eine geringfligige Erweiterung an. Im Bebauungsplan werden das derzeitige
Betriebsgrundstiick sowie eine kleinere Erweiterungsflache in Richtung Osten als Mischgebiet
gesichert.

Sofern hier eine Erweiterung des Dachdeckerbetriebs umgesetzt wird, ist im Zuge des
Baugenehmigungsverfahrens durch den Antragsteller nachzuweisen, dass eine schalltechnische
Vertraglichkeit mit der angrenzenden neuen Wohnbebauung im Norden sowie der bestehenden
Bebauung im Sidden (Mischgebiet) gewahrleistet ist. Dies ist hach Einschitzung der Hansestadt
Lubeck der Fall, sofern weiterhin, wie im Bestand, kein Nachtbetrieb (22-6 Uhr) erfolgt.
Erforderlichenfalls wird der Antragsteller verpflichtet, flir ausreichenden aktiven Schallschutz
(Wande, Uberdachungen, Einhausungen) auf dem eigenen Grundstiick zu sorgen.

In den festgesetzten Mischgebieten kdnnten sich zukinftig weitere Gewerbebetriebe ansiedeln.
Fur sie gilt ebenfalls, dass sie das benachbarte Wohnen nicht wesentlich stéren dirfen bzw.
selbst fur einen ausreichenden Schallschutz sorgen mussen.

Insofern ist durch mdgliche zusétzliche Gewerbebetriebe im Mischgebiet insgesamt keine
erhebliche Verschlechterung der Immissionssituation zu erwarten. Im Mischgebiet gilt
insbesondere das Gebot der gegenseitigen Riicksichthahme.

Blockheizkraftwerk

Fur die Immissionsorte in dem an der Stralle Steenkamp festzusetzenden allgemeinen
Wohngebiet werden - bei Berticksichtigung des derzeitigen Betriebs des Heizkraftwerks - nachts
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Uberschreitungen der Richtwerte der TA Larm von 7 - 8 dB prognostiziert. Am Tage treten keine
Uberschreitungen auf. An den néchstgelegenen Immissionsorten der geplanten Neubebauung im
allgemeinen Wohngebiet ,WA 1" ist tags mit Richtwertiiberschreitungen von 2 - 7 dB zu rechnen;
in der Nacht mit Uberschreitungen von 9 - 19 dB.

Eine Berechnung der tieffrequenten Geréuscheinwirkung (fur Frequenzen unterhalb 100 Hz)
wurde fir einen Immissionspunkt im allgemeinen Wohngebiet ,WA 1“ durchgefiihrt. Es tritt eine
starke tonale Komponente bei 80 Hz auf. In diesem Frequenzband sind Uberschreitungen der
Anhaltswerte nach DIN 45680 wéahrend der Tageszeit von etwa 22 dB und wahrend der Nacht
von 28 dB zu erwarten. Es ist davon auszugehen, dass auch an der Bestandsbebauung am
Steenkamp und der Fehlingstral3e entsprechende Richtwertliberschreitungen auftreten.

Im Ergebnis zeigt die Untersuchung, dass aus schalltechnischer Sicht eine Vertraglichkeit
zwischen Heizwerkbetrieb und geplanter Wohnbebauung hergestellt werden kann, wenn
MaflRnahmen zur Minderung der Gerduschemission des Schornsteins (Einbau weiterer
Schalldampfer, Abgasmundungsgerausch) ergriffen werden. Die Prognoseergebnisse der
schalltechnischen Untersuchung zeigen, dass mit umgesetzten Schallschutzmalinahmen keine
Uberschreitungen der Richtwerte nach TA Larm zu erwarten sind. Weiterhin zeigt sich, dass eine
Uberschreitung der Anhaltswerte nach Beiblatt 1 zu DIN 45680 durch tieffrequente
Gerauscheinwirkungen beim Betrieb des Heizwerks nicht zu erwarten ist.

Im Ergebnis zeigt sich, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhdltnisse gewahrleistet werden
kénnen, wenn die entsprechenden Festsetzungen zum  Schallschutz gegentber
StralRenverkehrslarm sowie SchallminderungsmalRhahmen am BHKW umgesetzt werden. Die
Umsetzung der erforderlichen Schallminderungsmalinahmen am BHKW wird durch eine
vertragliche Regelung mit den Stadtwerken Libeck sowie einem stadtebaulichen Vertrag
zwischen der Hansestadt Libeck und dem Investor der neuen Wohnbebauung gesichert.

5.6 Nachrichtliche Ubernahmen

Denkmalschutz

Das Gebaude des ehemaligen Autohauses ist ein eingetragenes Kulturdenkmal. Es wird
nachrichtlich in den Bebauungsplan tbernommen. Fir das Vorhaben gilt, soweit das Denkmal
betroffen ist, ein fachrechtlicher Genehmigungsvorbehalt.

Stadtebaulicher Erhaltungsbereich nach § 172 BauGB

Ein Teil des Plangebiets liegt innerhalb des stadtebaulichen Erhaltungsbereichs ,Rose —
Fehlingstralle — Steenkamp - Im Beiboot* vom 28.11.1997. Die Abgrenzung des
Erhaltungsbereichs wird nachrichtlich ibernommen.

5.7 Hinweise

Potenzielle Kampfmittelbelastung

Da das Vorkommen von Kampfmitteln im Plangebiet nicht ausgeschossen werden kann (s. auch
2.2) ist vor Beginn von Bauarbeiten beim Landeskriminalamt ein Antrag auf Untersuchung der
Flachen zu stellen.

Potenzielle Bodenverunreinigungen

Fur die Flachen Fehlingstral3e Nr. 67 und Nr. 71b besteht ein Altlastenverdacht (vgl. Kapitel 2.2).
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6. Eingriffe in Natur und Landschaft / Umweltbericht

6.1 Einleitung / Methodik / Grundlagen

Zu den Zielen und Inhalten der Planung vgl. Kapitel 4 und 5.

Zeitgleich zum Bebauungsplan ist gemal § 2 (4) BauGB fir die Belange des Umweltschutzes
nach § 1 (6) Nr. 7 BauGB und § la BauGB eine Umweltprifung durchzufuhren, in der die
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht nach
der Anlage zum BauGB beschrieben und bewertet werden. Dabei ist gemall § 2 (4) Satz 4
BauGB das Ergebnis der Umweltprufung in der Abwagung zu berucksichtigen.

Im Rahmen der Umweltprifung wurde ein Griunordnerischer Fachbeitrag erarbeitet, dessen
Ergebnisse im vorliegenden Umweltbericht zusammenfassend dargestellt sind.

Als Untersuchungsrahmen fiir den Umweltbericht liegen folgende Daten vor:
» Darstellungen des Landschaftsplans sowie des Flachennutzungsplans der Hansestadt Libeck,

* Biotoptypenkartierung zum B-Plan 32.13.00; Biro Brien Wessels Werning,
Landschaftsarchitekten, Libeck 02/2013, erganzt und Uberarbeitet durch Blro Andresen,
Landschaftsarchitekten, Lubeck 11/2013,

« Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 32.13.00 Godewind/ Am Fahrenberg der
Hansestadt Libeck, ALN Akustik Labor Nord, Kiel 03/2014 bzw. 09/2014,

e Oirientierende Altlastenuntersuchung zu Godewind Nr. 5, Sachverstéandigen-Ring Miucke
GmbH, Bad Schwartau 04/2012,

e Historische  Recherche der Altlastensituation zum  Bebauungsplan  32.13.00,
Sachverstandigen-Ring Miicke GmbH, Bad Schwartau 02/2014,

« ,Wohnen am Kurpark", Orientierende Baugrunduntersuchung, Sachverstandigen-Ring Micke
GmbH, Bad Schwartau 01/2014,

 ,Wohnen am Kurpark®, Orientierende Altlastenuntersuchung zur Ermittlung kontaminations-
bedingter Mehrkosten, Sachverstandigen-Ring Miicke GmbH, Bad Schwartau 01/2014,

» Faunistische Potenzialabschatzung und artenschutzfachliche Betrachtung fir die 113.
Anderung des Flachennutzungsplans/ B-Plan 32.13.00 Godewind/ Am Fahrenberg,
Travemuinde, Dipl.-Biol. Karsten Lutz, Hamburg 11/2013.

6.2 Ziele und Festsetzungen des Bebauungsplans

Zu den Zielen und Inhalten der Planung vgl. Kapitel 4 und 5.
Fur die Umweltprifung sind folgende Festsetzungen relevant:
» Festsetzung von hochwassersicheren Hohenlagen fur Wohnnutzungen;

» Festsetzung eines Sondergebiets ,Ferienwohnungen® unter Einbeziehung von Teilen des
denkmalgeschiitzten ehemaligen Autohauses Kittner (GRZ 0,6, Gebaudehdhe 16,00 m
NHN);
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e Festsetzung von Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 Am Fahrenberg mit
stadtvillenartiger Wohnbebauung (GRZ 0,9, Gebaudehéhen WA 1 16,0 m, WA 2 19,0 m -
19,50 m);

» Festsetzung eines Mischgebiets Ml 1 an der StraRe Godewind als Ubergang zur
Bestandsbebauung an der Fehlingstralle (GRZ 0,6, Gebaudehodhe 14,0 m);

« Festsetzung eines Sondergebiets ,Parken/ Parkhaus" (GRZ 0,6, Gebaudehdhe 16,0 m);

« Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebiets WA 3 fir die vorhandene Bebauung am
Steenkamp (GRZ 0,3, Il-geschossig);

« Festsetzung eines Mischgebiets Ml fir die vorhandene Bebauung an der Fehlingstrasse
(GRZ 0,4, ll-geschossig);

» Festsetzung von Leitungstrassen (Fernwdrme parallel zur Strale am Fahrenberg,
Regenwasserleitung mittig im Plangebiet);

+ Uberplanung eines Grofteils des Bestandsgriin (Baume und Baumgruppen);

» Festsetzung von groRtmdglicher Durchgriinung fiir das neue Wohngebiet: extensive
Dachbegriinung auf neuen Baukérpern und dem Parkhaus, Intensivbegriinung auf dem
Garagengeschoss, Baum-, Strauch- und Heckenpflanzungen zur Gliederung und
Einbindung in die vorhandene Bebauung;

« Vertragliche Regelung zur Anrechnung von externen Ausgleichsmalinahmen (Libeck-
Moorgarten, Okopool Ovendorfer Hof).

6.3 In einschlagigen Fachgesetzen und Fachpléanen festgelegte Ziele des
Umweltschutzes und deren Berlicksichtigung bei der Planaufstellung

6.3.1 Ubergeordnete Ziele

Grundsatzlich sind bei der Aufstellung bzw. Anderung von Bauleitplanen die Belange des
Umweltschutzes, einschlie3lich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, sowie die all-
gemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse zu bertcksichtigen (8 1 (6)
Nr. 1+7 BauGB). Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden (8§ la
(2) BauGB), dabei sind Bodenversiegelungen auf das notwendige MalR zu begrenzen
(Bodenschutzklausel).

Neben diesen Ubergeordneten Zielen stellen einzelne Fachplane folgende Zielvorgaben fir das
Plangebiet dar:

6.3.2 Ziele des Landschaftsplans der Hansestadt Liibeck (2008)

Im gultigen Landschaftsplan (Karte Entwicklung) sind flr das Plangebiet (in rot) keine Aussagen
getroffen (das Symbol V Verkehrsflaichen und G Gewerbeflachen bezieht sich auf sudlich
angrenzende Bereiche). Somit stehen die geplanten Vorhaben den Aussagen des
Landschaftsplans nicht entgegen.

Im thematischen Landschaftsplan ,Klimawandel in Lubeck, Anpassung der Landnutzung an den
Klimawandel in Lubeck" (Entwurf) ist der norddstliche Teilbereich des Plangebiets (Autohaus
Kittner) gekennzeichnet mit dem Hinweis ,Siedlungsflachen (Wohnen) in hochwassergefahrdeten
Bereichen angemessen schitzen, i.d.R. keine Neubebauung zulassen®. Fur die Baumreihen in
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der FehlingstraBe und am Steenberg am westlichen und stdlichen Rand des Plangebietes wird
empfohlen ,Alleen und Baumreihen erhalten und klimaangepasst ergéanzen”.

Gemal der Themenkarte ,Klima und Luftglte in der Hansestadt Lubeck bewertet anhand des
Luftguteindexe* (Plan 6) liegt das Plangebiet in einem Gebiet von mittlerer Luftqualitat (Luftglte-
Index 1,3-1,5) in einer dreistufigen Skala.

6.3.3 weitere Schutzgebiete/ Schutzobjekte

FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete, Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete sowie Natur-
denkmale sind von der Planung nicht betroffen.

Hinweise auf archdologische Denkmale liegen derzeit nicht vor. Teile des Geb&udes des
ehemaligen Autohauses sind eingetragenes Kulturdenkmal.

6.3.4 Hochwasserschutz

Gemal Generalplan Binnenhochwasserschutz und Hochwasserriickhalt des Landes Schleswig-
Holstein aus dem Jahr 2007 ist das Plangebiet nicht als Hochwasserrisiko-Zone eingestuft. Ein
diesbezlgliches Hochwasserrisiko besteht somit nicht. Eine aktuellere Bewertung des
Hochwasserrisikos (Karte ,Vorlaufige Bewertung des HW-Risikos: Potenziell signifikante
Hochwasserrisikogebiete fur die Flussgebietseinheit Schlei/ Trave im M 1: 200.000, Land SH)
zeigt, dass das Plangebiet nah an den ,Gebieten mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko
durch in Kiistengebiete vordringendes Meerwasser* liegt.

Da das Plangebiet unterhalb der Bemessungsgrenze fur das hundertjahrige Hochwasser (3,50 m
tber Normalhdhennull) liegt, wird im Bebauungsplan eine Festsetzung aufgenommen, die
vorschreibt, dass bei Wohnungen die Oberkante des Erdgeschossfulbodens (OKFF EG)
mindestens 3,50 m Gber Normalhdhennull (i NHN) betragen muss.

Bei dem Plangebiet handelt es sich um einen bereits baulich genutzten Bereich, der im Sinne der
Innenentwicklung wieder nutzbar gemacht werden soll. Aus diesem Grund sollen die Flachen
trotz ihrer Lage im hochwassergefahrdeten Bereich fir eine Neubebauung in Anspruch
genommen werden.

6.3.5 Larmschutz

Hinsichtlich der Larmproblematik werden in der o.g. schalltechnischen Untersuchung folgende
Bemessungsgrundlagen zugrunde gelegt:

e DIN 18005 Teil 1 Schallschutz im Stadtebau
e Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm)

Die genannten Ziele des Umweltschutzes sind durch entsprechende Festsetzungen und Dar-
stellungen weitestgehend bertcksichtigt worden.
6.4 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

6.4.1 Schutzgut Mensch (Wohnen und Erholen)

Bestandsaufnahme

Zur Beschreibung des Plangebiets vgl. Kapitel 2.1
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Das Plangebiet ist potenziell durch Verkehrslarmimmissionen (umgebende StralR3en, Bahnlinie
Libeck - Traveminde Strand) und durch Immissionen bestehender Handwerksbetriebe
(FehlingstralRe) und Beherbergungsbetriebe (Fehlingstral3e) sowie des Blockheizkraftwerks
beeintrachtigt.

Umweltauswirkungen der Planung

Erholungsfunktion

Die Erholungsfunktion der privaten Frei- und Gartenflichen in den vorhandenen Wohngebieten
bleibt erhalten.

Die neu bebauten Teile des Plangebiets erfahren eine deutliche Aufwertung durch die geplante
Erholungsinfrastruktur wie Ferienwohnungen, Café/ Restaurant, kleinere Laden/ Dienstleister,
Wellness-/ Fitnesseinrichtungen, die saisonverldngernd wirken kdnnen. Die wichtige, aber sehr
schmale FuRwegeverbindung parallel zur StralBe Am Fahrenberg, die bei GroRveranstaltungen
intensiv genutzt wird, kann um eine FuRBwegeverbindung entlang der neuen Gebdude erganzt
werden.

Emissionen/ Immissionen

Zur Beurteilung der Auswirkungen sind die Wechselwirkungen zwischen den Vorbelastungen im
Plangebiet (La&rmimmissionen der angrenzenden Straf3en, des BHKW und der gewerblichen
Nutzungen) und den neu entstehenden Larmimmissionen durch zunehmende Verkehre
(Parkhaus Wohnbebauung, 6ffentliches Parkhaus) zu berlcksichtigen. Gemal § 1 Abs. 6 Nr. 1
BauGB sind fiur die bestehende und die neue Wohnnutzung gesunde Wohn- und
Arbeitsverhaltnisse zu gewdbhrleisten. Gleichzeitig darf die neu entstehende schutzbediirftige
Bebauung bestehende Nutzungen in ihrer Umgebung (Blockheizkraftwerk, Gewerbebetriebe)
nicht einschranken. Unter dieser Mal3gabe wurde eine schalltechnische Untersuchung
durchgefihrt. Die Ergebnisse sind in Kapitel 5.5 Immissionsschutz zusammengefasst. Im
Ergebnis zeigt sich, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse gewahrleistet werden kénnen,
wenn entsprechende Festsetzungen zum Schallschutz gegeniiber StraBenverkehrslarm getroffen
sowie SchallminderungsmalRnahmen am BHKW umgesetzt werden.

Fur die Wohnbevdlkerung der an das Plangebiet angrenzenden Wohngebiete ist von keiner
starkeren Larmbeldstigung durch das geplante Wohngebiet und das geplante Parkhaus im
Vergleich zur derzeitigen Situation (Parkplatzbetrieb, Gewerbebetrieb Autohaus) auszugehen.

Kompensationsbedarf

Zur Sicherstellung gesunder Wohnverhaltnisse, insbesondere zum Schutz der Schilafruhe in der
Nacht, werden passive SchallschutzmalRnhahmen festgesetzt (vgl. Kap. 5.5).

6.4.2 Schutzgut Boden/ Wasser

Bestandsaufnahme

Boden

Das Plangebiet fallt von Nordwesten nach Siddosten von ca. 8 m tber Normalhdhennull (G NHN)
auf ca. 2 m G NHN ab. Die Strallen Am Fahrenberg, Steenkamp und Fehlingstral3e liegen zwei
bis vier Meter Uber der Parkplatzflache.

Fur die neu zu bebauenden Flachen im zentralen Bereich des Plangebiets (Parkplatzflache und
ehem. Autohaus) wurde 2013 eine Orientierende Baugrunduntersuchung durchgefihrt.
Insgesamt wird eine sehr heterogene Untergrundausbildung festgestellt.
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Nach Auffullungen mit Mittelsanden in einer Machtigkeit von 1 m stehen im westlichen Plangebiet
(geplantes Parkhaus) ca. 2,5 m starke Mudden an, die von Beckenschluffen und
Geschiebemergel unterlagert werden. Im o6stlichen Plangebiet (Wohnbebauung) befindet sich
unter der Auffillung eine ca. 60 cm starke Sandschicht, die durch eine 5,4 m starke Torfschicht
unterlagert wird. Danach folgt Geschiebemergel.

Der Bodengutachter empfiehlt auf Grund der Anmoorablagerungen eine Pfahlgrindung aller
neuen Gebaude.

Die Versickerungsfahigkeit der Bodden ist Uberwiegend nur gering. Eine uneingeschrankte
Versickerung von Niederschlagswasser ist im gesamten Plangebiet nicht gegeben.

Wasser

Im Rahmen der Erkundung wurde Grundwasser oberflachennah in einer Tiefe von im Mittel 1,0 m
unter Gelandeoberkante angetroffen.

Eine Versickerung von Oberflachenwasser ist auf den untersuchten Grundstiicken auf Grund des
geringen Grundwasserflurabstandes und der geringen Durchlassigkeit der oberflachennah
anstehenden Anmoorablagerungen nicht maglich.

Vorbelastungen durch Bodenversiegelungen und Altlasten

Die Flachen des ehemaligen Autohauses im Osten des Plangebiets sind zu einem gro3en Teil
versiegelt. Die offentliche Parkplatzflache weist Uberwiegend eine wassergebundene Decke auf.
Im Westen der Parkplatzflache und im Bereich des Heizkraftwerks sind grol3e Flachenanteile voll
versiegelt. Die Wohnbaugrundsticke am Steenkamp und der Fehlingstralle weisen einen
Versiegelungsgrad von ca. 25 % inklusive aller Nebenflachen auf, die gewerblich/ gemischt
genutzten Grundsticke an der Fehlingstral’e weisen einen Versiegelungsgrad von bis zu ca.
80 % inklusive aller Nebenflachen auf.

In Teilbereichen des Plangebiets besteht ein Altlastenverdacht (vgl. Kapitel 2.2).

Umweltauswirkungen der Planung

Versiegelungen und Uberbauungen filhren grundsatzlich zur Zerstérung des natirlichen
Bodengefliges und zum Funktionsverlust der natirlichen Bodenfunktionen, zu einem erhdhten
Oberflachenabfluss und damit zu einer Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate. Betroffen
sind hier Uberwiegend Lehm- und Sandbdden sowie Mudden und Torfe.

Kompensationsbedarf

Um die Beeintrachtigung der Schutzgiter Boden/ Wasser ermessen zu kénnen, wurde die
geplante Versiegelung der vorhandenen Versiegelung gegenibergestellt. Die geplante
Versiegelung wurde auf der Grundlage des Bebauungsplan-Entwurfs an Hand der
Grundflachenzahl GRZ bzw. der jeweils zulassigen Uberschreitung ermittelt. Eine ausfiihrliche
Darstellung der Bilanzierung erfolgte im Griinordnerischen Fachbeitrag.

Zusammenfassend erbrachte die quantitative Bilanzierung nach Baurechtserlass einen
Kompensationsbedarf fur die Eingriffe in das Schutzgut Boden/ Wasser von ca. 5.620 m?, davon
fallen auf die

= Bestandsgebiete: ca. 1.969 m2

= Neue Wohngebiete und SO Ferienwohnungen: 2.164 m2

= Sondergebiet Parkhaus: 1.487 m2
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Insgesamt ist der Eingriff in das Schutzgut Boden als erheblich zu betrachten.

6.4.3 Schutzgut Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt

Bestandsaufnahme

Vegetation / Biotoptypen

Im Rahmen der Umweltprifung wurde im Februar 2013 und erganzend im Januar 2014 eine
Biotoptypenkartierung anhand der Biotoptypenliste des Landesamts fur Natur und Umwelt
Schleswig-Holstein 2003 durchgefiihrt. Das Plangebiet der Bestandsaufnahme umfasst den
Plangeltungsbereich. Die Einzelbaume sind bei der Vermessung des Geldndes mit ihrem
Stammdurchmesser erfasst, bei der Kartierung als Baumart bestimmt und um ihren
Kronendurchmesser erganzt worden (s. Anlage Plan 1 Biotop- und Nutzungstypen und Tabelle
im  Grunordnerischen  Fachbeitrag). Die nicht vermessenen Erschlieungsflachen
(Gebaudezuwegungen, Terrassen, Stellplatze, Lagerflachen etc.) in den privaten Garten- und
Freiflachen der Fehlingstrasse und am Steenkamp sind Gberwiegend nicht dargestellt.

Neben den typischen Siedlungsbiotopen in den privaten Garten- und Freiflachen (Intensivrasen,
nicht heimische Geholzanpflanzungen u.&.) finden sich vor allem in den Parkplatzflachen und deren
Randbereichen sowie in den Ubergangsbereichen zur vorhandenen Bebauung bzw. zum BHKW
zahlreiche Einzelbdume und Baumgruppen, von denen viele nach der Baumschutzsatzung Liibeck
geschutzt sind. Es handelt sich um angepflanzte Baume wie Birken, Ahorne, Kastanien, Eichen
und Platanen. In Randbereichen finden sich aber auch Samlinge von Erlen, Weiden und Eschen.
Die dominanten Pappeln im Binnenbereich des Parkplatzes sind im Kronenbereich deutlich
gekappt.

Fauna

Parallel zum B-Plan wurde eine faunistische Potenzialabschatzung fiir die Artengruppen Vdgel
und Fledermause erarbeitet (11/2013). Andere Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kénnen
hier ausgeschlossen werden. Wirbellose Arten des Anhangs IV sind samtlich ausgesprochene
Biotopspezialisten und benottigen sehr spezielle Habitate. Solche Habitate sind hier nicht
vorhanden.

Die Ergebnisse der Potenzialanalyse sind im Grinordnerischen Fachbeitrag ausfihrlich
dargestellt. Hier eine Zusammenfassung der Ergebnisse:

Alle 29 potenziell vorkommenden Brutvogelarten im Plangebiet sind nach § 7 BNatSchG als
.europaische Vogelarten" besonders geschitzt. Es kommt keine Art potenziell vor, die nach
Roter Liste Schleswig-Holsteins auf der Vorwarnliste verzeichnet ist. Gefahrdete Arten sind nicht
zu erwarten.

Fur Fledermduse hat das Plangebiet als Jagdhabitat nur potenziell geringe Bedeutung. Die
vorhandenen strukturreichen Gebusche sind zu klein als dass sie eine hdhere Bedeutung
bekommen koénnten. Im Hinblick auf das Potential des Plangebiets als Winter- oder
Sommerquartier ist festzustellen, dass die bewohnten bzw. genutzten Gebdude so gut
unterhalten sind, dass kein besonderes, sondern nur ein allgemeines Potenzial fir
Fledermausquartiere vorhanden ist. Die leer stehenden Gebaude im Plangebiet haben mit
Ausnahme der Well-,Eternit“-Verkleidung an der Sudseite (Fledermaussommerquartier) keine
Nischen und Winkel, die generell als Fledermausquatrtier fir Spalten bewohnende Arten (Zwerg-
und Miuckenfledermaus) in Frage kommen. Weitere potenzielle kleine Quartiere, sog.
»ragesverstecke” konnen in strukturreichen B&dumen bestehen. Die Pappeln des Parkplatzes
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wurden eingehend untersucht und keine potenziellen Quartiere festgestellt. Einige vorhandene
Astlocher sind nicht so ausgefault, dass sie in Frage kommen.

Weitere Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind nicht zu erwarten, da die lbrigen Arten
des Anhangs IV sehr spezielle Lebensraumanspriche haben (Moore, alte Walder, spezielle
Gewasser, marine Lebensraume), die hier nicht erflllt werden. Fur die Haselmaus befinden sich
im Plangebiet keine zusammenhdngenden geeigneten Lebensraumstrukturen wie Hasel- und
Brombeerstraucher oder weitere geeigneten Gebische.

Umweltauswirkungen der Planung (Baume)

Von den im Plangebiet insgesamt vorkommenden 125 Einzelbaumen, von denen ein grofl3er Telil
nach der Satzung zum Schutz des Baumbestands in Libeck geschutzt ist, sind 106 von der
Uberbauung betroffen. Im Griinordnerischen Fachbeitrag sind diese Baume einzeln gelistet
sowie der Umfang der erforderlichen Ersatzpflanzungen ermittelt. Insgesamt sind 177 neue
Baume anzupflanzen. Im weiteren Verfahren ist abzustimmen, inwieweit die erforderliche Anzahl
durch gro3ere Pflanzqualitaten verringert werden kann.

Ein Teil der erforderlichen Neuanpflanzungen kann im Plangebiet erfolgen (s. Kap. 6.2), weitere
Baumpflanzungen kénnen auf externen Ausgleichsflachen in Libeck Moorgarten erfolgen (s.
Kap. 6.5).

Folgende Baumgruppen und Einzelbaume kénnen voraussichtlich erhalten bleiben:

e Baumgruppen und Einzelbaume am westlichen Ende der StraRe Am Fahrenberg (Baum-Nr.
45, 46),

e eine Baumgruppe am 6stlichen Ende der Stral3e Am Fahrenberg (Baum-Nr. 22, 23, 24),
e Einzelbdume im Bereich des BHKWs und der Privatgarten (Baum-Nr. 58, 70, 71, 72),
e Einzelbdume im Ubergang zu den privaten Grundstiicken (Baum-Nr. 60-69).

Ein Groliteil der Bdume an der StralBe Am Fahrenberg kann nicht gehalten werden, da sie
innerhalb oder zu nah an der geplanten, zu verlegenden Fernwarmetrasse liegen.

Im Rahmen der Bebauungsplanung wurden andere Trassenvarianten geprift, die allerdings
ausscheiden: Eine Verlegung der Fernwarmeleitung unter Gebauden ist auszuschlie3en. Eine
Verlegung in den Stralenraum ,Am Fahrenberg" ist aus Platzgriinden nicht méglich.

Zudem werden die stralennahen Grundstiicksbereiche im Zusammenhang mit der
Neubebauung teilweise angeschittet, um mit den einzelnen GebaudeerschlieBungen annéhernd
das StraBenniveau zu erreichen. Im Rahmen der Ausfuhrungsplanung wird bei genauerer
Hohenplanung gepriift, in wieweit einzelne Baume an der Stral3e erhalten bleiben kénnen. Die
Bilanzierung geht vom schlechtesten Fall aus, d.h. dass keine Baume an der Stral3e bis auf die
oben genannten erhalten bleiben.

Umweltauswirkungen der Planung (Tiere)

Wirkungen auf Vogel

Durch den Verlust einiger Baume und Gebusche verlieren die potenziellen Brutvogelarten
zumindest Teile ihres potenziellen Lebensraums. Durch die neue parkartige Grunflache im neuen
Wohngebiet und den Grinstreifen am Siddrand entsteht im Gegenzug aber auch neuer
Lebensraum fiir die anpassungsfahigen Geholz- und Siedlungsvogel.
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Die Arten mit groRen Revieren konnen die neuen Grinflachen in der neuen Wohnanlage weiter
nutzen oder in die Umgebung ausweichen. Die Gebdudebriter verlieren mit den etwas ruderalen
Parkplatzrandflachen Teile ihres Nahrungsgebiets. Beide Arten sind zur Nahrungssuche auf
schitter bewachsene Flachen angewiesen. Wenn eine neue Bebauung entsteht, kénnen diese
Arten den Raum weiterhin nutzen. Die Zwischenphase als Baustelle mit kleinflachigen, offenen
Bodenstellen wére fir diese Arten forderlich. Neu angelegte Ziergriinflichen, die zumindest in
den ersten Jahren noch relativ schitter bewachsen sind, bieten diesen Arten bessere
Lebensbedingungen als die bestehenden, dichter zugewachsenen Bestande. Mit
Dachbegrinungen und der naturnahen Gestaltung der Ziergrinflachen kann zusatzlich
Lebensraum geschaffen werden. Die Ubrigen Arten sind als Baum- oder Gebuschbriter typische
und héaufige Arten der Laub- und Mischwélder sowie der Gartenstadt. Sie verlieren durch den
Verlust der Pappeln, der kleinen Griunflachen und Geblische zumindest Teile ihrer Reviere. Sie
verlieren eventuell in geringem MalRe Mdglichkeiten zur Nestanlage und kleine Teile ihres
Nahrungsreviers. Die durch das Vorhaben verloren gehenden Gehdlze werden durch die zu
erwartenden Gehdlze in der Parkanlage der Wohnanlage und dem Grinstreifen am Sudrand
ersetzt. Die Arten sind wenig anfallig gegeniber Stérungen. Alle kommen auch im dicht
besiedelten Bereich vor, so dass der Wohngebietsbetrieb sie nicht verscheuchen wird. Alle in
dieser Weise betroffenen Arten sind weit verbreitet und ungeféahrdet. Der Verlust einzelner
Brutreviere — z.B. in der Bauzeit - wirde nicht den Erhaltungszustand dieser Arten gefahrden.

Alle im Plangebiet vorkommenden Végel gehdren samtlich zu den stérungsunempfindlichen
Arten des Siedlungsbereichs. Stdrwirkungen der Baumafnahmen im Untersuchungsgebiet
werden kaum weiter reichen als der Umfang der Baustelle. Es kommt also nicht zu weit
reichenden Stérungen. Im Ubrigen wéaren die vorkommenden Arten ungefahrdet, so dass selbst
die Storung einzelner Brutpaare nicht zu erheblichen Stérungen im Sinne des § 44 BNatSchG
fuhren wirde, da der lokale Erhaltungszustand gtinstig bleiben wiirde.

Wirkungen auf Fledermause

Von den potenziellen 4 Tagesversteck-Quartierbaumen sind zwei von der Uberplanung betroffen.
Die anderen beiden kénnen erhalten bleiben. Die potenzielle Nahrungsflache mittlerer Bedeutung
(Gebische) wird zunachst etwas verkleinert, jedoch wird mit der neuen Grinflache am Sidrand
des Vorhabens neue potenzielle Nahrungsfliche heranwachsen. Zudem ist der Anteil an der
gesamten potenziell vorhandenen Nahrungsflache in der Umgebung (Geholze und
Binnenwasserflachen) so grof3, dass geniigend Ausweichmoglichkeiten bestehen.

Ein Abriss des Werkstattgeb&udes mit potenziellen Fledermausquartieren in der Sidfassade in
der Zeit von Méarz bis November kann zu Tétungen der dort den Tag verbringenden Flederméause
fuhren. Der Abriss muss daher auf die Monate Dezember bis Marz beschrénkt bleiben oder es
misste vor Abriss Uberprift werden, ob tatséchlich Fledermause vorhanden sind. Ggf. sind dann
besondere Malnahmen (z.B. Installation von kinstlichen Fledermausquartieren) und eine
Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich.

Artenschutzprifung

Bei der Feststellung der vorkommenden und zu betrachtenden betroffenen Arten wird
unterschieden, ob sie nach europaischem (FFH-RL, VSchRL) oder nur deutschem Recht geschiitzt
sind. Im hier vorliegenden Fall betrifft das Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (Fledermause)
und alle Vogelarten. Die Amphibien sind nicht im Anhang IV der FFH-Richtlinie verzeichnet.

Die vorgenommene Prifung des Eintretens der Verbote nach § 44 BNatSchG
(Artenschutzprifung) kommt zu dem Ergebnis, dass es bei einer Verwirklichung des Vorhabens
zum Eintreten von Verboten nach § 44 (1) BNatSchG kommen kdnnte, wenn die Sudfassade der
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ehemaligen Werkstatt abgerissen wird (Zerstérung einer Fortpflanzungsstatte von
Fledermausen). Der Abriss muss daher auf die Monate Dezember bis Marz beschréankt bleiben
oder es musste vor Abriss Uberprift werden, ob tatséchlich Fledermause vorhanden sind. Falls
ja, sind dann besondere Mal3hahmen oder eine Ausnahme nach 8 45 (7) BNatSchG erforderlich.

Eine Ausnahme gemaf § 45 (7) BNatSchG von den Verbotstatbestanden des § 44 (1) BNatSchG
wird nicht erforderlich, wenn durch AusgleichsmaBhahmen sichergestellt werden kann, dass die
Okologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatten kontinuierlich erhalten
bleiben. Entsprechend ihrer Zielsetzung werden diese Malnahmen als CEF-MalRnahmen
(Continuous Ecological Functionality) bezeichnet. Sie sind in der Regel zeitlich vorgezogen zu
realisieren, um zum Zeitpunkt der Beeintréchtigung wirksam sein zu kénnen. Mit der Schaffung
von kinstlichen Quartieren fir Fledermause waren die 6kologischen Funktionen zu erhalten.

6.4.4 Schutzgut Klima/ Luft

Bestandsaufnahme

Klima

Der Landschaftsplan stellt die Lubecker Klimasituation in sechs unterschiedlichen Klimatoptypen
dar. ,Klimatope“ sind die Kleinklimate relativ klar umgrenzter Teilgebiete der Stadtlandschaft, die
aufgrund ihrer spezifischen Oberflachen- und Nutzungsstruktur jeweils unterschiedliche
Klimaverhaltnisse entwickeln. In der Zusammenschau stellen alle Klimatope das Lubecker
Lokalklima, d. h. das Klima der bodennahen Luftschicht dar.

Das Plangebiet gehort zum Klimatoptyp ,Siedlungsklima“, das lberwiegend in durchgrinten
Wohngebieten mit vergleichsweise gutem Luftaustausch und geringerer Erwdrmung im Sommer
vorherrscht. Fir die Bevolkerung bestehen hier gute bioklimatische Verhaltnisse.

Gefahrdet ist dieser Klimatyp durch eine Verringerung des Gehdélzanteils sowie durch bauliche
Verdichtung.

Luft

Der Landschaftsplan stellt in der Themenkarte ,Klima und Luftglte in der Hansestadt Libeck
bewertet anhand des Luftglteindexe” (Plan 6) flr das Plangebiet eine mittlere Luftqualitat dar
(hohe Qualitat: Luftgite-Index 1,6 - 1,8, mittlere Qualitat: 1,3 — 1,5, geringe Qualitat: 1,1 — 1,2).

Umweltauswirkungen der Planung

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans ist weder eine erhebliche Beeintrachtigung des
Lokalklimas noch eine erhebliche Verschlechterung der Luftqualitat zu erwarten.
Kompensationsmalnahmen sind nicht erforderlich.

Ermittlung des Kompensationsbedarfs

Kompensationsmaf3nahmen fir das Schutzgut Klima/ Luft sind nicht erforderlich.

6.4.5 Schutzgut Landschaftsbild

Bestandsaufnahme

Das Plangebiet ist mit der vorhandenen Wohnbebauung an den Randern, dem grol3flachigen, mit
Pappeln bestandenem Parkplatz in der ,Senke* sowie dem denkmalgeschiitzten 50er Jahre-
Industriebau sowie dem BHKW relativ heterogen ausgebildet:
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Der sudliche und westliche Rand wird gepragt durch Wohnbebauung: wahrend die StralRe
Steenkamp durch sehr einheitliche zweigeschossige Baukorper mit jeweils mehreren
Wohneinheiten flankiert wird, befinden sich in der Fehlingstral’e gemischte Bebauungsstrukturen
mit Wohnen, Beherbergungsbetrieben und Handwerksbetrieben in Uberwiegend zwei- bis
dreigeschossiger stadtischer Einzelhausbebauung. In der Strale Am Fahrenberg, allerdings
bereits auRerhalb des Plangebiets, findet sich eine zwei- bis dreigeschossige Wohnbebauung mit
grol3ziigigen Gartenbereichen.

In den StraRen Steenkamp und Fehlingstral3e stehen jeweils auf einer Seite Stralienbdume.

Das nordliche und nordéstliche Plangebiet ist Uberwiegend unbebaut und gekennzeichnet durch
grolRere Hohenunterschiede. So fallt das Gelande von Nordwesten nach Sidosten von ca. 8 m
Uber NN auf ca. 2 m U NN ab. Die StralRen Am Fahrenberg, Steenkamp und FehlingstralRe liegen
zwei bis funf Meter Uber dieser als Parkplatz genutzten ,Senke”. Insbesondere sudlich der Stral3e
Am Fahrenberg fallt das Gelande um 2-3 m in einer Boschung ab. In der Béschung stehen eine
unregelmalige Baumreihe (Uberwiegend Birken) und mehrere Einzelbdume. Das
Parkplatzgelande wird durch grol3e Pappeln gepragt, in den Randbereichen haben sich kleinere
Gebusch- und Baumgruppen angesiedelt.

Eine weitere Besonderheit im Plangebiet bildet das stadtbildpragende und denkmalgeschiitzte
Gebdude des ehemaligen Autohauses ,Kittner®, das halbkreisformig Richtung Osten zur
hochwertig gestalteten Kuranlage ,Godewind-Park” ausgerichtet ist. Die exponierte Lage des
Gebaudes weist zusammen mit dem Vorplatz eine besondere stadtebauliche Bedeutung auf. Das
Erdgeschoss des Gebaudes liegt auf 2,50 m G NHN und damit im hochwassergefahrdeten
Bereich.

Noch eine Besonderheit im Plangebiet stellt das zwischen Parkplatz und Wohngebiet liegende
Blockheizkraftwerk dar.

Umweltauswirkungen der Planung

Durch die geplante Bebauung wird es zu einer deutlichen Veranderung des Stadt- und
Landschaftsbilds kommen. Die derzeit nur saisonal intensiv (Parkplatzflachen) oder gar nicht
genutzten Flachen (Leerstand Autohaus) werden in eine der Zentrums- und Strandnahe
angemessene verdichtete Wohnnutzung Ubergefuhrt, die insgesamt als eine deutliche
Aufwertung des Quartiers betrachtet werden kann. Das derzeitige - bedingt durch die grofRen
Pappeln und viele Baumgruppen - griine Erscheinungsbild des Plangebiets wird sich jedoch
durch die bauliche Verdichtung mehrgeschossiger Bebauung stark verandern. Baumassen und -
héhen orientieren sich dabei jedoch an der umgebenden Bestandsbebauung, so dass insgesamt
von einem dem Standort angemessenen Verdichtungsgrad auszugehen ist. Angestrebt wird eine
hochwertige Bebauung mit qualitatsvoller Wohnumfeld- und Freiraumgestaltung.

Durch die Ausschopfung einer Vielzahl von Bepflanzungsoptionen (Dachbegriinung,
Tiefgaragenbegriinung, Pflanzen von Baumen, Strauchern und Hecken) wird ein Hochstmal3 an
Durchgrinung fur das neue Wohnquartier erreicht.

Denkmalbereich

Die exponierte Lage des stadtbildpragenden Geb&udes des ehemaligen Autohauses weist eine
besondere stadtebauliche Bedeutung auf. Die Umnutzung dieses Areals gegeniuber der zum
zentralen Kurgebiet Travemundes gehdrigen hochwertigen Kuranlage ,Godewind-Park” wird sich
positiv und pragend auf die Umgebung auswirken.

Unter Einbeziehung von Teilen des Hauptgebdudes des ehemaligen Autohauses sollen auf der
zum Kurpark orientierten Flache gewerbliche Ferienapartments in einem viergeschossigen
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Baukorper neu errichtet werden. Der Baukdrper soll hierbei die geschwungene Form des
ehemaligen Autohauses aufnehmen und interpretieren. Die Ferienapartments sollen durch
touristische Angebote wie Café/ Restaurant, kleinere L&aden/ Dienstleister, Wellness-/
Fitnesseinrichtungen erganzt werden, die saisonverlangernd wirken kénnen.

Um die Vorplatzflache des ehemaligen Autohauses an der StralBe Godewind rdumlich
einzufassen und einen stadtebaulichen Ubergang zum benachbarten Gebaude Godewind Nr. 6
zu schaffen, ist an dieser Stelle die Errichtung eines dreigeschossigen Baukorpers geplant.

Hohe baulicher Anlagen und Geschossigkeit s. Kap. 5.2.2 der Begriindung

Der Gestaltung des vorhandenen Reliefs sowie der Integration des vorhandenen Denkmals
kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.

Ermittlung des Kompensationsbedarfs

Bei Umsetzung der geplanten Begrinungsmalnahmen sind keine zusatzlichen
KompensationsmalRnahmen erforderlich.

6.4.6 Schutzgut Kultur- und Sachguter

Das denkmalgeschiitzte ehemalige Autohaus Kittner wird in seinen wesentlichen Geb&udeteilen
(Fassade) in die Neubebauung integriert.

6.4.7 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern

Die fur das Vorhaben relevanten Wechselwirkungszusammenhédnge und funktionalen
Beziehungen innerhalb von Schutzgitern und zwischen Schutzgitern sind im Rahmen der
schutzgutbezogenen Auswirkungsprognose berlcksichtigt. Voraussichtlich treten keine
erheblichen Beeintrachtigungen infolge der Wechselwirkungen zwischen den Schutzgtitern durch
Addition oder Potenzieren der Wirkungen auf.

6.4.8 Zusammenfassung des Kompensationsbedarfs

Tabelle 1: Zusammenfassung des Kompensationsbedarfs

Eingriff Ausgleichsflachenbedarf

Verlust von 106 Einzelbdumen, z.T. geschitzt nach Neupflanzung von 177 Baumen
Baumschutzsatzung

Verlust von 2 potenziellen Tagesquartierbaumen der Installation von kinstlichen Fledermausquartieren
Fledermause (Baum Nr. 75 + 122)

Zusatzliche Versiegelung 5.620 m*

6.5 Malnahmen des Bebauungsplans, mit denen umweltbezogene Auswirkungen
vermieden oder minimiert werden kénnen

e Einhaltung von Schutzfristen gem. § 27a LNatSchG und § 44 BNatSchG,

* Installation von kinstlichen Fledermausquartieren und Bruthohlen in benachbarten
Gehdlzen oder an neuen Geb&auden,

*  Verwendung von wasser- und luftdurchlassigen Wegebelagen,

e Beriicksichtigung von passiven SchallschutzmalRnahmen.
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6.6 Malnahmen zum naturschutzrechtlichen Ausgleich

6.6.1 Erhaltung von Baumen im Plangebiet

Die gekennzeichneten Einzelbdume an der Ecke Fahrenberg/ Godewind sowie der
Geholzbereich an der Ecke Steenkamp/ Am Fahrenberg sowie die Stralenbdaume in der
FehlingstralRe und in der StraRe Steenkamp sind zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei
Abgang sind sie gleichwertig zu ersetzen

6.6.2 Pflanzung von Baumen, Strauchern und Hecken im Plangebiet

Ein Teil der erforderlichen 177 Baum-Neuanpflanzungen kann im Plangebiet erfolgen. Da im
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens noch keine Detailplanung vorliegen kann, sind fir
einzelne Teilbereiche bestimmte Pflanzvolumina Uberschlagig ermittelt, die sich graduell bei der
Realisierung noch verandern konnen. Sollte bei der weiteren Detailplanung (Gebaude und
Freiflachen) festgestellt werden, dass die vorgesehene Anzahl der Neupflanzungen nicht
unterzubringen ist, sind diese Baume auf den Ersatzflachen zu pflanzen.

In folgenden Teilbereichen kénnen Neupflanzungen im Plangebiet erfolgen (Vorschlage fir die
Artenauswabhl sind im Grinordnerischen Fachbeitrag genannt):

e StraBenbaumpflanzungen entlang der StraRe Am Fahrenberg:

Auf den mit "(a)" bezeichneten Flachen sind mindestens 15 mittel- bis grofRkronige,
einheimische Laubbaume neu zu pflanzen. Hiermit kann ein Teilausgleich fir die im
Plangebiet zu fallenden Baume geschaffen werden und eine stral3enbegleitende Begriinung
sichergestellt werden.

Pflanzvolumen: mind. 15 Straflenbdume im Abstand voni. M. ca. 15 m

¢ Baumpflanzungen entlang des ErschlielBungsweqgs:

Auf der mit "(b)" bezeichneten Flache entlang des privaten Erschliefungswegs sind mind. 7
mittel- bis grof3kronige, einheimische Laubbdume neu zu pflanzen. Hiermit wird eine
angemessene Begriinung entlang des privaten ErschlieBungswegs erreicht.

Pflanzvolumen: mind. 7 StraRenbaume im Abstand voni. M. ca. 12 m

e Eingrinung gegeniuber dem Wohngebiet Steenkamp:

Westlich des Sondergebiets ,Parken/ Parkhaus* soll gegeniber dem bestehenden
Wohngebiet am Steenkamp entlang der gesamten Grundstiicksgrenze eine umfangreiche
Eingrinung mit standortgerechten, ortstypischen Baum-, Strauch- und Heckenarten erfolgen.
Zudem sollen in dieser Flache mind. 10 saulenférmige Laubbdume gepflanzt werden (in der
Planzeichnung mit "(c)" bezeichnete Flachen).

Pflanzvolumen: ca. 300 m? Strauchpflanzung und 10 Laubb&ume

e Begriinung innerhalb der neuen Bauflachen:

Zwischen den neu geplanten Wohnhéusern entsteht (iberwiegend auf der intensiv begrtinten
Tiefgarage, s. Kap. 6.6.4) ein griner Binnenbereich, der tGiberwiegend fiir die private Erholung
genutzt wird. In diesem Bereich sind zur Einfriedung von gebaudenahen Terrassen, zur
Gliederung des Wegesystems oder zur Akzentuierung von Eingangsbereichen geschnittene
Laubholzhecken zu pflanzen.
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Pflanzvolumen: ca. 250 Ifm Laubholzhecken

Im Ubergangsbereich zwischen dem im allgemeinen Wohngebiet ,WA 1“ und im Sondergebiet
.Ferienwohnungen“ anzulegenden Garagengeschoss zu den tiefer liegenden, sudlich
angrenzenden Flachen (in der Planzeichnung mit "(d)" bezeichnete Flachen) soll eine
Eingriinung mit standortgerechten, ortstypischen Baum-, Strauch- und Heckenarten erfolgen.
Dabei sind verschiedene Nutzungen und Funktionen zu berilcksichtigen: die Trasse der
Regenwasserleitung ist frei zu halten, ggf. sind punktuelle Kinderspieleinrichtungen und ggf.
ein Wellness-AuRenbereich vorzusehen sowie hausnahe Terrassenbereiche. Die bauliche
Kante zum Sockelgeschoss der Tiefgarage ist gestalterisch einzubinden. Da noch keine
Freiraumplanung fir diese Flache vorliegt, wird eine 30%ige Begriinung der Flache mit
Baumen, Strauchern und Hecken festgesetzt.

Pflanzvolumen: ca. 150 m? Strauchpflanzung und 5 Laubb&ume

Baumpflanzungen im Bereich des Vorplatzes am Denkmal:

Dem Platz kommt im Zusammenhang mit dem Denkmal und dem gegeniiberliegenden
Godewindpark eine besondere stadtebauliche Bedeutung zu. Die Gestaltung muss
verschiedene Funktionen und Nutzungen ermdglichen: reprasentativer Wirkraum fur das
Denkmal, Zu- und Abfahrtsmdglichkeiten fir die Gaste der Ferienwohnungen, Zugange fir
Shops/ Gastronomie, ggf. Au3ensitzplatze, Sichtbeziehungen zum Park etc. Der Charakter
des Platzes wird eher steinern sein. Um eine gewisse Begrinung des Platzes zu
gewahrleisten, sollen mind. 3 Laubbaume gepflanzt werden. Aus denkmalpflegerischen
Grinden sollte die Pflanzung im Randbereich des Platzes erfolgen, um den Blick auf das
Denkmal nicht zu verstellen.

Pflanzvolumen: mind. 3 Laubb&ume

6.6.3 Extensive Dachbegriinung

Zur Forderung des Kleinklimas und zur Minderung des Oberflachenwasserabflusses sind in den
neu zu bebauenden Bereichen des Plangebiets Dachbegriinungen vorzusehen:

In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung ,WA 1“ und ,WA 2“ sind die
Dachflachen der obersten Geschosse als Flachdacher oder flach geneigte Dacher
herzustellen und zu mindestens 50 vom Hundert mit einem mindestens 8 cm starken
durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und zu begriinen.

Im Sondergebiet ,Ferienwohnungen* sind die Dachflachen der obersten Geschosse als
Flachdacher oder flach geneigte Dacher herzustellen und zu mindestens 40 vom Hundert mit
einem mindestens 8 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und zu
begriinen.

Im Sondergebiet ,Parken/ Parkhaus” und im Mischgebiet mit der Bezeichnung ,,MI 1“ sind die
Dachflachen der obersten Geschosse als Flachdacher oder flach geneigte Dacher
herzustellen und zu mindestens 80 vom Hundert mit einem mindestens 8 cm starken
durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und zu begriinen.

6.6.4 Intensive Dachbegriinung

In den allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung ,WA 1" und ,WA 2“ und im Sondergebiet
.Ferienwohnungen” ist die mit ,,(G)" bezeichnete Flache zu mindestens 80 vom Hundert mit einer
im Mittel 50 cm starken vegetationsfahigen Uberdeckung zu versehen und zu begriinen.
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Dachbegriinungen verschénern das Ortsbild, insbesondere fir die Bewohner der neuen
Wohnbebauung, die die Dachflachen einsehen kénnen, tragen zum Temperaturausgleich bei
(insbesondere in Hitzezeiten), schaffen Speichervolumen fir Regenwasser zur Entlastung der
Hydraulik, insbesondere bei Starkregenereignissen, schiitzen die Dachhaut und schaffen durch
ihre grofRtenteils schittere Vegetation Ausgleichslebensraume fur typische, allerdings im Bestand
stark abgenommene Stadtvogel (Hausrotschwanz, Haussperlinge).

6.6.5 Ausgleichsmaflinahmen aufRerhalb des Plangebiets

6.6.4.1 Baumpflanzungen in Lubeck-Moorgarten

Die weiteren erforderlichen 135 Baumpflanzungen, die nicht im Plangebiet untergebracht werden
koénnen, kdnnen auf externen Ausgleichsflachen im Bereich ,Neue Koppel“ in Libeck Moorgarten
erfolgen. Hier ist ein Komplex an unterschiedlichen MalRBhahmen vorgesehen, z.B. Flachen flr
Waldbildung, Anlage von mesophilem Griinland sowie gelenkte Sukzession mit Einzelb&umen.

Die Nutzung der Flachen zum Zwecke des naturschutzfachlichen Ausgleichs fur den
Bebauungsplan 32.13.00 ist im weiteren Verfahren vertraglich zu regeln.

6.6.4.2 MaRnahmen am Ovendorfer Hof in der Gemeinde Ratekau

Im Plangebiet verbleibt ein Ausgleichsflachenbedarf fur die Bodenversiegelung von
ca. 5.620 m?, der kompensiert werden kann, indem z.B. Flachen in dieser GréRenordnung aus
einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen werden.

Das genannte Ausgleichsflachendefizit kann durch eine Anrechnung von Okopunkten aus dem
Okokonto der KWL GmbH bei der UNB Ostholstein ausgeglichen werden. Die Okopunkte
basieren auf einer MalBhahme in der Gemarkung Ovendorf, Gemeinde Ratekau, Flur 000,
Flurstick 110/12. Die ehemals intensive Ackerflache wurde bereits aus der Nutzung
herausgenommen und die Flache wird in eine extensive offene Weidenutzung umgewandelt.

Die Nutzung der Okopunkte zum Zwecke des naturschutzfachlichen Ausgleichs fiir den
Bebauungsplan 32.13.00 wird im weiteren Verfahren vertraglich geregelt.
6.6.6 Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung

In der folgenden Tabelle sind die Eingriffe bzw. die Beeintrachtigungen der Schutzgiter und die
geplanten Kompensationsmaf3nahmen gegentibergestellt.
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Tabelle 2: Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung

Schutzgut Beeintrachtigungen KompensationsmaRnahmen
Pflanzen/ e Verlust von ca. 106 Baumen ¢ Neupflanzung im Plangebiet:
Tiere ca. 40 Laubbdume, 250 Ifm Laubholz-

hecken (geschnitten), ca. 450 m?
Strauchpflanzungen,

e Extensive Dachbegriinung
e Intensive Tiefgaragenbegriinung

¢ Neupflanzung auf externen Ausgleichs-
flachen in Lubeck-Moorgarten: ca. 135
Laubbdume,

e ca.5.620 m? externe Ausgleichs-
flachen im Rahmen des Okokontos
Ovendorfer Hof (Sukzessionsflachen)

Boden/Wasser | © Verlust von Bodenfunktionen | ¢ ca. 5.620 m? externe Ausgleichsflachen
durch Teil- und im Rahmen des Okokontos Ovendorfer
Vollversiegelung Hof (Sukzessionsflachen)

e Beeintrachtigung des Wasser-
haushalts durch Verringerung
der Grundwasserneubildung
auf den versiegelten Flachen

Die genannten MalRRnahmen sind geeignet, den Ausgleich fir die durch den Bebauungsplan
verursachten Eingriffe zu schaffen.

6.7 Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfihrung der
Planung

Bei einer Nichtdurchfuhrung der Planung wirde die bestehende Nutzung im Plangebiet aufrecht
erhalten, d.h. der Parkplatz wirde in seiner jetzigen Form weiter betrieben und das ehemalige
Autohaus wirde voraussichtlich leer stehen bleiben. Der Verdichtungsgrad im Plangebiet wiirde
beibehalten.

Zudem koénnte der Baumbestand erhalten bleiben. Die Pappeln sind allerdings jetzt bereits
bruchgefahrdet und nicht mehr unbegrenzt zu halten.

6.8 Priufung anderweitiger Planungsmdéglichkeiten

Innerhalb des Plangebiets kommen unter Berlcksichtigung der fachlichen und inhaltlichen
Zielsetzungen (Erweiterung des Wohnraumangebots in Traveminde und Aufwertung bzw.
Erweiterung der touristischen Infrastruktur) keine anderweitigen, sich grundsatzlich
unterscheidenden Planungsmadglichkeiten in Betracht.
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6.9 Geplante MaBnahmen zur Uberwachung der erheblichen Umweltauswirkungen

Da im Wesentlichen keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Plan&nderung zu
erwarten sind, werden auch keine MaRnahmen zur Uberwachung der Auswirkungen notwendig.

6.10 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Angaben

Zur Abschatzung der Vorhabenwirkungen auf der Ebene des Bebauungsplans ist die
Bestandsdatenlage ausreichend sowie die Prognose in hinreichender Genauigkeit maglich.

6.11 Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Umnutzung des
Grundsticks des ehemaligen Autohauses am Godewind fiur Ferienapartments und der
Umnutzung des Parkplatzes zu Bauflachen fir Geschosswohnungsbau sowie die Errichtung von
Parkplatzen bzw. eines Parkhauses im westlichen Plangebiet geschaffen werden.

Zudem sollen die bestehenden Nutzungen an der FehlingstralBe und an der Stralle Steenkamp
planungsrechtlich gesichert werden.

Zeitgleich zum Bebauungsplan ist gemafl3 8 2 (4) BauGB fur die Belange des Umweltschutzes eine
Umweltprifung durchzufihren, die zweistufig erarbeitet wurde: im Grinordnerischen Fachbeitrag
erfolgte eine detaillierte Darstellung der Bestandsaufnahme, eine schutzgutbezogene Bewertung
der vorhabenbezogenen Auswirkungen auf Natur und Umwelt incl. der Eingriffs-/
Ausgleichsbilanzierung, eine Artenschutzprifung sowie eine Beschreibung der geplanten
Minimierungs- und AusgleichsmalRnahmen im Zusammenhang mit Formulierungsvorschlagen von
grunordnerischen Festsetzungen zur Ubernahme in den Bebauungsplan. Der auf den Fachbeitrag
aufbauende vorliegende Umweltbericht fasst die Aussagen des Fachbeitrags zusammen und
beinhaltet die weiteren Angaben nach Anlage 1 BauGB.

Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch ist festzustellen, dass bei Umsetzung der geforderten
Schallschutzfestsetzungen sowohl fur die Bestandsgebiete als auch fur die neuen Wohnquartiere
hinreichend gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse gewahrleistet werden kdnnen.

Als gravierendste Beeintrachtigung ist im Hinblick auf das Schutzgut Boden und Wasser der
geplante Versiegelungsumfang zu nennen bzw. im Hinblick auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere
die Uberplanung von ca. 100 Baumen.

Die vorgenommene artenschutzrechtliche Prifung kommt zu dem Ergebnis, dass
Verbotstatbesténde nach § 42 BNatSchG Besonderer Artenschutz nicht gegeben sind, wenn vor
Abriss einer Wellblechfassade an einem nicht mehr genutzten Werkstattgebaude das
tatsachliche Vorhandensein von Fledermausen geprift wird bzw. fur die Uberplanung von zwei
Tagesversteckbdumen kinstliche Fledermausquartiere installiert werden.

7. Wesentliche Auswirkungen der Planung

7.1 Auswirkungen auf die Umwelt

Vorbemerkung: Beziiglich der Auswirkungen der Planung auf die Umwelt einschlie3lich der
Auswirkungen auf den Menschen wird auf die diesbeziglichen ausfuhrlichen Darlegungen des
Umweltberichts im vorangehenden Kapitel 6 der Begrindung verwiesen.
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7.1.1 Bericksichtigung von Klimaschutzbelangen

Inteqgrierte Lage

Das Plangebiet ist im Zentrum des Ortsteils Traveminde gelegen und schlie3t damit an
vorhandene Infrastrukturen an. Die Verkehrserzeugung ist als gering einzuschatzen, da das
Ortszentrum Traveminde ful3laufig erreichbar ist und der Standort durch Bus- und
Bahnhaltestellen sehr gut an den OPNV angebunden ist.

Energetische Optimierung

Die Festsetzungen des Bebauungsplans erméglichen eine Siud-Ausrichtung der Gebaude zur
Forderung der Nutzung thermischer Solaranlagen oder Photovoltaik.

Versorgungstechnik

Die Neubebauung im Plangebiet kann an das Nahwarmenetz der Stadtwerke Lubeck
angeschlossen werden.

Kleinklima

Das Kleinklima wird durch die Anlage von Dachbegrinungen unterstiitzt.

7.1.2 Beruicksichtigung des Hochwasserschutzes

GemalR Hochwasserrisikokarten des Ministeriums Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und
landliche Raume aus dem Jahr 2013 liegt das Plangebiet in einem Hochwasserrisiko-Gebiet. Bei
dem Plangebiet handelt es sich um einen bereits baulich genutzten Bereich, der im Sinne der
Innenentwicklung wieder nutzbar gemacht werden soll. Aus diesem Grund sollen die Flachen
trotz ihrer Lage im hochwassergefdhrdeten Bereich fir eine Neubebauung in Anspruch
genommen werden.

Im Bebauungsplan ist eine Festsetzung aufgenommen, dass bei Wohnungen die Oberkante des
Erdgeschossfuzbodens (OKFF EG) mindestens 3,50 m tber Normalh6hennull (G NHN) betragen
muss. Damit ist ein ausreichender Schutz vor Hochwasser gewéahrleistet.

7.2  Verkehrliche Auswirkungen

Die verkehrlichen Auswirkungen des Parkplatzes/ Parkhauses und der Bebauung mit
Geschosswohnungen und Ferienapartments wurden im Rahmen einer verkehrstechnischen
Stellungnahme fachgutachterlich untersucht. Im Ergebnis ist eine vertragliche Abwicklung der
Verkehre moglich, ohne dass weitere MalBhahmen getroffen werden muissen. Die Umsetzung
des Bebauungsplans wird daher nicht zu negativen verkehrlichen Auswirkungen fiihren.

8. Maflnahmen zur Umsetzung des Bebauungsplans

Bodenordnung

Fur die Umsetzung des Bebauungsplans sind keine bodenordnenden MaRnahmen nach dem
Baugesetzbuch erforderlich.

Vertrag Uber AusgleichsmafRnahmen

Uber die extern durchzufiihrenden AusgleichsmaRnahmen (Okokonto) wird ein Vertrag
geschlossen.
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9. Finanzielle Auswirkungen

9.1 Einnahmen

Die Hansestadt Lubeck erzielt Einnahmen aufgrund des Verkaufs von Grundstiicken im
Plangebiet, wobei Kosten fiir die Freimachung des Baugrundsticks zu bertcksichtigen sind.

9.2 Ausgaben (Kosten und Finanzierung)

a) unmittelbare Kosten

Die Hansestadt Lubeck muss Teile der Erldse aus dem Grundsticksverkauf (vgl. 9.1) fur die
Baufeldfreimachung, insbesondere die Umverlegung von Leitungen und die Umverlegung der
inneren ErschlielBung aufwenden sowie fiir die Anlage der Ersatzparkplatze.

b) mittelbare Kosten

Der Hansestadt Libeck entstehen auf Dauer die Kosten der Unterhaltung der 6ffentlichen
ErschlieBungsanlagen im Plangebiet.

10. Verfahren, Rechtsgrundlagen und Fachgutachten

10.1 Verfahrensubersicht

Aufstellungsbeschluss

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans 32.13.00 - Godewind/ Am Fahrenberg ist am
04.11.2013 vom Bauausschuss der Hansestadt Liibeck gefasst worden.

Entwicklung aus dem Flachennutzungsplan/ Anderung des Flachennutzungsplans im Parallel-
verfahren

Der Flachennutzungsplan wird im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB geéndert.

Friihzeitige Beteiliqung der Offentlichkeit gemaR § 3 (1) BauGB

Am 04.12.2013 wurde die Offentlichkeit in einer Biirgerversammlung tber die allgemeinen Ziele
und Zwecke der Planung informiert. Weiterhin wurde die Offentlichkeit in der Zeit vom 04.12.2013
bis einschlieR3lich 20.12.2013 durch Aushang in Rdumen der Bauverwaltung Uber die Ziele und
Zwecke der Planung und deren voraussichtliche Auswirkungen unterrichtet. Wahrend der
Aushangzeit bestand zugleich Gelegenheit zur AuRerung und Erdrterung. Im Rahmen der
Offentlichkeitsbeteiligung wurden insbesondere Anregungen und Bedenken zu verkehrlichen
Auswirkungen der Neubebauung, zur ErschlieBung, zu Immissionen des Heizwerks und zum
Erhalt von Baumbestand im Plangebiet gedufRert. Die Anregungen und Bedenken wurden durch
entsprechende Gutachten im Bebauungsplanverfahren geprift und zum Teil beriicksichtigt. Der
Baumbestand im Plangebiet kann vorhabenbedingt Uberwiegend nicht erhalten werden. Ein
Ausgleich erfolgt durch Ersatzpflanzungen innerhalb und auf3erhalb des Plangebiets.

Planungsanzeige gemal § 16 (1) Landesplanungsgesetz

Der Abteilung Landesplanung des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein wurde die
Planung mit Schreiben vom 17.12.2013 angezeigt. In der landesplanerischen Stellungnahme vom
23.12.2013 werden keine Bedenken gegentiber der Planung vorgebracht und die Ubereinstimmung
mit den Zielen und Erfordernissen der Raumordnung und der Landesplanung festgestelit.
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Frihzeitige Behodrdenbeteiligung gemal 8 4 (1) BauGB

Die frihzeitige Beteiligung der Behtrden und sonstigen Trager offentlicher Belange hat in der Zeit
vom 25.11.2013 bis einschlieRlich 09.12.2013 stattgefunden. Im Ergebnis der Prifung der
vorgebrachten Stellungnahmen sind die Inhalte des Bebauungsplans in der Form modifiziert
worden, dass insbhesondere die ErschlieRungsplanung an die ortlichen Anforderungen angepasst
wurde und weitergehende Regelungen zu Art und Mal3 der baulichen Nutzung aufgenommen
worden sind, um eine drtlich angemessene geordnete stadtebauliche Entwicklung sicherzustellen.

Offentliche Auslegung gemaR § 3 (2) BauGB und Behdrdenbeteiligung gemaR § 4 (2) BauGB

Die Beteiligung der Behodrden und sonstigen Tréger Offentlicher Belange hat in der Zeit vom
23.07.2014 bis einschlieBBlich 26.08.2014 stattgefunden. Aufgrund von denkmalpflegerischen
Belangen wurde eine Anderung der Planung erforderlich; das Staffelgeschoss im Sondergebiet
~Ferienwohnungen” wurde zurtickgenommen und gleichzeitig ein Ausschluss von Nebenanlagen
auf dem Vorplatz des Denkmals festgesetzt.

Im Rahmen der 6ffentlichen Auslegung ist eine Stellungnahme von Anliegern der Stralle Am
Fahrenberg eingegangen, die sich auf den gewilnschten Erhalt von stral3enbegleitendem
Bewuchs bezieht.

Erneute Offentliche Auslegung gemaR § 4a (3) BauGB i.V.m. § 3 (2) BauGB und erneute
Behdrdenbeteiligung gemafl 8 4a (3) BauGB i.V.m. § 4 (2) BauGB

Die erneute Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager oOffentlicher Belange hat in der Zeit
vom 18.03.2015 bis einschlief3lich 21.04.2015 stattgefunden. Die Stadtwerke Libeck haben auf
weitere erforderliche Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zum bzw. vom Heizwerk hingewiesen. Da
es sich um bestehende Leitungen handelt, werden diese nachtraglich in die Planzeichnung
aufgenommen. Das GLF-1 wird auf die benétigte Rangierflache des Kranes erweitert. AuRerdem
wird das Baufeld zwischen Parkhaus und BHKW auf Wunsch der Stadtwerke leicht modifiziert.
Die Anderungen haben keine Auswirkung auf die Grundziige der Planung, betroffen ist jeweils
ausschlielich die HL als Eigentiimerin der Flachen und die Stadtwerke als Nutzer, die beide mit
den Anderungen einverstanden sind.

Der Bereich Stadtgrin und Verkehr dauRerte Bedenken in Hinblick auf die Leistungsfahigkeit der
ErschlieBung; diese werden vom Bereich Stadtplanung nicht geteilt.

Im Rahmen der erneuten 6ffentlichen Auslegung haben die Anlieger der StralBe Am Fahrenberg
ihre Stellungnahme wiederholt, die sich auf den gewilnschten Erhalt von stral3enbegleitendem
Bewuchs bezieht.

10.2 Rechtsgrundlagen

e Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2415),
zuletzt gedndert am 20. November 2014 (BGBI. | S. 1748)

e Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.
Januar 1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt geandert am 11. Juni 2013 (BGBI. | S. 1548, 1551)

¢ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt
geandert am 7. August 2013 (BGBI. | S. 3154, 3159, 3185)

¢ Landesbauordnung fiir das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 22. Januar 2009, zuletzt
geéndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Januar 2011 (GVOBI. Schl.-H. S. 3)

46 Hansestadt Liibeck, 5.610.2 Bereich Stadtplanung und Bauordnung



Bebauungsplan 32.13.00 Godewind / Am Fahrenberg Begriindung

10.3 Fachgutachten

Zum Bebauungsplan wurden folgende Gutachten erstellt:

Biotoptypenkartierung zum B-Plan 32.13.00; Buro Brien Wessels Werning,
Landschaftsarchitekten, Libeck 02/2013, erganzt und Uberarbeitet durch Biro
Andresen, Landschaftsarchitekten, Libeck 11/2013,

Faunistische Potenzialabschatzung und artenschutzfachliche Betrachtung fiir die 113.
Anderung des Flachennutzungsplanes/ B-Plan 32.13.00 Godewind / Am Fahrenberg,
Travemuinde, Dipl.-Biol. Karsten Lutz, Hamburg 11/2013

Grunordnerischer ~ Fachbeitrag ~ zum  Bebauungsplan  32.13.00,  Andresen
Landschaftsarchitekten, Lubeck 05/2014

Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 32.13.00 Godewind/ Am Fahrenberg
der Hansestadt Lubeck — Teil 1: Verkehrsgerdusche, ALN Akustik Labor Nord, Kiel
02/2014

Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 32.13.00 Godewind/ Am Fahrenberg
der Hansestadt Libeck — Teil 2: Gewerbegerdusche, ALN Akustik Labor Nord, Kiel
03/2014

Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 32.13.00 Godewind/ Am Fahrenberg
der Hansestadt Lubeck- Teil 3: SchallschutzmalRnahmen am BHKW, ALN Akustik Labor
Nord, Kiel 09/2014

Orientierende Altlastenuntersuchung zu Godewind Nr. 5, Sachverstandigen-Ring Mucke
GmbH, Bad Schwartau 04/2012

Historische Recherche der Altlastensituation zum Bebauungsplan 32.13.00,
Sachverstandigen-Ring Micke GmbH, Bad Schwartau 02/2014

~Wohnen am Kurpark®, Orientierende Baugrunduntersuchung, Sachverstandigen-Ring
Mucke GmbH, Bad Schwartau 01/2014

~wWohnen am Kurpark®, Orientierende Altlastenuntersuchung zur Ermittlung
kontaminationsbedingter Mehrkosten, Sachverstéandigen-Ring Micke GmbH, Bad
Schwartau 01/2014

Verkehrstechnische Untersuchung, Blro Hoger & Partner, Eutin, 05/2014

Lubeck, den 24.04.2015

Fachbereich 5, Bereich Stadtplanung und Bauordnung

5.610.2 Bebauungsplanung und Projektentwicklung

in Zusammenarbeit mit

claussen-seggelke stadtplaner, Hamburg und

Andresen Landschaftsarchitekten, Libeck

Hansestadt Lubeck, 5.610.2 Bereich Stadtplanung und Bauordnung 47



Begriindung Bebauungsplan 32.13.00 Godewind / Am Fahrenberg

Anlage:
Aktuelles stadtebauliches Konzept (ohne Normcharakter)

48 Hansestadt Liibeck, 5.610.2 Bereich Stadtplanung und Bauordnung



Bebauungsplan 32.13.00 Godewind / Am Fahrenberg Begriindung
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	Anlage 10 32.13.00 Begründung

